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20.10.2003 (sog. Bauherren- und Fondserlass)
zu treffen.

Da nach diesen Bestimmungen gewisse Auf-
wendungen sofort abzugsfähige Werbungs-
kosten sind, ergibt sich für das Beitrittsjahr der
Kommanditisten ein Überschuss der Wer-
bungskosten über die Einnahmen. Von den ge-
planten Aufwendungen des Investitionsplans
sind im wesentlichen die Notar- und Grund-
buchkosten für Grundschuldbestellungen,
Handelsregisterkosten, bereits anfallende Im-
mobilienbewirtschaftungskosten sowie nicht
vom Anbieter / Initiator garantierte Fremd-
finanzierungskosten (Bearbeitungsgebühr
Bank, Fremdkapitalzinsen) grundsätzlich sofort
abzugsfähige Werbungskosten. Alle anderen
Kosten stellen steuerlich aktivierungspflichtige
Anschaffungsnebenkosten dar.

Die Ermittlung des Einnahmen- bzw. Werbungs-
kostenüberschusses bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung erfolgt nach dem Zu-
und Abflussprinzip gemäß §§ 8 und 11 EStG.
Sollten Einnahmen (im Wesentlichen die Miet-
bzw. Pachteinnahmen) bzw. Werbungskosten
(zu denen insbesondere die Grundsteuer, Be-
wirtschaftungs- und Verwaltungskosten, nicht
abziehbare Vorsteuer – soweit nicht im Zu-
sammenhang mit Anschaffungs(neben)- bzw.
Herstellungskosten stehend –, Kosten der
Jahresabschlussprüfung, Instandhaltungs- und
Zinsaufwendungen und ähnliches zählen) nicht
wie prospektiert zu- bzw. abfließen, können sich
Verschiebungen im Rahmen des steuerlichen
Ergebnisses für die einzelnen Jahre ergeben.
Dies gilt auch für die Umsatzsteuer. Soweit die
Einnahmen die Werbungskosten übersteigen,
ist der sich ergebende positive Saldo vom Gesell-
schafter persönlich anteilig gemäß seiner Betei-
ligungsquote zu versteuern.

Sind dagegen die Werbungskosten höher als
die Einnahmen, ergibt sich ein steuerlicher Ver-
lust, der grundsätzlich mit anderen positiven
Einkünften des Gesellschafters verrechnet wer-
den kann.

Soweit Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. aus
einer verzinslichen Anlage der allgemeinen
Liquiditätsreserve der Fonds KG) erzielt werden
und diese nicht in unmittelbaren Zusammen-
hang mit den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung stehen, sind auch diese Einkünfte
als Überschuss der Einnahmen über die
Werbungskosten nach dem Zufluss-/Abflus-
sprinzip zu ermitteln. Im Rahmen der Unter-
nehmensteuerreform 2008 wurde die Be-
steuerung von Kapitalerträgen mit Wirkung ab
dem 1. Januar 2009 umfassend neu geregelt.
Für Dividenden, die meisten Zinseinkünfte und
auch Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren ist nunmehr die sogenannte Abgel-
tungsteuer anzuwenden. Mit der Abgeltung-
steuer gilt für den Privatanleger die Steuer-
pflicht als „abgegolten“, das heißt, dass die so
versteuerten Kapitalerträge nicht mehr in der
jährlichen Einkommensteuererklärung auf-
geführt werden müssen und nicht mit dem
individuellen Steuersatz versteuert werden
müssen. Sie werden vielmehr mit einem
pauschalen Steuersatz versteuert. Allerdings
können auch Aufwendungen / Werbungs-

kosten, die mit den abgeltungsteuerpflichtigen
Erträgen in Zusammenhang stehen, nicht mehr
geltend gemacht werden.

Werbungskosten können bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung berück-
sichtigt werden. Soweit die Gesellschaft al-
lerdings Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt,
die mit einem pauschalen Steuersatz (im
Rahmen der sog. Abgeltungssteuer) zu ver-
steuern sind, können Werbungskosten nicht
abgezogen werden.

Soweit bei der Gesellschaft Werbungskosten
entstehen, die nicht einer der Einkunftsarten
direkt zugeordnet werden können mit der Folge,
dass sie entweder in voller Höhe abziehbar oder
in voller Höhe nicht abziehbar wären, sind sie auf
die beiden Einkunftsarten prozentual auf-
zuteilen. Die auf die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen entfallenden Anteile sind nicht abziehbar
und bleiben steuerlich unberücksichtigt. Dies gilt
auch für von den Gesellschaftern möglicher-
weise geltend zu machenden Sonderwerbungs-
kosten z. B. aus privaten Finanzierungen.

Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen wird
die Abgeltungsteuer von der Bank direkt an das
Finanzamt abgeführt, wenn es sich um ein
inländisches Kreditinstitut handelt. Soweit die
Erträge der Abgeltungsteuer unterliegen und
die Abgeltungsteuer bisher nicht an das zu-
ständige Finanzamt abgeführt wurde (bei-
spielsweise bei der Anlage der Liquiditätsreser-
ve im Ausland), muss der Steuerabzug im
Rahmen der jährlichen Einkommensteuerer-
klärung des Gesellschafters nachgeholt werden
(vgl. auch Ziffer 1.5 in diesem Abschnitt). Die
Prognoserechnung unterstellt auf Gesell-
schaftsebene die weitgehende Zugehörigkeit
der Zinseinnahmen zu den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung bzw. die Anlage aller
Gelder im Ausland, so dass die Abgeltungsteuer
weder in die Berechnungen noch im Rahmen
der Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung für
den Anleger eingestellt wurde.

An den Ergebnissen der Fonds KG sind die
Gesellschafter im Verhältnis der jeweils
gezeichneten Kapitaleinlage zum Gesamt-
kapital der Gesellschaft beteiligt. Abwei-
chungen hiervon sind lediglich für die Jahre
2009, 2010 und ggf. in den Folgejahren vor-
gesehen, bis eine ergebnismäßige Gleich-
stellung der Gesellschafter unabhängig vom
Beitrittszeitpunkt erreicht ist.

Diese Regelungen sind im Abschnitt „Gesell-
schaftsvertrag“ wiedergegeben.

Derartige Ergebnisverteilungsabreden ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 168
i.V.m. § 121 HGB) sind sowohl handels- wie
steuerrechtlich zulässig (vgl. BFH-Urteile vom
07.07.1983, BStBl. II, 1984, S. 53, vom
17.03.1987, BStBl. II, 1987, S. 558, vom
08.09.1992, BStBl. II, 1993, S. 281).

Bei der Ergebnisverteilung sind die An-
forderungen an die Aufstellung von Ab-
schichtungsbilanzen zu erfüllen, wobei die zu-
fließenden Einnahmen und abfließenden Aus-
gaben zu berücksichtigen sind.

Zweck der Ergebnisabschichtung ist, den Anteil
der Gesellschafter am steuerlichen Ergebnis der
Gesellschaft periodengerecht zu ermitteln.
Treten Gesellschafter sukzessive in eine be-
stehende Gesellschaft ein, kann diesem Er-
fordernis nur dadurch entsprochen werden,
dass für jeden Zeitabschnitt, in dem die Betei-
ligungsverhältnisse unverändert geblieben
sind, eine gesonderte Ergebnisermittlung
durchgeführt wird. In der Vergangenheit wurde
es bislang von der Finanzverwaltung als aus-
reichend angesehen, wenn die Abschichtung
vierteljährlich durchgeführt wird. Die steu-
erlichen Ergebnisse in den Gesellschafter-
gruppen (zeitliche Zuordnung; Gesellschafter,
die innerhalb eines Zeitabschnittes der Gesell-
schaft beitreten) sind entsprechend ihrer Ent-
stehung im Rahmen der Überschussermittlung
zuzuordnen.

Ergebnisse, die vor dem Beitritt der Gesell-
schaftergruppen festzustellen sind, können
diesen nicht zugeordnet werden. Ergebnisse,
die nach dem Beitritt der Gesellschafter-
gruppen festzustellen sind, können diesen ab-
weichend von ihrer prozentualen Beteiligung
zugeordnet werden, um eine möglichst gleich-
mäßige Verteilung eventueller Anlaufverluste
zu gewährleisten. Eine Ausnahme hiervon
bildet lediglich die Abschreibung, die allen
Gesellschaftern so zuzurechnen ist, wie sie pro-
zentual in der betreffenden Periode beteiligt
sind.

Ziel der gesellschaftsvertraglichen Ergebnis-
verteilung ist, die Kommanditisten in ihrer
Teilhabe am erzielten steuerlichen Jahres-
ergebnis – verursachungsgerecht und ent-
sprechend ihrer prozentualen Beteiligung am
Gesellschaftskapital – gleichzustellen und
zwar unabhängig vom jeweiligen Beitrittszeit-
punkt.

1.4. Verlustausgleich und dessen
Beschränkung

a) Sinngemäße Anwendung des § 15 a EStG
Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und § 15 a EStG
können die Verluste aus Vermietung und Ver-
pachtung grundsätzlich nur in dem Umfang
mit anderen positiven Einkünften ausgeglichen
werden, in dem der Gesellschafter Einlagen in
die Fondsgesellschaft geleistet und dort
belassen hat (Verlustausgleichsvolumen). Aus-
schüttungen der Gesellschaft sowie Verluste
des Gesellschafters mindern das Verlustaus-
gleichsvolumen des Gesellschafters ent-
sprechend.

Ergibt sich im Einzelfall durch Verlustzurech-
nung bei dem Gesellschafter ein negatives Ka-
pitalkonto, so ist der Verlust grundsätzlich
insoweit nicht ausgleichsfähig.

Nicht ausgleichsfähige Verluste können un-
begrenzt in spätere Jahre vorgetragen wer-
den (Verlustvortrag) und mit zukünftigen
Gewinnen aus der Beteiligung an der Fonds KG
verrechnet werden.

Eine Fremdfinanzierung des Beteiligungs-
betrages des Gesellschafters mindert nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes das
Verlustausgleichsvolumen nicht. Unbeschadet
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einer möglicherweise nach § 15 a EStG be-
stehenden Verlustausgleichsbegrenzung sind
Zinsen und ein eventuelles Damnum einer per-
sönlichen Fremdfinanzierung der Beteiligung
stets in vollem Umfang als Sonderwerbungs-
kosten abzugsfähig. Eine Anteilsfinanzierung
könnte jedoch – insbesondere wenn sie
„modellhaften“ Charakter hätte – negative
Auswirkungen im Sinne des § 15 b EStG haben
(vgl. die nachfolgenden Ausführungen) oder
den Nachweis der Einkunftserzielungsabsicht
(Totalüberschuss) erschweren.

Es wird darauf hingewiesen, dass vom Anbieter
keine modellhafte Anteilsfinanzierung vor-
gesehen wird.

Nach der Prognoserechnung wird das steu-
erliche Kapitalkonto der ab dem Jahr 2009 bei-
tretenden Gesellschafter nicht negativ, so dass
bei planmäßiger Entwicklung die Verlustaus-
gleichsbeschränkung der §§ 21 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. § 15 a EStG nicht eintritt.

b) Beschränkung der Verlustverrechnung
gem. § 15 b EStG

Nach § 15 b EStG können Verluste im Zu-
sammenhang mit Steuerstundungsmodellen
nicht mit den übrigen Einkünften im Jahr der
Verlustentstehung, sondern lediglich mit Ge-
winnen aus späteren Veranlagungszeiträumen
aus der gleichen Einkunftsquelle verrechnet
werden, wenn die prognostizierten Verluste
mehr als 10 % des gezeichneten und auf-
zubringenden Kapitals betragen. Die §§ 10 d
und 15 a EStG sind insoweit nicht anwendbar.

Nach § 15 b EStG liegt ein Steuerstundungs-
modell vor, wenn aufgrund modellhafter Ge-
staltung steuerliche Vorteile in Form negativer
Einkünfte zumindest in der Anfangsphase der
Investition erzielt werden sollen. Dabei ist es
ohne Belang, auf welchen Ursachen die
negativen Einkünfte beruhen.

Die Kriterien für die Annahme der Modell-
haftigkeit sind das Vorliegen eines vorgefer-
tigten Konzepts und das Vorhandensein
gleichgerichteter Leistungsbeziehungen, die im
Wesentlichen identisch sind.

Dabei spricht für das Vorliegen eines vorgefer-
tigten Konzeptes das Anlageangebot mittels
eines Verkaufsprospektes. Dieses Kriterium ist
im vorliegenden Fall also für die Fonds KG
erfüllt.

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung
des § 15 b EStG ist, dass nach dem Konzept
steuerliche Vorteile in Form von negativen Ein-
künften erzielt werden sollen.

Bei vermögensverwaltenden Personengesell-
schaften sind neben der Beteiligung an der Per-
sonengesellschaft für die Einkunftsquelle die
Sondereinnahmen und Sonderwerbungskos-
ten der einzelnen Gesellschafter – soweit sie
modellhaft sind – einzubeziehen.

Die verlustbeschränkende Wirkung des § 15 b
EStG tritt allerdings nur dann ein, wenn inner-
halb der Anfangsphase die prognostizierten
Verluste 10 % des gezeichneten und nach dem

Konzept aufzubringenden Kapitals überstei-
gen. Unter der Anfangsphase ist der Zeitraum
zu verstehen, in dem nach dem zugrunde-
liegenden Konzept nicht nachhaltig positive
Einkünfte erzielt werden. Sie endet, wenn nach
der Prognoserechnung ab einem bestimmten
Zeitpunkt dauerhaft und nachhaltig positive
Einkünfte erzielt werden.

Maßgeblich für die Berechnung der 10 %-
Grenze sind die kumulierten prognostizierten
Verluste, nicht die tatsächlich erzielten. Das
nach dem Konzept aufzubringende Kapital
stellt das gezeichnete Eigenkapital gekürzt um
die planmäßigen Eigenkapitalrückzahlungen in
Form von Ausschüttungen dar. Bei modellhafter
Fremdfinanzierung des aufzubringenden Ka-
pitals ist dieses um die Fremdfinanzierung zu
kürzen.

Eine modellhafte Fremdfinanzierung wird vom
Anbieter nicht angeboten. Insofern wird das
aufzubringende Kapital allein aus dem Betei-
ligungsverhältnis bestimmt.

Nach dem Anwendungsschreiben erstreckt sich
bei Anwendung des § 15 b EStG die Verlustver-
rechnungsbeschränkung auf sämtliche Ver-
luste aus dem etwaigen Steuerstundungs-
modell und umfasst auch nicht modellhafte
Sonderwerbungskosten und nicht prognos-
tizierte Aufwendungen.

Die kalkulierten Verluste übersteigen prog-
nosegemäß bei der Fonds KG nicht 10 % des
gezeichneten und nach dem Konzept auf-
zubringenden Kapitals. Es wird deshalb im
Rahmen der Ergebnisprojektionen für die
Gesellschafter davon ausgegangen, dass § 15 b
EStG nicht anzuwenden ist, so dass die Verlust-
ausgleichsbeschränkung des § 15 b EStG keine
Wirkung entfaltet.

c) Einschränkungen des Verlustausgleichs
gem. § 10 d EStG

Negative und positive Einkünfte aus derselben
und auch aus verschiedenen Einkunftsarten
sind im Wege des Verlustausgleichs innerhalb
eines Veranlagungszeitraums vorbehaltlich der
o.g. Ausführungen zu den §§ 15a, 15b EStG
grundsätzlich unbeschränkt miteinander ver-
rechenbar (horizontaler und vertikaler Verlust-
ausgleich). Die Nutzung einkommensteuer-
licher Verlustvorträge aus früheren Veranla-
gungszeiträumen ist gemäß § 10 d EStG einge-
schränkt.

Soweit nach dem jährlichen Verlustausgleich
negative Einkünfte verbleiben, sind diese in den
Verlustabzug gem. § 10 d EStG (Verlustrücktrag
und Verlustvortrag) einzubeziehen (inter-
periodischer Verlustausgleich). Dabei ist der
Verlustrücktrag auf ein Jahr (das voran-
gegangene) und auf höchstens € 511.500 (bei
zusammen veranlagten Ehegatten € 1.023.000)
beschränkt. Verbleibende Verluste, d.h. nicht
ausgeglichene negative Einkünfte vorangegan-
gener Veranlagungszeiträume, können un-
eingeschränkt vorgetragen werden.

Der jährliche Abzug ist bis zu einem Gesamt-
betrag der Einkünfte von € 1.000.000 (bei zu-
sammen veranlagten Ehegatten € 2.000.000)

unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des
€ 1.000.000 (bzw. € 2.000.000) übersteigenden
Gesamtbetrags der Einkünfte möglich. Danach
noch immer nicht ausgeglichene Verluste
können auf die Folgejahre vorgetragen werden.
Nach der Prognoserechnung werden allerdings
auf Basis der gemachten Prämissen und bei
plangemäßem Verlauf Verlustvorträge über
€ 1.000.000 nicht entstehen.

§ 10 d EStG ist für Ergebnisse aus der Betei-
ligung nicht einschlägig, da die Voraus-
setzungen für die Anwendung bei pro-
spektgemäßem Verlauf nicht erfüllt sind.

1.5 Steuerliches Verfahren
Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
und die aus Kapitalvermögen der Fonds KG
werden gemäß § 179, § 180 Abs. 1 Nr. 2 a
der Abgabenordnung (AO) vom Finanzamt
München als Betriebsfinanzamt einheitlich
und gesondert festgestellt. An diese Fest-
stellung sind die Wohnsitzfinanzämter der
Kommanditisten gebunden, d.h. etwaige Ein-
wendungen gegen die Feststellungen des Be-
triebsfinanzamtes können nur diesem gegen-
über und nicht bei den Wohnsitzfinanzämtern
erhoben werden.

Etwaige Sonderwerbungskosten der Gesell-
schafter (z. B. Disagio und Zinsen aus einer An-
teilsfinanzierung) sind zwingend in dieses Fest-
stellungsverfahren einzubeziehen; sie müssen
daher, um steuerlich wirksam zu werden, von
jedem Gesellschafter der Fondsgesellschaft bis
zum 15. März des Folgejahres mitgeteilt wer-
den.

Maßgebend für die Besteuerung ist der im Fest-
stellungsbescheid festgestellte Einnahmen-
überschuss.

Während der Laufzeit der Beteiligung können
für die jeweiligen Kalenderjahre Einkommen-
steuervorauszahlungen auf Basis der voraus-
sichtlichen Ergebnisse aus der Fonds KG auf
Ebene des Gesellschafters /Anlegers fest-
gesetzt werden. Die Einkommensteuervoraus-
zahlungen berücksichtigen hierbei die anteilig
aus der Beteiligung zuzurechnenden Einkünfte,
wobei sich die Einkommensteuervorauszah-
lungen grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer bemessen, die sich bei der letzten Ver-
anlagung ergeben hat. Unter weitergehenden
Voraussetzungen kann jedoch seitens der Fi-
nanzverwaltung auch bis zum Ablauf des auf
den Veranlagungszeitraum folgenden 15.
Kalendermonats eine Anpassung der Voraus-
zahlungen auf die Einkommensteuer vor-
genommen werden.

Ab 2009 wird auf etwaige Kapitaleinkünfte die
Abgeltungsteuer mit einem einheitlichen Steu-
ersatz von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag
und ggf. Kirchensteuer erhoben und – soweit
die Kapitalanlagen im Inland erfolgen – von den
Banken einbehalten. Mit diesem Einbehalt ist
die Besteuerung der Kapitaleinkünfte abge-
golten, eine gesonderte Angabe in der Steuer-
erklärung des Gesellschafters muss nicht mehr
erfolgen. Die entsprechenden sich anteilig für
jeden Gesellschafter ergebenden Werte der
Höhe der Kapitaleinkünfte und der ein-
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behaltenen Abgeltungsteuer werden ihm von
der Fonds KG mit dem steuerlichen Ergebnis
mitgeteilt. Sollten die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen beispielsweise bei einer Anlage im Aus-
land nicht der Abgeltungsteuer unterlegen
haben, werden die Werte anteilig über die ein-
heitliche und gesonderte Gewinnfeststellung
der Fonds KG den Wohnsitzfinanzämtern der
Gesellschafter mitgeteilt, fließen in die privaten
Steuerveranlagungen ein und werden dort der
Abgeltungsteuer unterworfen. Falls die ta-
rifliche Einkommensteuer zu einer niedrigeren
Einkommensteuer als die Abgeltungsteuer
führt, weil z. B. der persönliche Steuersatz des
Gesellschafters unter dem pauschalen Ab-
geltungsteuersatz liegt, kann dieser die güns-
tigere Veranlagung beantragen.

Über die endgültige Höhe der steuerlichen
Ergebnisse entscheidet die Finanzverwaltung
im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen.
Fallen hiernach die tatsächlichen Einkünfte
geringer oder höher als vorläufig anerkannt
aus, sind hieraus resultierende Einkommen-
und ggf. Kirchensteuernachforderungen oder
-erstattungsansprüche gemäß § 233a Abga-
benordnung zu verzinsen.

Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist. Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro
vollem Monat. Für die Gesellschafter stellen Er-
stattungszinsen steuerpflichtige Einnahmen
dar, während dem gegenüber Nachforderungs-
zinsen nicht mehr als Sonderausgaben geltend
gemacht werden können.

1.6 Steuersätze / Solidaritätszuschlag /
Kirchensteuer
Die Einkommensteuer wird abhängig von der
Höhe des Einkommens und anderen Kriterien
nach einem progressiven Tarif zuzüglich eines
Solidaritätszuschlags von derzeit 5,50 % auf die
Einkommensteuerschuld erhoben. Wie lange
und in welcher Höhe der Solidaritätszuschlag
noch erhoben wird, kann derzeit nicht abge-
schätzt werden.

Maßgeblich für die Steuerbelastung bzw.
Steuerentlastung der aus der Fonds KG
resultierenden Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung des Gesellschafters ist sein
individueller Steuersatz. Dieser wird auf die an-
teilig zuzurechnenden Einkünfte aus der Betei-
ligung angewandt.

Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer
beträgt derzeit 45 % zzgl. Solidaritätszuschlag.
Die Einkommensgrenze, ab der dieser Spitzen-
steuersatz erhoben wird, beläuft sich auf rund
T€ 250 bei Ledigen und T€ 500 bei Ehegatten.
Der Eingangssteuersatz beträgt derzeit nach
dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung
und Stabilität 14 %. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, dass im Rahmen der
politischen Diskussionen auch kurzfristig Steu-
ersatzerhöhungen zum Tragen kommen
können, ohne dass diese gegenwärtig bereits
erkennbar sind.

Bei vermögensverwaltenden Personengesell-
schaften erzielen die Gesellschafter gege-
benenfalls – im Gegensatz zu Gesellschaftern

bei gewerblich tätigen Personengesellschaften
– auch Einkünfte aus Kapitalvermögen. Ab
01.01.2009 ist auf diese Einkünfte die
Abgeltungsteuer von 25 % anzuwenden, soweit
nicht ein niedrigerer persönlicher / individueller
Steuersatz Anwendung findet. Auch auf diese
Einkünfte wird der Solidaritätszuschlag er-
hoben. Mit der Zahlung der Abgeltungsteuer
gilt die Einkommensteuer als abgegolten. Die
anteiligen Beträge der einbehaltenen Abgel-
tungsteuer werden den Gesellschaftern zu-
sammen mit der steuerlichen Ergebnismittei-
lung durch die Gesellschaft mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält auch diejenigen Kapitalein-
künfte, von denen der Steuerabzug bisher nicht
vorgenommen wurde. Die Besteuerung erfolgt
dann im Rahmen der Steuererklärung des
Anlegers.

Freistellungsaufträge können weder von den
steuerpflichtigen Gesellschaftern noch von den
Gesellschaften gestellt werden.

Zur Zeit wird als Ergänzungsabgabe zur Ein-
kommensteuer ein Solidaritätszuschlag von
5,5 % der Steuerschuld erhoben. Wegen sei-
ner Natur als Ergänzungsabgabe kann der
Solidaritätszuschlag aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht auf Dauer erhoben
werden. Der Anbieter hält es für vertretbar, von
einer Geltungsdauer des Solidaritätszuschlages
bis zum Jahr 2013 auszugehen. Hierbei wird
unterstellt, dass der Solidaritätszuschlag in den
Perioden bis 2013 unverändert bleibt.

Bei der Prognoserechnung wurden Aus-
wirkungen, die sich aus kirchensteuerlichen
Gründen ergeben, außer Acht gelassen, da
jedes Bundesland über ein eigenes Kirchen-
steuerrecht mit unterschiedlichen Bestim-
mungen verfügt und nicht alle Gesellschafter
kirchensteuerpflichtig sind. Bei kirchensteuer-
pflichtigen Gesellschaftern beträgt die Kirchen-
steuer in der Regel 8 % bis 9 % der Einkommen-
steuer.

1.7 Behandlung der Ausschüttungen
Ausschüttungen stellen Entnahmen dar, die
nicht steuerbar sind. Zu versteuern ist aus-
schließlich das jeweils bei der Fonds KG ein-
heitlich und gesondert festgestellte Ergebnis.
Die Gründungsgesellschafter erhalten ab Be-
ginn der Bewirtschaftungsphase nach den
gesellschaftsvertraglichen Regelungen einen
um 1,5 %-Punkte höheren Ausschüttungssatz
als die im Jahr 2009 neu beitretenden Neukom-
manditisten. Diese Regelung ist im Gesell-
schaftsvertrag (Abschnitt „Rechtliche Grund-
lagen“) wiedergegeben.

1.8 Beteiligung im Betriebsvermögen
Für den Fall, dass der Gesellschafter seine Betei-
ligung nicht im Privat- sondern im Betriebsver-
mögen hält, erzielt er aus der Beteiligung keine
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
bzw. Kapitalvermögen, sondern Einkünfte
derjenigen Einkunftsart, die für das Betriebsver-
mögen gilt. Die Finanzverwaltung hat mit
Schreiben vom 29. April 1994 (BStBl. I, 1994,
S. 282; so genannter „Zebraerlass“) hinsichtlich
der Ermittlung von Einkünften aus vermögens-
verwaltenden Personengesellschaften, die im
Betriebsvermögen gehalten werden, Stellung

genommen. Danach ist es grundsätzlich nicht
zu beanstanden, wenn der anteilige Gewinn
oder Verlust aus Vereinfachungsgründen in
Höhe des aufgrund der Einnahmen-Über-
schussrechnung der Beteiligungsgesellschaft
(Fonds KG) ermittelten Ergebnisanteils über-
nommen wird, sofern die Beteiligung weniger
als 10,00 % an der Personengesellschaft aus-
macht. Ertragsteuerlich sind die Ergebnis-
anteile sowie Entnahmen/Ausschüttungen auf
einem sog. Beteiligungskonto zu erfassen und
fortzuführen, sofern durch diese Handhabung
keine ungerechtfertigten Steuervorteile dro-
hen. Bei einem Verkauf der Beteiligung durch
den Anleger oder bei Veräußerung von Immo-
bilien ist der Gewinn als Differenz zwischen
dem Verkaufserlös und dem Buchwert des Be-
teiligungskontos zu ermitteln. Voraussetzung
für diese Verfahrensweise ist allerdings ein An-
trag des Gesellschafters und die im Benehmen
mit dem Betriebsfinanzamt zu erteilende Zu-
stimmung des Wohnsitzfinanzamts des Gesell-
schafters. Die Erläuterungen zu den privaten
Veräußerungsgeschäften (vgl. IV.1 in diesem
Abschnitt), zum gewerblichen Grundstücks-
handel (vgl. IV. 2 in diesem Abschnitt) sowie zur
Abgeltungsteuer gelten bei Beteiligungen im
Betriebsvermögen nicht.
Gewerbesteuerlich sind die Gewinn- und Ver-
lustanteile dem Gewerbeertrag hinzuzusetzen
bzw. abzusetzen; die von der Personengesell-
schaft gezahlten Zinsen für die Fremd-
finanzierung sowie ggf. zu berücksichtigende
Zinsvorauszahlungen stellen beim Gesell-
schafter Entgelte für Schulden im Sinne des § 8
Nr. 1 GewStG dar. Mit Beschluss vom 11. April
2005 (GrS 2/02; BFH NV 2005, S. 1648) hat der
Bundesfinanzhof die oben dargestellte Hand-
habung der Finanzverwaltung offenbar gebil-
ligt, so dass zwischenzeitlich bestehende
Rechtsunsicherheiten beseitigt sind.

Der Anbieter rät jedem Anleger, der seine Betei-
ligung im Betriebsvermögen halten will, dazu,
vor dem Eingehen einer Beteiligung den per-
sönlichen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

2. Umsatzsteuer
Die Vermietungsumsätze der Fonds KG sind
grundsätzlich gemäß § 4 Nr. 12 UStG von der
Umsatzsteuer befreit. Zinserträge unterliegen
ebenfalls nicht der Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 8
UStG).

Die Fonds KG kann gemäß § 9 Abs. 1 UStG nicht
zur Steuerpflicht der Vermietungs- und Ver-
pachtungsumsätze optieren, weil der Leis-
tungsempfänger das Grundstück (als Ent-
scheidungsgrundlage ist hierbei in der Regel
jeder einzelne Mietvertrag heranzuziehen)
nicht ausschließlich für Umsätze verwendet
oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vor-
steuerabzug nicht ausschließen.

Wegen der nicht umsatzsteuerpflichtig ver-
mieteten Flächen steht der Fonds KG auch kein
Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen nach
§ 15 UStG zu, da die erhaltenen Leistungen im
Zusammenhang mit der steuerbefreiten Ver-
mietungsleistung stehen.

Folglich sind die in Rechnung gestellten Vor-
steuern nicht abziehbar, im Rahmen des In-
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vestitionsplans und bei den Ergebnispro-
jektionen wurden die anfallenden Kosten inkl.
nicht abziehbarer Vorsteuern kalkuliert. Die
Vorsteuer ist entweder zu aktivieren – wenn die
Eingangsleistung selbst auch aktivierungs-
pflichtig ist – oder sie hat Kostencharakter,
wenn die Eingangsleistung zu sofort abzieh-
baren Werbungskosten führt. Etwaige zu-
künftige Umsatzsteuersatzerhöhungen hätten
sofort kostenerhöhende Wirkung

Sollte sich eine Änderung der für den Vorsteuer-
abzug maßgebenden Verhältnisse bei der Nut-
zung des Objektes, die eine Option bislang aus-
schließen, innerhalb von 10 Jahren ab Nut-
zungs-/Mietbeginn ergeben, ist für jedes
Kalenderjahr eine Berichtigung der auf die
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und
einzelne sonstige Leistungen entfallenden Vor-
steuern nach § 15 a UStG vorzunehmen. Ur-
sprünglich nicht abziehbare Vorsteuer wird zu
abziehbarer Vorsteuer, wenn eine bisher nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigende Nutzung
durch eine solche, die zum Vorsteuerabzug
berechtigt, ersetzt wird.

3. Gewerbesteuer

Die Fonds KG ist rein vermögensverwaltend tä-
tig. Eine Gewerbesteuerpflicht besteht deshalb
nicht.

4. Vermögensteuer

Vermögensteuer wird gegenwärtig nicht er-
hoben.

Ob künftig eine immer wieder in der politischen
Diskussion stehende Vermögen- oder ähnliche
Substanzsteuer wieder eingeführt wird, kann
zur Zeit nicht beurteilt werden.

5. Grundsteuer
Die jährliche Grundsteuer bestimmt sich nach
dem Grundsteuermessbetrag und dem Hebe-
satz der Gemeinde. Trotz der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts betreffend die
Verfassungswidrigkeit der Einheitswerte des
Grundvermögens bleibt es für Zwecke der
Grundsteuererhebung bei der Verwendung der
Einheitswerte von 1964.

III. Erläuterungen für die
Investitionsphase

1. Einkommensteuer
1.1 Beurteilung der Werbungskosten
Nach der projektierten Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung fallen bei der Gesellschaft im
wesentlichen folgende Werbungskosten an:

a) Abschreibungen
b) Zinsen, Bankgebühren
c) Notargebühren und Grundbuchkosten

für die Grundschuldbestellung
Bei der folgenden Beurteilung der einzelnen
Werbungskostenpositionen wird von der der-
zeitigen Rechtslage und Übung, insbesondere
auch der Auffassung der Finanzverwaltung, wie
sie im Schreiben des Bundesministers der Fi-
nanzen vom 20.10.2003 (BStBl. I 2003 S. 546)
betreffend einkommensteuerrechtliche Be-

handlung von Gesamtobjekten, von vergleich-
baren Modellen mit nur einem Kapitalanleger
und von gesellschafts- sowie gemeinschafts-
rechtlich verbundenen Personenzusammen-
schlüssen (geschlossene Fonds), insbesondere
II. Ziffer 1-3 (sog. Bauherren- und Fondserlass)
zum Ausdruck kommt, ausgegangen.

Danach ist auf der Ebene jeder Gesellschaft zu
entscheiden, ob Aufwendungen, die die
einzelne Gesellschaft trägt, Anschaffungs-
kosten oder Werbungskosten sind. Der auf
dieser Ebene ermittelte Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten ist den
einzelnen Gesellschaftern zuzurechnen.

Dabei wird unterschieden zwischen Gesell-
schaften mit wesentlicher Einflussnahme-
möglichkeit der Gesellschafter und Gesell-
schaften ohne wesentliche Einflussnahme-
möglichkeit der Gesellschafter. Die wesentliche
Einflussnahmemöglichkeit fehlt, wenn die
Gesellschafter in ihrer gesellschaftsrechtlichen
Verbundenheit keine Möglichkeit besitzen, auf
das vom Anbieter vorgelegte einheitliche Ver-
tragswerk Einfluss zu nehmen. In diesem Fall ist
die Gesellschaft immer als Erwerber an-
zusehen.

Da sich die Gesellschafter an der Fonds KG nur
auf Grund des vorliegenden Gesellschaftsver-
trages beteiligen können und keinen we-
sentlichen Einfluss auf die schon ge-
schlossenen und die noch zu schließenden
Verträge nehmen können, ist die Fonds KG
Erwerberin im Sinne dieses Erlasses.

Demzufolge gehören zu den Anschaffungs-
kosten grundsätzlich alle Aufwendungen, die
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der
Abwicklung der Projekte in der Investitions-
phase anfallen, insbesondere alle aufgrund des
vorgefertigten Vertragswerkes an den Anbieter
geleisteten Aufwendungen. Aufwendungen
hingegen, die nicht auf den Erwerb des Ob-
jektes gerichtet sind und die auch ein Einzel-
erwerber außerhalb einer Fondsgestaltung als
Werbungskosten abziehen könnte, sind nicht
den Anschaffungskosten zuzurechnen. Sofern
sie an den Anbieter geleistet werden, sind sie
nur unter bestimmten Voraussetzungen als
Werbungskosten abziehbar. Da im vorliegen-
den Fall alle Aufwendungen, die an den Anbie-
ter entrichtet werden, zu den Anschaffungs-
kosten gerechnet werden, ist diese Ein-
schränkung nicht relevant.

Den Grundsätzen des Bauherrenerlasses wurde
bei der Konzeption und in der Kalkulation der
Fonds KG Rechnung getragen. Alle relevanten
Aufwendungen (z. B. Dienstleistungsgebühren
für Eigenkapitalbeschaffung, Platzierungsga-
rantie, Finanzierungsvermittlung, Konzeption
etc.) wurden mit Ausnahme der unten näher
beschriebenen Aufwendungen den Anschaf-
fungskosten zugerechnet.

Sollte der unterstellte sofortige Werbungs-
kostenabzug für die verbleibenden Kosten nicht
anerkannt werden mit der Folge, dass bestimm-
te Aufwendungen teilweise zu aktivieren sind,
können sie erst in späteren Jahren im Rahmen
der Absetzung für Abnutzung steuerliche

Wirkung entfalten. Dies bedeutet, dass wegen
der Nichtanerkennung der genannten Po-
sitionen in diesem Fall die prospektierten
steuerlichen Jahresergebnisse nicht erzielt
werden könnten, sondern demgegenüber alle
Aufwendungen über den jeweiligen Ab-
schreibungszeitraum zu verteilen wären.

Die Prognoserechnung unterstellt für den Ab-
fluss der Werbungskosten und den Zufluss der
Einnahmen feste Zahlungszeitpunkte. Werden
diese Zeitpunkte nicht eingehalten, so können
sich Verschiebungen bei den steuerlichen
Ergebnissen einzelner Jahre ergeben. Fallen
Werbungskosten nicht oder nicht in der
kalkulierten Höhe an oder werden Einnahmen
nicht oder nicht in der kalkulierten Höhe
realisiert, führt dies zu Abweichungen bei den
steuerlichen Ergebnissen (siehe hierzu das Ka-
pitel „Die Risiken“).

a) Abschreibungen
Abschreibungsbemessungsgrundlage für das
Gebäude ist der Gebäudeanschaffungs-
bzw. -herstellungspreis zzgl. der anteilig direkt
dem Gebäude zurechenbaren Gebühren und
Kosten, soweit diese nicht sofort abzugsfähige
Kosten darstellen.
Bei dem Gebäude wird die lineare Ab-
schreibung gem. § 7 Abs. 4 EStG mit 2 % p.a. in
Anspruch genommen. Die Abschreibungs-
bemessungsgrundlage besteht im Wesent-
lichen aus den Baukosten für den Neubau und
wurde mit zusammen T€ 6.379 ermittelt. Hinzu
kommen T€ 1.010 aus anteilig zuzurechnenden
fondsabhängigen Nebenkosten (z. B. Eigenkapi-
talvermittlung) der Fonds KG.

Zusätzlich werden noch die Außenanlagen mit
einer auf Basis der voraussichtlichen Er-
richtungskosten zzgl. der anteilig zuzurech-
nenden fondsabhängigen Nebenkosten ge-
schätzten Abschreibungsbemessungsgrund-
lage von rund T€ 151 gesondert linear über eine
Nutzungsdauer von 19 Jahren abgeschrieben.

Der verlorene Organisationskostenzuschuss an
den Mieter/Pächter in Höhe von rund T€ 391
wird aus Sicherheitsgründen im Rahmen der
Prognoserechnung als Anschaffungskosten
eines entgeltlich erworbenen immateriellen
Wirtschaftgutes betrachtet und über die Miet-
vertragslaufzeit von 20 Jahren abgeschrieben.
Die Gesellschaft behält sich eine abweichende
steuerliche Behandlung als sofort abziehbare
Werbungskosten im Rahmen ihrer Steuer-
erklärungen vor. In diesem Fall wäre das an-
fängliche steuerliche Ergebnis niedriger und in
den Folgejahren durch verminderte Abschrei-
bungen höher.

Die auf Grund und Boden entfallenden
Anschaffungskosten von rund T€ 1.531 (antei-
liger Kaufpreis zzgl. Nebenkosten) können plan-
mäßig nicht abgeschrieben werden.

Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung
können sich grundsätzlich die o.g. Werte wie
auch die Abschreibungsbemessungsgrund-
lagen für die abschreibbaren Gebäude oder
andere Wirtschaftsgüter verändern, so dass
sich dann auch die kalkulierten Abschreibungs-
beträge verändern können.

Steuerliche Grundlagen
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Die Abschreibungen stellen auch bei der Ein-
kunftsart Vermietung und Verpachtung abzieh-
bare Werbungskosten dar, soweit sie den
steuerlichen Vorschriften entsprechend er-
mittelt werden. Dies gilt während der ge-
samten Beteiligungsdauer.

b) Zinsen und Bankgebühren
Die Fonds KG finanziert einen Teil der
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über
ein langfristiges Bankdarlehen in Höhe von
T€ 5.000. Dieses Darlehen wird ab 30.06.2010
mit einer Eingangstilgung von 1,5 % zuzüglich
ersparter Zinsen getilgt. Die Zinskonditionen
sind bis zum 30.06.2020 fest vereinbart.

Bei zu leistenden Zinsen für die in Anspruch
genommene Finanzierung der Fonds KG
handelt es sich um Werbungskosten, soweit sie
nicht vom Anbieter garantiert werden und
höhere Zinsen vom Garantiegeber getragen,
niedrigere Zinsen aber nicht erstattet werden.
In diesem Falle wären die Zinsen und Gebühren
in der Investitions- bzw. Initialphase den
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu-
zurechnen.

Die Zinsen für die Bankdarlehen werden vom
Anbieter – auch in der Initialphase – nicht
garantiert. Der Anerkennung als sofort abzieh-
bare Werbungskosten steht dies folglich grund-
sätzlich nicht entgegen.

Nach § 4h EStG können Zinsaufwendungen
nicht mehr unbegrenzt abgezogen werden. Es
wurde eine sog. Zinsschranke eingeführt, nach
der der Abzug der Zinsaufwendungen in der
Höhe beschränkt wurde mit der Folge, dass die
Zinsaufwendungen, die nicht abgezogen
werden können, auf die Folgejahre vorzutragen
sind.

Diese Vorschrift ist auf die Fonds KG nicht an-
zuwenden. Weder übersteigen die Zins-
aufwendungen die Zinserträge um eine Million
Euro p.a., noch gehört die Fonds KG zu einem
Konzern.

Die von der Fonds KG bezahlten Zinsen sind in
voller Höhe sowohl in der Investitions- als auch
in der Nutzungsphase sofort abzugsfähige
Werbungskosten.

Die Bankgebühren in Höhe von T€ 54 stehen
nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb des
Objektes. Sie entstehen in gleicher Form auch
einem Einzelerwerber. Sie sind deshalb auch
nach den Grundsätzen des 5. Bauherren-
erlasses den Werbungskosten zuzurechnen.

c) Notargebühren und Grundbuchkosten
Die bei der Fonds KG anfallenden Notar-/
Grundbuchkosten (für Grundschuldbestellung)
und Handelsregisterkosten sind nicht auf den
Erwerb des Objektes gerichtet. Sie sind deshalb
auch nach den Grundsätzen des 5. Bauher-
renerlasses den Werbungskosten zuzurech-
nen.

2. Grunderwerbsteuer
Der Erwerb des Grundstücks durch die Fonds
KG war grunderwerbsteuerpflichtig. Be-
messungsgrundlage für die Grunderwerb-

steuer war der Kaufpreis zzgl. etwaiger sons-
tiger Leistungen.

Nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen die
Herstellungskosten des Gebäudes. Ein ein-
heitliches Vertragswerk in Verbindung mit dem
Grundstückskaufvertrag mit der Folge, dass
auch die Herstellungskosten der Grunderwerb-
steuer unterliegen würden, ist nicht ersichtlich.
Alle Verträge wurden unabhängig voneinander
mit unterschiedlichen Vertragspartnern zu
unterschiedlichen Zeitpunkten geschlossen,
insbesondere erfolgt die Errichtung im Zuge
einer Einzelgewerksvergabe.

Nach Abs. 2a im § 1 Grunderwerbsteuergesetz
(GrEStG) kann auch im Falle des Übergangs von
Gesellschaftsanteilen einer Personengesell-
schaft die Grunderwerbsteuerpflicht ausgelöst
werden, wenn zum Vermögen dieser Per-
sonengesellschaft ein inländisches Grundstück
gehört. Der Grunderwerbsteuer unterliegt ein
mindestens 95 %iger Übergang der Gesell-
schaftsanteile einer Personengesellschaft in-
nerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren.

Die Fonds KG hat nach Kapitalerhöhung ein
Gesamtkapital von T€ 4.575. Die Gründungs-
gesellschafter halten davon einen Anteil von
T€ 250. Der Anteil der Gründungsgesellschafter
liegt damit deutlich über 5 % am gesamten
Gesellschaftsvermögen.

Damit werden nicht mindestens 95 % des Ka-
pitals auf neue Gesellschafter übergehen. Es
entsteht auch unter Berücksichtigung des
gleichlautenden Ländererlasses zur Anwen-
dung des § 1 Abs. 2 a GrEStG vom 26.02.2003
(BStBl. I 2003, S. 271) wegen des Erwerbs neuer
Gesellschaftsanteile durch die Fonds KG sowie
weiterer Gesellschafter bei gleichzeitiger Ka-
pitalerhöhung keine nochmalige Grunderwerb-
steuer. Dasselbe gilt auch im Hinblick auf die
grunderwerbsteuerlichen Regelungen zur An-
teilsvereinigung gemäß § 1 Abs. 3 Grund-
erwerbsteuergesetz.

IV. Erläuterung für die Beendigung
der Beteiligung

1. Verkauf der Beteiligung
Gewinne, die bei der Veräußerung der Anteile
an der Gesellschaft erzielt werden, sind, soweit
die Anteile im Privatvermögen gehalten wer-
den, kein sog. gewerblicher Grundstückshandel
vorliegt und soweit die Veräußerung nach Ab-
lauf der Spekulationsfrist erfolgt, nach der-
zeitiger Rechtslage steuerfrei.

Nach § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG gilt die Ver-
äußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligung an einer Personengesellschaft als
Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter.
Für die Beteiligung an einem Immobilienfonds
bedeutet dies, dass für die Veräußerung die
zehnjährige Spekulationsfrist für Grundstücke
nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG Anwendung findet.
Die zehnjährige Spekulationsfrist findet auch
bei einer Schenkung Anwendung (vgl. Ziffer 4.2),
d.h. dass der entgeltliche Anteil bei einer ge-
mischten Schenkung innerhalb der Spekula-
tionsfrist zu einem steuerpflichtigen Ver-
äußerungsgewinn führen kann.

Maßstab für die Fristberechnungen im Sinne
des § 23 EStG sind jeweils die schuldrechtlichen
Verpflichtungsgeschäfte, also hier der Beitritt
des Anlegers zur Fonds KG bzw. die Ver-
äußerung der Beteiligung. Die Fristberech-
nungen erfolgen taggenau.

Der Gewinn im Sinne des § 23 EStG errechnet
sich als Differenz zwischen dem anteiligen Ver-
äußerungserlös für die mittelbar über Betei-
ligung verkaufte Immobilie und dem anteiligen
steuerlichen Buchwert im Zeitpunkt der
Veräußerung. Der Gewinn ist mit dem indi-
viduellen Einkommensteuersatz des Anlegers
zu versteuern.

Unbeschadet jeder Frist ist der Gewinn aus der
(anteiligen) Veräußerung von Wertpapieren
immer – mit dem Abgeltungsteuersatz –
steuerpflichtig (§ 20 Abs. (2) Nr. 1 EStG). Gewinn
ist die Differenz aus Veräußerungspreis und
Anschaffungskosten, wobei Veräußerungs-
kosten abgezogen werden dürfen.

2. Gewerblicher Grundstückshandel
Die dargestellten Grundsätze gelten nur, so-
lange der Gesellschafter die Anteile an der
Gesellschaft nicht in einem Betriebsvermögen
hält bzw. die Fonds KG oder der Gesellschafter
nicht als gewerblicher Grundstückshändler ein-
zustufen ist. Die Anteile bilden insbesondere
dann Betriebsvermögen des Gesellschafters,
wenn dieser einen gewerblichen Grundstücks-
handel ausübt.

Die Ansicht der Finanzverwaltung zur Ab-
grenzung zwischen privater Vermögensver-
waltung und gewerblichem Grundstücks-
handel ist im Schreiben des Bundesministers
der Finanzen vom 26.03.2004 (BStBl. 2004 I,
S. 434) dargestellt. Gewerblicher Grundstücks-
handel wird angenommen, wenn innerhalb
eines 5-Jahreszeitraumes (im Ausnahmefall 10
Jahre) mehr als drei Objekte veräußert werden.

Objekte im Sinne dieser Drei-Objekt-Grenze
sind Grundstücke jeder Art. Auf Größe, Wert
oder Nutzungsart des einzelnen Objektes
kommt es nicht an.

Trotz Überschreitens der Drei-Objekt-Grenze ist
aber ein gewerblicher Grundstückshandel dann
nicht anzunehmen, wenn eindeutige Anhalts-
punkte wie zum Beispiel die fehlende Ver-
äußerungsabsicht von Anfang an dagegen
stehen. Andererseits könnten besondere Um-
stände auf die gewerbliche Betätigung
schließen lassen, auch wenn weniger als 4
Objekte veräußert werden. Dies wurde vom
Großen Senat des BFH im Beschluss vom
10.12.2001 nochmals bestätigt, wonach es bei
der Beurteilung, ob gewerblicher Grundstücks-
handel vorliegt, auf die gesamten Umstände
des Einzelfalles ankommt (Bild des Gewer-
betreibenden). Auch das BMF-Schreiben vom
26.03.2004 folgt den in vorgenanntem Be-
schluss dargelegten Grundsätzen.

Angesichts der geplanten Vermietungsdauer
der Fonds KG stellt allerdings im Hinblick auf
die Fonds KG eine eventuelle Veräußerung pri-
vate Vermögensverwaltung dar, wenn die
Immobilie bis zur geplanten Veräußerung für
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mindestens 10 Jahre zur Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung
genutzt wird (BFH-Urteil vom 06.04.1990,
BStBl. II, 1990, S. 1057).

Das vorbenannte BMF-Schreiben beschreibt
außerdem, dass die Veräußerung eines Anteils
an einer Grundstücksgesellschaft oder die Ver-
äußerung von Grundstücken durch die Gesell-
schaft selbst den beteiligten Gesellschaftern
für die Frage, ob bei diesen gewerblicher Grund-
stückshandel vorliegt – insbesondere auch
hinsichtlich der Anrechnung auf die Drei-Ob-
jekt-Grenze – zugerechnet werden kann. Dies
gilt allerdings nur, wenn der Gesellschafter
mindestens mit 10 % an der Gesellschaft betei-
ligt ist oder der Verkehrswert des Gesellschafts-
anteils oder des Anteils am veräußerten Grund-
stück bei einer Beteiligung von weniger als 10 %
mehr als € 250.000 beträgt. Als Objekte im
Sinne der Drei-Objekt-Grenze sind auch hier die
im Gesellschaftsvermögen befindlichen Grund-
stücke jeder Art zu verstehen.

Nach dem oben genannten BMF-Schreiben
können Grundstücksverkäufe einer Per-
sonengesellschaft einem Gesellschafter, der
auch eigene Grundstücke veräußert, in der
Weise zugerechnet werden, dass unter Ein-
beziehung dieser Veräußerungen ein gewerb-
licher Grundstückshandel des Gesellschafters
besteht. Dies ist allerdings nur dann gegeben,
wenn der Gesellschafter mindestens mit 10 %
an der Gesellschaft beteiligt ist oder der
Verkehrswert des Gesellschaftsanteils oder des
Anteils am veräußerten Grundstück bei einer
Beteiligung von weniger als 10 % mehr als
€ 250.000 beträgt.

Aus Verkäufen ergeben sich, wenn gewerblicher
Grundstückshandel festgestellt werden sollte,
grundlegend andere steuerliche Konsequen-
zen. Insbesondere wären Veräußerungsgewin-
ne unabhängig von einer Spekulationsfrist zu
versteuern. Des Weiteren würde Gewerbe-
steuerpflicht bestehen, wobei die Gewerbe-
steuer unter bestimmten Umständen auf die
Einkommensteuer des Gesellschafters anre-
chenbar ist.

Es ist jedem verkaufsinteressierten Gesell-
schafter zu empfehlen, vor dem Verkauf inner-
halb von 10 Jahren nach dem Erwerb der Betei-
ligung den Rat eines Steuerberaters einzuholen.

3. Verkauf des Grundstückes
durch die Fonds KG

Nach § 23 EStG bleiben Gewinne aus privaten
Veräußerungsgeschäften von Grundstücken
steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung mehr als 10
Jahre beträgt. Dies gilt auch für die Ver-
äußerung des Grundstückes durch die Fonds
KG. Eine Veräußerung innerhalb eines Zeit-
raumes von 10 Jahren ist nicht beabsichtigt.

4. Übertragung von Todes wegen
4.1 Erbschaftsteuer
Wird ein Anteil an einem geschlossenen
Immobilienfonds von Todes wegen auf eine
andere Person übertragen, unterliegt dieser Er-
werbsvorgang der Erbschaftsteuer.

Dabei dienen die Anteile des Gesellschafters an
den Vermögensgegenständen und Schulden
der Gesellschaft als Bemessungsgrundlage zur
Berechnung der Erbschaftsteuer. Bei der vor-
liegenden Beteiligung an der Fonds KG werden
die Vermögensgegenstände und Schulden der
Fonds KG den Gesellschaftern anteilig zu-
gerechnet.

Mit Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes
vom 07.11.2006 (Az. 1 BvL 10/02) wurde das
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht in der bis
dahin geltenden Form aufgrund der Un-
gleichbehandlung von unterschiedlichen Ver-
mögensarten als verfassungswidrig erklärt. Der
Gesetzgeber war verpflichtet, bis 31.12.2008
eine Neuregelung zu schaffen.

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des
Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und
Bewertungsrechts (ErbStRG) den Forderungen
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Be-
schluss vom 07.11.2006 zur Neuordnung der
Erbschaftsbesteuerung ab dem 1. Januar 2009
Folge geleistet. Ob diese Neuregelung den
vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten
Grundsätzen genügt, werden die Finanzge-
richte in Zukunft zu klären haben. Danach
erfolgt folgende Bewertung:

Wertpapiere und Anteile sind grundsätzlich mit
dem Börsenkurs zu bewerten (§ 11 Abs. 1
BewG). Sofern ein Börsenkurs nicht vorhanden
ist, ist der gemeine Wert aus Verkäufen ab-
zuleiten oder – sofern diese auch nicht vor-
liegen – eine Schätzung z. B. mit dem verein-
fachten Ertragswertverfahren (vgl. § 199 ff.
BewG) vorzunehmen (§ 11 Abs. 2 BewG).

Zur Finanzierung der Wirtschaftsgüter auf-
genommene Fremdmittel können bei der Erb-
schaftsteuer in vollem Umfang abgezogen
werden, es sei denn, sie stehen im Zusammen-
hang mit begünstigtem Vermögen nach §§ 13
ff. BewG. In diesem Fall sind die Schulden ledig-
lich in Höhe des steuerpflichtigen Anteils zum
Abzug zugelassen. Dies gilt auch für etwaige
Darlehen, die zur Finanzierung der Einlagever-
pflichtung (Anteilsfinanzierung) aufgenom-
men wurden (§ 10 Abs. 5 ErbStG).

Für Erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke
wird zum Zeitpunkt des Erbfalles bzw. zum
Schenkungszeitpunkt für Grundvermögen eine
Bedarfsbewertung durchgeführt (§ 138 Abs. 5
BewG). Bebaute Grundstücke sind gemäß § 12
Abs. 3 ErbStG in Verbindung mit §§ 157, 177
BewG mit dem gemeinen Wert im Sinne des § 9
BewG anzusetzen. Die Bewertung erfolgt dabei
für unbebaute Grundstücke mit den von den
Gemeinden festgestellten Bodenrichtwerten
(§ 179 BewG). Für bebaute Grundstücke wird
die Bewertung abhängig von der Art der Bebau-
ung (Grundstücksart) entweder im Vergleichs-
wert-, im Ertragswert- oder im Sachwertver-
fahren (vgl. § 182 BewG) durchgeführt. Bei der
Fonds KG wird regelmäßig das Ertragswertver-
fahren zur Anwendung kommen (§ 184 BewG).
Es bleibt dem Gesellschafter der Nachweis
eines niedrigeren gemeinen Werts als dem
durch die typisierenden Verfahren ermittelten
Wertes offen (§ 198 BewG).

Bei Grundstücken, bei denen der nachhaltig
erzielbare Ertrag für die Werteinschätzung am
Grundstücksmarkt im Vordergrund steht (typi-
sche Renditeobjekte), ist folglich das Ertrags-
wertverfahren anzuwenden, obwohl ansons-
ten Pflegeheime üblicherweise im Sach-
wertverfahren bewertet werden. Dabei wird
der Wert auf der Grundlage des für diese
Grundstücke nachhaltig erzielbaren Ertrags er-
mittelt.

Ausgangswerte sind der Bodenwert, der wie bei
einem unbebauten Grundstück zu ermitteln ist,
und der Gebäudeertragswert.

Basis für die Berechnung des Gebäudeertrags-
wertes ist die Jahresmiete (Rohertrag), von dem
die Bewirtschaftungskosten und die Boden-
wertverzinsung abzuziehen sind. Durch An-
wendung des Vervielfältigers wird der Ge-
bäudeertragswert ermittelt. Der Bodenwert
wird durch Anwendung des Bodenrichtwertes
auf die Grundstücksfläche errechnet.

Die Bewertung der sonstigen Vermögens-
gegenstände und der Schulden blieb gegen-
über der bisherigen Rechtslage unverändert. Sie
erfolgen zum gemeinen Wert bzw. dem Nenn-
wert.

Der erbschaftsteuerliche Wert einer Be-
teiligung an der Gesellschaft von € 100.000
beträgt auf den 01.01.2011 auf Basis des
Ertragswertverfahrens ca. € 86.000. Der
Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts
als dem durch das Ertragwertverfahren er-
mittelten Wertes bleibt unbenommen (§ 198
BewG).

Der Erhöhung der Bemessungsgrundlage durch
die Änderung der Erbschaft- und Schenkung-
steuer steht die Erhöhung der persönlichen
Freibeträge entgegen. Diese betragen für
Ehegatten € 500.000, für Kinder € 400.000 und
für Enkel € 200.000. Die Steuersätze werden in
den Steuerklassen II und III vereinheitlicht
(zweistufiger Tarif mit 30 % bzw. 50 %), in der
Steuerklasse I betragen sie unverändert
zwischen 7 % und 30 %. Auch die Behandlung
von eingetragenen Lebenspartnerschaften
wurde geregelt. Danach wurde eine Ein-
ordnung in die Steuerklasse III vorgenommen
und ein persönlicher Freibetrag in Höhe von
€ 500.000 gewährt.

Der Erbschaftsteuer unterliegt die Be-
reicherung des Erwerbers (§ 10 Abs.1 ErbStG).
Diese wird als Differenz der Vermögenswerte
und der Schulden ermittelt.

Grundsätzlich ist der Stichtag, auf den dieser
Wert berechnet wird, der Todestag des Erb-
lassers. Da sich der steuerliche Wert des Fonds-
vermögens, bezogen auf eine Beteiligung im
Laufe eines Jahres, erfahrungsgemäß nicht
wesentlich ändert, wird es aus der Sicht der Fi-
nanzverwaltung regelmäßig zulässig sein, auf
eine Neuermittlung des steuerlichen Wertes
auf den Todestag zu verzichten und stattdessen
auf den zu Jahresbeginn festgestellten Wert,
gegebenenfalls modifiziert durch Zu- oder Ab-
schläge, zurückzugreifen.

Steuerliche Grundlagen
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Je nach verwandtschaftlichem Verhältnis des
Erben zum Erblasser und je nach Höhe des
Erbes ergeben sich nach neuem Recht
unterschiedliche Steuersätze, die zwischen 7 %
und 50 % betragen.

4.2 Schenkungsteuer
Die Schenkung unter Lebenden unterliegt der
Schenkungsteuer. Dabei dienen die Anteile des
Gesellschafters an den Vermögensgegenstän-
den und Schulden der Gesellschaft als Be-
messungsgrundlage zur Berechnung der
Schenkungsteuer. Auch für die Schenkung-
steuer werden die Vermögensgegenstände und
Schulden der Fonds KG direkt den Gesell-
schaftern anteilig zugerechnet.

Schenkungsteuerlich wird eine sogenannte
„gemischte Schenkung“ angenommen, bei der
die Gesellschaftsschulden nicht in voller Höhe,
sondern nur anteilig im Verhältnis des steuer-
lichen Wertes zum Verkehrswert als abzugs-
fähiger Schuldposten zu behandeln sind.

Die gemischte Schenkung führt dazu, dass die
Übertragung in einen voll unentgeltlichen
sowie in einen voll entgeltlichen Anteil auf-
gespalten wird, soweit der Gesellschaftsanteil
oder die Gesellschaft selbst noch mit Schulden

(insbesondere dem langfristigen Darlehen
der Immobilienfinanzierung) belastet sind.
Die mit der Beteiligung verbundenen Schulden
sind im Rahmen einer anzustellenden Ver-
hältnisrechnung nur anteilig abziehbar; der
schenkungsteuerliche Wert ist dadurch immer
positiv. Hinsichtlich des voll entgeltlichen An-
teils der Schenkung kann – soweit die Über-
tragung innerhalb eines Zeitraums von 10
Jahren nach Anschaffung der Beteiligung
erfolgt – ein einkommensteuerlich zu be-
rücksichtigendes Ergebnis aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft (vgl. § 23 EStG sowie
die Erläuterungen zu IV. 1 in diesem Abschnitt)
entstehen.

Der Anbieter empfiehlt den Gesellschaftern,
sich bei Schenkungen zu gegebener Zeit um
den Rat eines Steuerberaters oder Rechts-
anwaltes zu bemühen, da ggf. Nachteile (z. B.
Annahme einer fehlenden Gewinnerzielungs-
absicht) auftreten könnten.

Für die Schenkungsteuer gelten ansonsten die
zur Erbschaftsteuer gemachten Ausführungen
entsprechend.

V. Schlussbemerkung
Das vorbeschriebene steuerliche Konzept

beruht auf den derzeit geltenden Steuer-
gesetzen unter Berücksichtigung bekannter
und bereits beschlossener Steueränderungen,
auf geltenden Verwaltungsanweisungen,
auf der aktuellen Rechtsprechung und
hinsichtlich seiner wesentlichen Bestand-
teile auf den Ergebnissen bei einer Vielzahl
von Betriebsprüfungen in vergleichbaren Fäl-
len bei vom Anbieter initiierten Immobilien-
Fonds.

Sowohl während der Initialphase als auch in der
Vermietungsphase können sich die steuer-
lichen Rahmenbedingungen, insbesondere die
Steuergesetze, die Rechtsprechung, die Beurtei-
lung durch die Finanzverwaltung sowie die
Steuersätze ändern.

Derartige Änderungen können Auswirkun-
gen auf die entsprechenden steuerlichen
Ergebnisse der Gesellschaft bzw. der Gesell-
schafter verursachen. Insbesondere können
sich die in der Ergebnisprojektion ausgewie-
senen Ergebnisse zeitlich verschieben bzw.
überhaupt nicht in der ausgewiesenen Höhe
eintreten (siehe hierzu das Kapitel „Die Risiken“).

Die steuerlichen Erläuterungen basieren auf
dem Rechtsstand vom 12.08.2009.

35
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I. Beteiligungsfonds 35
Traunstein GmbH & Co. KG
(Fonds KG)

Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten
an der Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH
& Co. KG (nachfolgend: Fonds KG) mit Sitz in
München (Adresse: Landsberger Str. 439, 81241
München). Die Fonds KG wurde unter der Firma
Beteiligungsobjekt Traunstein GmbH & Co. KG
am 02.04.2009 gegründet und begann am
07.04.2009 mit Eintragung in das Handels-
register beim Amtsgericht München unter der
Nummer HRA 93754. Die Umfirmierung erfolg-
te am 02.07.2009.

1. Gesellschaftsvertrag
Mit Gesellschafterbeschluss vom 04.08.2009
wurde der Gesellschaftsvertrag geändert. Die
jetzt gültige Fassung ist auf den Seiten 80–83
vollständig abgedruckt und stellt die Grundlage
des Beitritts von Neukommanditisten dar. Der
wesentliche Inhalt des Gesellschaftsvertrags
wird nachfolgend zusammengefasst wiederge-
geben.

Gegenstand der Gesellschaft
Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die
Errichtung, die Vermietung und Verwaltung von
Grundstücken, Erbbaurechten und Gebäuden,
insbesondere des Pflegeheims Haslacher Stra-
ße 39, Traunstein, sowie gegebenenfalls die Er-
richtung von Erweiterungsbauten auf eigenem
Grundbesitz.

Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Ge-
bieten betätigen und alle Geschäfte betreiben,
die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im
Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an
anderen Gesellschaften mit dem gleichen oder
einem ähnlichen Gegenstand beteiligen.

Gesellschafter/Kapital
Gründungsgesellschafter, persönlich haftender
und geschäftsführender Gesellschafter ist die
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH,
München. Sie leistet keine Kapitaleinlage und
ist nicht am Vermögen der Gesellschaft betei-
ligt. Weitere Gründungsgesellschafter sind:
Herr Uwe Hauch, München, mit einer Kapital-
einlage von € 25.000,
die TAM Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH, München, mit einer Kapitaleinlage von
€ 1.000,
die ILG Fonds GmbH mit einer Kapitaleinlage
von € 224.000.

Herr Uwe Hauch ist weiterer geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Die geschäftsführenden Gesellschafter sind
jeweils einzeln berechtigt, weitere Kom-
manditisten aufzunehmen. Sie sind von allen
Gesellschaftern unwiderruflich bevollmächtigt,
unter Abschluss entsprechender Beitrittsver-
träge (Annahme von Zeichnungserklärungen)
im Namen aller Gesellschafter natürliche und
juristische Personen als Kommanditisten in die
Gesellschaft aufzunehmen.

Die Kapitaleinlagen der noch aufzunehmenden
Kommanditisten lauten über € 10.000 oder
einen durch € 5.000 teilbaren höheren Betrag.

Die Summe dieser Kapitaleinlagen ist auf
€ 4.325.000 begrenzt. Auf die Kapitaleinlagen
ist ein Agio von 5 % zu entrichten. Das Gesamt-
kapital der Gesellschaft beträgt € 4.575.000.
Die geschäftsführenden Gesellschafter sind
berechtigt, eine Überzeichnung durch neu bei-
tretende Kommanditisten von bis zu 3 % zu-
zulassen.

Haftung/Keine Nachschusspflicht
Die Haftung des beitretenden Kommanditisten
gegenüber Gläubigern der Fonds KG ist im Falle
der Inanspruchnahme bei persönlicher Haf-
tung nach §172 Abs. 4 HGB auf die in das
Handelsregister einzutragende Haftsumme in
Höhe von 10 % des Beteiligungsbetrags be-
schränkt. Nach Leistung der Kapitaleinlage ist
die Haftung ausgeschlossen. Zur Haftung des
Kommanditisten für die zwischen seinem
Beitritt und seiner Eintragung in das Handels-
register begründeten Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, bei Rückzahlung seiner Kapital-
einlage und nach Ausscheiden aus
der Gesellschaft siehe Abschnitt „Risiken“ unter
Ziff. 2.8.
Über die Verpflichtung zur Leistung der in der
Beitrittserklärung vereinbarten Kapitaleinlage
hinaus übernehmen die beitretenden Kom-
manditisten keine Nachschussverpflichtung.
Nur mit den Stimmen aller Gesellschafter kann
eine Nachschusspflicht begründet werden.
Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung,
weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere
weitere Zahlungen zu leisten.

Zahlungspflicht /
Folgen bei Zahlungsverzug
Nach Annahme der Beitrittserklärung durch die
Fonds KG hat der Anleger seine Kapitaleinlage
zuzüglich 5 % Agio auf das Konto gemäß den
Bedingungen der Beitrittserklärung einzu-
zahlen.
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Kapital-
einlage ist er verpflichtet, Verzugszinsen in
Höhe von 5 % jährlich über dem jeweiligen
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB für die Zeit des
Verzuges zu entrichten. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens durch die Fonds KG
bzw. der Nachweis eines niedrigeren Schadens
durch den Gesellschafter bleiben unbenom-
men. Gerät ein Kommanditist mit einer fälligen
Zahlung seiner Kapitaleinlage nach schriftlicher
Mahnung mehr als 4 Wochen in Verzug, so
kann der geschäftsführende Gesellschafter
darüber hinaus namens der übrigen Gesell-
schafter das Beteiligungsverhältnis kündigen.
In diesem Fall werden bereits geleistete Zah-
lungen nach Abzug der der Gesellschaft nach-
weislich entstandenen Kosten dem Kom-
manditisten innerhalb von 4 Wochen zurück-
erstattet. Weitere Ansprüche stehen dem Kom-
manditisten nicht zu. Insbesondere nimmt er
nicht am Ergebnis der Gesellschaft teil. Anstelle
der Kündigung der Beteiligung kann die Fonds
KG die Kapitaleinlage auf den Betrag der bereits
geleisteten Zahlung beschränken.

Geschäftsführung und Vertretung
Die Geschäftsführung und Vertretung der
Fonds KG obliegt dem persönlich haftenden
Gesellschafter. Daneben ist der Gründungs-
kommanditist Herr Uwe Hauch berechtigt aber
nicht verpflichtet, die Geschäfte der Fonds KG
zu führen. Ihm wird Prokura erteilt. Jeder ge-

schäftsführende Gesellschafter ist verpflichtet,
die Geschäfte der Fonds KG mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. Die
geschäftsführenden Gesellschafter handeln
und vertreten jeweils einzeln. Sie sind vom
Wettbewerbsverbot der §§ 161 Absatz 2 und
112 HGB sowie von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit, soweit es sich um Rechts-
geschäfte handelt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszweckes erforderlich sind. Sie sind
berechtigt, Dritte mit der Geschäftsbesorgung
zu beauftragen und entsprechende Vollmach-
ten zu erteilen. Werden Dritte beauftragt, dür-
fen dadurch der Fonds KG keine über die im
Emissionsprospekt beschriebenen Verwaltungs-
kosten hinausgehenden Kosten entstehen.

Die geschäftsführenden Gesellschafter erhal-
ten keine Vergütung für die Geschäftsführung.
Im übrigen werden ihnen nachgewiesene und
angemessene Aufwendungen ersetzt. Der per-
sönlich haftende Gesellschafter erhält für die
Übernahme der Haftung ab 2009 eine jährliche
Vergütung in Höhe von € 1.000.

Handlungen, die über den gewöhnlichen Be-
trieb des Handelsgewerbes nach § 164 HGB
hinausgehen, kann der geschäftsführende
Gesellschafter nur mit Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung vornehmen. Solche
Handlungen sind insbesondere der Erwerb, die
Veräußerung und die Verpfändung oder sons-
tige Belastung von Gesellschaftsbeteiligungen,
die Eingehung von Verbindlichkeiten aller Art,
die insgesamt € 100.000 p. a. übersteigen, die
Übernahme von Gewährleistungen aller Art
und der Abschluss von Anstellungsverträgen.
Handlungen, die im Zusammenhang mit einer
Maßnahme gemäß dem Finanz- und In-
vestitionsplan der Gesellschaft durchgeführt
werden, bedürfen nicht der Zustimmung,
soweit sie zur Durchführung der Investition
erforderlich oder zweckmäßig sind und sofern
der Gesamtaufwand gemäß Finanz- und In-
vestitionsplan um nicht mehr als 10 % nach
oben oder unten verändert wird und die wirt-
schaftlichen und steuerlichen Eckdaten gemäß
dem Emissionsprospekt nicht oder nur un-
wesentlich berührt werden.

Zu solchen Maßnahmen gehört auch die Auf-
nahme kurzfristiger Darlehen zur Finanzierung
des Pflegeheims Haslacher Straße 39, Traun-
stein, die aus den Kapitaleinlagen der noch auf-
zunehmenden Kommanditisten bzw. durch
Valutierung eines langfristigen Darlehens zu-
rückgeführt werden, sowie die in diesem Zu-
sammenhang notwendige Bestellung von
Grundpfandrechten. Der Zustimmung bedarf
es auch nicht zum Abschluss neuer Miet-
/Pachtverträge und zur Neukonditionierung
von Darlehen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist
oder zu einem geeigneten Zeitpunkt unter Aus-
nutzung einer günstigen Zinssituation. Die Zu-
stimmung ist im übrigen ausdrücklich für
sämtliche Verträge der Fonds KG erteilt, die im
Emissionsprospekt beschrieben sind.

Jeder Kommanditist hat zusätzlich zu den Kon-
trollrechten des § 166 Abs. 1 HGB die Kontroll-
rechte des § 118 HGB.

Beirat
Zur Beratung und Unterstützung der geschäfts-
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führenden Gesellschafter kann ein Beirat be-
stellt werden, der aus 3 Mitgliedern besteht
und von der Gesellschaft gewählt wird. Hin-
sichtlich Amtszeit und Geschäftsordnung wird
auf den Abschnitt „Gesellschaftsvertrag“, § 7,
verwiesen.

Finanz- und Investitionsplan
Der Finanz- und Investitionsplan der Fonds KG
ist im Abschnitt „Gesellschaftsvertrag”, § 8,
sowie im Kapitel „Finanz- und Investitionsplan
auf s. 46 wiedergegeben.

Gesellschafterbeschlüsse
Gesellschafterbeschlüsse werden in den nach
dem Gesellschaftsvertrag und nach Gesetz be-
stimmten Fällen gefasst sowie auf schriftliches
Verlangen von Gesellschaftern, denen zusam-
men Kapitalanteile von mehr als 10 % des
Gesellschaftskapitals gehören.

Soweit nicht der geschäftsführende Gesell-
schafter oder Gesellschafter, denen zusammen
Kapitalanteile von mehr als 10 % des Gesell-
schaftskapitals gehören, die Einberufung einer
Gesellschafterversammlung beantragen, wer-
den Gesellschafterbeschlüsse in einem schrift-
lichen Verfahren (per Post, Fax oder E-mail)
gefasst. (Hinweis des Anbieters: Gegeben-
enfalls wird zusätzlich die Möglichkeit zur
Online-Abstimmung angeboten.)

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst. Bei der Beschluss-
fassung gewähren je € 1 eines Kapitalanteils
eine Stimme. Zu Beschlüssen über die Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages und über die
Auflösung der Gesellschaft ist eine Mehrheit
von 3/4 der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich.

Über sämtliche Gesellschafterbeschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen. Beschlüsse der Gesell-
schaft können nur innerhalb einer Frist von
4 Wochen nach Übersendung des Protokolls
angefochten werden. Im Einzelfall kann die Frist
durch Gesellschafterbeschluss auf 2 Wochen
verkürzt werden.

Jahresabschluss
Auf das Ende eines jeden Geschäftsjahres, das
dem Kalenderjahr entspricht, hat der geschäfts-
führende Gesellschafter den Jahresabschluss
und die Einnahmen-Überschussrechnung zu
erstellen. Diese sind von einem Wirtschaftsprü-
fer zu prüfen und mit einem Testat zu versehen.
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt
durch den geschäftsführenden Gesellschafter.
Die Kommanditisten haben das Recht, die Rich-
tigkeit des Jahresabschlusses und der Einnah-
men-Überschussrechnung sowie des Auszugs
über ihre Kapitalkonten durch Sachverständige
auf eigene Kosten nachprüfen zu lassen.

Kapitalkonten
Für jeden Gesellschafter werden folgende
Kapitalkonten geführt:

Kapitalkonto I
Hierauf sind die Kapitaleinlagen zu verbuchen.
Es ist unveränderlich und maßgebend für das
Stimmrecht, für die Ergebnisverteilung, die Ver-
teilung der Ausschüttungen sowie den An-
spruch auf das Auseinandersetzungsguthaben.

Kapitalkonto II
Hierauf wird das Agio auf die Kapitaleinlagen
verbucht. Es bildet eine Kapitalrücklage.

Kapitalkonto III
Hierauf werden die Ausschüttungen und sons-
tigen Entnahmen verbucht. Von Banken auf
Zinserträge einbehaltene Kapitalertragsteuer
mit Solidaritätszuschlag können als Aus-
schüttungen behandelt werden.

Kapitalkonto IV
Hierauf werden sämtliche steuerlichen Ergeb-
nisse (Gewinne und Verluste) verbucht.
Die Salden auf allen Kapitalkonten sind unver-
zinslich.

Beteiligung an Ergebnis,
Ausschüttung und Vermögen
Die Gesellschafter sind entsprechend dem Ver-
hältnis ihrer gezeichneten Kapitalanteile an
den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen
Ergebnissen, an den Ausschüttungen und am
Vermögen der Gesellschaft beteiligt.

Ziel sowohl der handelsrechtlichen als auch der
steuerlichen Ergebnisverteilung im Jahr 2009,
2010 und gegebenenfalls in den Folgejahren ist
es, für alle Gesellschafter unabhängig vom
Beitrittszeitpunkt kumulativ eine ergebnis-
mäßige Gleichstellung im Verhältnis ihrer
Kapitalanteile zu dem jeweils zum Ende des
Geschäftsjahres gezeichneten Gesamtkapital
herzustellen.

Die handelsrechtlichen und steuerlichen Ergeb-
nisse werden deshalb so lange abweichend
vom Verhältnis der Kapitalanteile zu dem
jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gezeich-
neten Gesamtkapital auf die Gesellschafter ver-
teilt, bis sie ergebnismäßig gleichgestellt sind.
Lässt sich dieses beabsichtigte Ergebnis aus
Gründen der Beteiligungszeitpunkte der Gesell-
schafter nicht erreichen, ist die Gesellschaft
lediglich verpflichtet, eine größtmögliche An-
näherung sicherzustellen. Weitergehende An-
sprüche des Gesellschafters bestehen nicht.
Sobald die angestrebte Gleichstellung unter
den Gesellschaftern erreicht ist, werden die
Ergebnisse gleichmäßig im Verhältnis der Ka-
pitaleinlagen auf die Gesellschafter verteilt.

Allen Gesellschaftern werden Verlustanteile
auch dann zugewiesen, wenn sie die Höhe ihrer
Kapitaleinlagen übersteigen.

Etwaige Sonderbetriebsausgaben oder Sonder-
werbungskosten sind von den einzelnen Gesell-
schaftern der Gesellschaft zwecks Aufnahme in
die Jahressteuererklärung bis zum 15. März des
Folgejahres nachzuweisen. Ein späterer Nach-
weis kann vorbehaltlich einer im Einzelfall noch
bestehenden verfahrensrechtlichen Möglich-
keit nur gegen Erstattung der entstehenden
Aufwendungen berücksichtigt werden.

Einnahmen der Gesellschaft werden, soweit
sie nicht zur Erfüllung vertraglicher, ge-
setzlicher oder sonstiger Verpflichtungen und
zum Aufbau und Erhalt einer angemessenen
Liquiditätsreserve benötigt werden, an die
Gesellschafter im Verhältnis ihrer gezeichneten
Kapitalanteile ausgeschüttet. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Gründungsgesell-

schafter einen um 1,5 %-Punkte höheren
Ausschüttungssatz erhalten als die Neukom-
manditisten, weil die Gründungsgesellschafter
nicht von den Vergütungen gemäß Ziffer 2.1
des Finanz- und Investitionsplans betroffen
sind. Im Beitrittsjahr erhalten die Gesellschaf-
ter nur eine anteilige Jahresausschüttung
unter Berücksichtigung des Zeitpunkts, zu
dem die Kapitaleinlage erbracht wurde. Aus-
schüttungen an die Gesellschafter erfolgen
auch dann, wenn deren Kapitalkonten durch
vorangegangene Verluste oder Entnahmen
unter den Stand der Kapitaleinlage abgesunken
sind.

Ausschüttungen werden monatlich in Teil-
beträgen zu jeweils 1/12 der voraussichtlichen
Jahresausschüttung mittels Überweisung bis
zum 15. des jeweiligen Monats vorgenommen.
Die Jahresausschüttung erfolgt bis zum 31.
Januar des Folgejahres.

Anteilsübertragung
Jeder Gesellschafter kann über seinen Kapital-
anteil ohne Zustimmung der Mitgesellschafter
frei verfügen. Er ist insbesondere zur Abtretung
an Dritte berechtigt. Dabei ist auszuschließen,
dass Kapitalanteile entstehen, die kleiner als
€ 5.000 sind. Hiervon ausgenommen sind
die Gründungsgesellschafter, die ihre Gesell-
schaftsanteile bis zum 31.12.2016 nicht ab-
treten können.

Die Abtretung und die Verfügung wird im Ver-
hältnis zu der Gesellschaft und den Mitgesell-
schaftern nur wirksam, wenn sie vom Ab-
tretenden und Abtretungsempfänger der Ge-
sellschaft schriftlich unter Vorlage einer no-
tariell beglaubigten Vollmacht zur Handels-
registereintragung angezeigt wird. Die Gesell-
schaft kann die notarielle Beglaubigung der Ab-
tretungsanzeige verlangen. Der Abtretende
haftet auch nach seinem Ausscheiden neben
dem Erwerber für seine ausstehende Einlage.

Tod eines Gesellschafters
Beim Tod eines Gesellschafters geht seine Be-
teiligung auf die Personen über, die Erben sind
oder denen aufgrund Verfügung von Todes
wegen oder Rechtsgeschäfts unter Lebenden
ein mit dem Tod fälliger Anspruch auf Über-
tragung des Gesellschaftsanteils oder Teilan-
teils des verstorbenen Gesellschafters zusteht
und die den Übergang des Gesellschaftsanteils
nach dem Tod schriftlich gegenüber der Ge-
sellschaft verlangen.

Gesellschaftsdauer/Kündigung /
Ausscheiden
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit er-
richtet. Jeder Gesellschafter kann das Gesell-
schaftsverhältnis unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von 12 Monaten auf das Ende eines
jeden Geschäftsjahres, frühestens jedoch zum
31.12.2024, kündigen. Mit Ablauf des entspre-
chenden Geschäftsjahres scheidet der kün-
digende Gesellschafter aus der Gesellschaft
aus. Ein Gesellschafter scheidet außerdem aus
der Gesellschaft aus im Fall der Kündigung
durch die Gesellschaft wegen Nichtzahlung der
Kapitaleinlage; ebenso mit der Rechtskraft
eines Beschlusses, durch den über sein Ver-
mögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder
durch den die Eröffnung des Insolvenzver-
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fahrens mangels Masse abgelehnt wird.
Außerdem erfolgt das Ausscheiden mit der Zu-
stellung des Beschlusses, durch den dasjenige,
was einem Gesellschafter bei der Auseinander-
setzung zusteht, für einen Gläubiger gepfändet
wird, es sei denn, der Gesellschafter beseitigt
den Pfändungsbeschluss innerhalb von 2 Mo-
naten.

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesell-
schaft aus, so wird die Gesellschaft nicht auf-
gelöst, sondern von den verbleibenden Gesell-
schaftern und gegebenenfalls mit den Per-
sonen, auf die der Kapitalanteil übergegangen
ist, fortgesetzt. Ein ohne Rechtsnachfolge aus-
scheidender Gesellschafter erhält für seinen
Kapitalanteil eine Abfindung in Höhe des
diesem Kapitalanteil entsprechenden Anteils
am Vermögen der Gesellschaft nach Maßgabe
der auf den Zeitpunkt des Ausscheidens oder,
wenn das Ausscheiden nicht auf das Ende
eines Geschäftsjahres erfolgt, zum Ende des
vorangegangenen Geschäftsjahres aufzu-
stellenden Auseinandersetzungsbilanz. Die
Feststellung des Vermögens erfolgt auf der
Grundlage des Verkehrswertes der Beteiligung.
Die Kosten für die Ermittlung des Verkehrs-
wertes sind von dem Gesellschafter zu tragen,
der gekündigt hat oder in dessen Person ein
Ausscheidungsgrund vorliegt. Die Abfindung
ist in sechs gleichen Jahresraten zu tilgen und
vom Zeitpunkt des Ausscheidens an mit 2,5 %
p. a. zu verzinsen. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, die Abfindung ganz oder in größeren
Raten auszuzahlen und, wenn dies durch die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ver-
anlasst ist, Tilgungs- und Zinsraten über einen
längeren Zeitraum als 6 Jahre zu erbringen. Zur
Wahrung der Interessen der Gesellschaft kann
die Auszahlung bis zur Veräußerung der Betei-
ligung der Gesellschaft ausgesetzt werden,
sofern der ausgeschiedene Gesellschafter an-
stelle einer Verzinsung eine Ausschüttung
erhält wie er sie ohne Ausscheiden erhalten
würde, abzüglich des Ausschüttungsanteils,
der auf den Teil seiner Beteiligung entfällt, für
den ihm eine Abfindung bereits zugeflossen
ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Wert
des Anteils des Kommanditisten am Vermögen
der Gesellschaft nachträglich entsprechend
herabzusetzen, wenn während des Aus-
zahlungszeitraums der Abfindung eine Ver-
äußerung der Beteiligungen der Gesellschaft
erfolgt und der Veräußerungserlös geringer
ist als der Verkehrswert, der der Feststellung
des Anteils am Vermögen zugrundegelegt
wurde.

Auflösung /Liquidation der
Gesellschaft
Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn die
Gesellschafter die Auflösung mit einer Mehr-
heit von 75 % der abgegeben Stimmen be-
schließen. Im Falle der Auflösung der Gesell-
schaft erfolgt die Liquidation durch den ge-
schäftsführenden Gesellschafter, sofern sie
nicht durch Gesellschafterbeschluss anderen
Personen übertragen wird. Ein sich bei der
Liquidation ergebender Gewinn oder Verlust
wird im Verhältnis der Kapitalanteile auf die
Gesellschafter verteilt.

Erfassung persönlicher Daten
Die Gesellschaft wird notwendige persönliche
Daten der Gesellschafter erfassen, elektronisch
speichern und automatisch verarbeiten. Jeder
Gesellschafter ist verpflichtet, alle notwen-
digen Daten zur Verfügung zu stellen und Än-
derungen unverzüglich mitzuteilen und ge-
gebenenfalls unter Vorlage geeigneter Unter-
lagen zu belegen.

Rechte des Anlegers
Mit der Beteiligung sind folgende Rechte des
Anlegers verbunden (in Klammern jeweils § des
Gesellschaftsvertrags):
- Beteiligung an Ergebnis, Ausschüttungen

und Vermögen (§§ 11, 16, 17)
- Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen

(§ 9)
- Recht auf Anteilsübertragung (§ 12)
- Recht auf Kündigung (§ 14)
- Kontrollrechte (§ 10 Abs. 4, § 6 Abs. 9)

Hauptmerkmale der Anteile
Die Hauptmerkmale der Anteile der derzeitigen
Gesellschafter stimmen mit Ausnahme des
Rechts der Geschäftsführungsbefugnis mit den
Rechten der Anleger, die vorstehend unter
„Rechte des Anlegers“ dargestellt sind, überein.

2. Grundbesitz
Die Fonds KG ist Alleineigentümerin des nach-
folgenden, im Grundbuch von Traunstein des
Amtsgerichts Traunstein, Blatt 8411, ein-
getragenen Grundbesitzes

Lfd. Nr. 1 Flurstück 776/13 3.993 m2

In Abteilung II des Grundbuches ist das Grund-
stück wie folgt belastet:

Grunddienstbarkeit (Duldung einer Gebäude-
aufstockung) für den jeweiligen Eigentümer
von Grundstück Flurstück 776/8

Geh- und Fahrtrecht sowie Ver- und Entsor-
gungsleitungsrecht, auflösend bedingt, für den
jeweiligen Eigentümer von Flurstück 776/2

Geh- und Fahrtrecht sowie Ver- und Entsor-
gungsleitungsrecht, für die Stadt Traunstein

In Abteilung III des Grundbuches ist das Grund-
stück wie folgt belastet, wobei bei den Grund-
pfandrechten der angegebene Betrag nur der
Nennbetrag ist, ohne Rücksicht auf die tatsäch-
liche Valutierung:

€ 7.400.000 Grundschuld ohne Brief nebst
15 % Jahreszinsen und 5 % Nebenleistung ein-
malig zu Gunsten der Bank für Sozialwirt-
schaft AG, Berlin und Köln, vollstreckbar nach
§ 800 ZPO.

Nach Auskunft der Stadt Traunstein sind auf
dem Grundstück keine Baulasten eingetragen.

3. Mietvertrag
Über die Vermietung und den Betrieb des Pfle-
geheims Haslacher Str. 39 besteht zwischen der
Fonds KG und dem Arbeiter-Samariter-Bund
Landesverband Baden-Württemberg e.V., Stutt-
gart, der Mietvertrag vom 20./21.04.2009. Dies-

bezüglich wird auf den Abschnitt „Der Mieter
Arbeiter-Samariter-Bund“ verwiesen.

II. Mittelfreigabevereinbarung

1. Rechtsgrundlage und Aufgaben:
Zwischen der Fonds KG (Auftraggeber) und der
Civis Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (Auftragnehmer) mit Sitz und Ge-
schäftsadresse in 86316 Friedberg-Stätzling,
Parkstraße 2, wurde ein Treuhandvertrag über
die Führung eines Anderkontos abgeschlossen,
auf das die Einzahlungen der beitretenden
Neukommanditisten erfolgen. Nachfolgend
werden die wesentlichen Rechte und Pflichten
(Ziffer 2 und 3) wiedergegeben. Der voll-
ständige Vertragstext ist auf Seite 84 abge-
druckt.

2. Freigaben vom Anderkonto
Freigaben vom Anderkonto dürfen vom Auf-
tragnehmer nur gegen folgende Nachweise
erfolgen:

a) Vorlage des Grundstückskaufvertrags
b) Vorlage des Gesellschaftsvertrags der Fonds

KG
c) Vorlage der Finanzierungsnachweise zur

Sicherstellung der Grundstücksankaufs- und
Herstellkosten

d) Vorlage des Mietvertrags mit dem Arbeiter-
Samariter-Bund Landesverband Baden-
Württemberg e.V.

e) Vorlage der Baugenehmigung vom
10.06.2009

f) Vorlage des Höchstkostengarantievertrags
mit der ILG Fonds GmbH

g) Vorlage des Platzierungsgarantievertrags
mit der ILG Fonds GmbH

Sollten die oben aufgeführten Nachweise nicht
bis spätestens 31.12.2009 geführt sein, sind
alle eingezahlten Beträge einschließlich Agio
und aufgelaufener Zinsen (auf Basis des tat-
sächlich erzielten Zinsertrages) an die Zeichner
zurückzuzahlen.

3. Vergütung
Die Vergütung für die Anderkontoführung be-
trägt pauschal € 5.000 zzgl. Umsatzsteuer.

III. Schlichtungsverfahren

Der Anbieter des Beteiligungsangebots hat sich
dem Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle
Geschlossene Fonds angeschlossen und unter-
wirft sich der gültigen Verfahrensordnung
sowie den Schlichtungssprüchen der Ombuds-
person, die im Rahmen dieser Verfahrens-
ordnung ergehen. Anleger haben die Möglich-
keit, im Falle von Streitigkeiten mit dem
Anbieter ihre Beschwerden schriftlich an die
Ombudsstelle Geschlossene Fonds zu richten
und damit ein außergerichtliches Schlichtungs-
verfahren einzuleiten.

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.
Postfach 640222
10048 Berlin

Rechtliche Grundlagen
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stichtagen jeweils eine kleine Komman-
ditgesellschaft sein (s. Hinweis). Der
Zwischenabschluss zum 30.06.2009 wur-
de nach den für Kommanditgesellschaf-
ten geltenden Rechtsvorschriften des
Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 256
und §§ 264 bis 288 HGB) in Verbindung
mit § 264a HGB erstellt. Für die Erstel-
lung der zukünftigen Jahresabschlüsse
sind die gleichen Vorschriften zu be-
achten. Gem. § 264 Abs. 1 HGB werden die
zukünftigen Jahresabschlüsse, die aus
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
bestehen, jeweils um einen Anhang er-
weitert.

Angaben zu Bilanzierung und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird mit den An-
schaffungskosten bewertet. Die Rück-
stellungen berücksichtigen alle erkenn-
baren Risiken. Sie werden in der not-
wendigen Höhe gebildet. Verbindlich-
keiten werden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Es bestehen keine Verbindlich-
keiten mit Laufzeiten über 5 Jahren oder
solche, die durch Pfandrechte gesichert
sind.

Sonstige Angaben
Komplementär der Gesellschaft ist die
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in München, deren Stamm-
kapital € 25.564,59 beträgt. Er ist am
Ergebnis und am Vermögen der Gesell-
schaft nicht beteiligt.

Hinweis:
Die Fonds KG ist eine kleine Komman-
ditgesellschaft nach § 267 Abs. 1 i.V.m.
§ 264a HGB. Sie hat weder nach § 316
Abs. 1 HGB noch nach sonstigen Be-
stimmungen den Jahresabschluss prü-
fen zu lassen. Der Zwischenabschluss
zum 30.06.2009 wurde nicht ge-
prüft. Die Jahresabschlüsse ab dem
31.12.2009 sollen geprüft werden.

Als kleine Kommanditgesellschaft ist
die Fonds KG nicht verpflichtet, einen
Lagebericht aufzustellen. Für den
Zwischenabschluss zum 30.06.2009
wurde ein Lagebericht nicht aufgestellt
und deshalb auch nicht geprüft. Für
die weiteren Jahresabschlüsse werden
ebenfalls keine Lageberichte aufge-
stellt.

Eröffnungsbilanz / Zwischenbilanz

T€ T€

Aktiva
I. Ausstehende Einlagen 102

Summe Aktiva 102

Passiva
I. Gesellschaftskapital
1. Komplementärkapital 0
2. Kommanditkapital 102
3. Kapitalrücklage 0
4. Ausschüttungen 0
5. Ergebnisse 0 102

Summe Passiva 102

Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Eröffnungsbilanz zum 02.04.2009

T€ T€

Aktiva
I. Ausstehende Einlagen 102
II. Anlagevermögen 1.372

Summe Aktiva 1.474

Passiva
I. Gesellschaftskapital
1. Komplementärkapital 0
2. Kommanditkapital 102
3. Kapitalrücklage 0
4. Ausschüttungen 0
5. Ergebnisse – 11 91
II. Verbindlichkeiten 1.383

Summe Passiva 1.474

Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Zwischenbilanz zum 30.06.2009

T€ T€

1. Umsatzerlöse 0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
5. Jahresergebnis – 11

Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 02.04.2009 bis 30.06.2009

Allgemeine Angaben
Nach § 267 i.V.m. § 264a HGB war die Be-
teiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co.

KG zum Zeitpunkt des Zwischenabschlus-
ses eine kleine Kommanditgesellschaft.
Sie wird auch zu den zukünftigen Bilanz-
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Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Bilanzen 2009, 2010 und 2011 (Prognose)

Aktiva
I. Ausstehende Einlagen 0 0 0

II. Anlagevermögen
Grund und Boden 1.346 1.346 1.346
Gebäude/Organisationskostenzuschuss 0 6.911 6.756
Im Bau befindliche Anlagen 3.282 4.628 0 8.258 0 8.102

III. Guthaben bei Kreditinstituten 0 101 103

Summe Aktiva 4.628 8.359 8.205

Passiva
I. Gesellschaftskapital
1. Komplementärkapital 0 0 0
2. Kommanditkapital 4.575 4.575 4.575
3. Kapitalrücklage 216 216 216
4. Ausschüttungen – 17 – 224 – 503
5. Ergebnisse – 1.140 3.634 – 1.170 3.397 – 967 3.321

II. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut 994 4.962 4.884
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung

und Leistung 0 994 0 4.962 0 4.884

Summe Passiva 4.628 8.359 8.205

31.12.09 31.12.10 31.12.11
T€ T€ T€ T€ T€ T€

Die Bilanzen für die Jahre 2009, 2010 und
2011 basieren ebenso wie die Gewinn-
und Verlustrechnungen für diese Jahre
auf bereits abgeschlossenen Verträgen
und den in der Ergebnisprognose unter-
stellten Annahmen. Sie wurden nach han-
delsrechtlichen Grundsätzen erstellt.

Die Einzahlung des Kommanditkapi-
tals einschließlich Kapitalrücklage erfolgt
prognosegemäss vollständig im Jahr 2009.

Zum 31.12.2009 wurde die eingeräumte
Kontokorrentlinie in Höhe von T€ 994 in An-
spruch genommen. Es wird davon aus-
gegangen, dass rund 50% der Baukosten bis
zum 31.12.2009 anfallen, der Rest in 2010.

Das langfristige Darlehen in Höhe von
T€ 5.000 wird bis zum 31.12.2010 auf
T€ 4.962 und bis zum 31.12.2011 auf
T€ 4.884 getilgt. Ab dem Monatsersten
nach Kapitaleinzahlung erhalten die An-

leger Ausschüttungen, die nach der Prog-
noserechnung in 2009 T€ 17, in 2010 T€
208 und im Jahr 2011 T€ 278 betragen.

Die planmäßige Liquiditätsreserve ist als
Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen umfassen im wesentlichen die Ver-
gütungen gem. Ziffer 2.1 des Finanz- und
Investitionsplans.

Erläuterung zu den Bilanzen und den Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen / Gewinn- und Verlustrechnungen
2009, 2010, 2011 (Prognose)

Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Gewinn- und Verlustrechnung 2009, 2010, 2011 (Prognose)

1. Umsatzerlöse 0 335 670
2. Abschreibungen auf Sachanlagen 0 – 78 – 156
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen – 1.084 – 114 – 46
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 3
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 56 – 173 – 267
6. Jahresergebnis – 1.140 – 30 203

31.12.09 31.12.10 31.12.11
T€ T€ T€ T€ T€ T€

EDV-bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich

EDV-bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich
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Die in den Jahren 2009, 2010 und 2011 ge-
planten Zahlungsströme werden in der
Cash-Flow-Prognose abgebildet. In Rech-
nung gestellte Umsatzsteuerbeträge sind
jeweils enthalten, da die Gesellschaft aus-
schließlich Umsätze erzielt, die nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigen.

In 2009 wird das Gesellschaftskapital in
Höhe von T€ 4.575 vollständig platziert

Erläuterung zu den Planzahlen

Als Umsätze wurden die Mieteinnahmen
und Zinserträge dargestellt.

Der Grundstückskaufpreis, die Herstel-
lungskosten für das Gebäude und die

Organisationsunterstützung werden als
Investition ausgewiesen.

Das Ergebnis erfasst die Umsätze abzüglich
der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Da es sich bei dem Emittenten nicht um
ein produzierendes Unternehmen han-
delt, können keine Planzahlen zur Pro-
duktion dargestellt werden.

und zusammen mit dem Agio in Höhe von
T€ 216 eingezahlt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen umfassen im wesentlichen die Ver-
gütungen gem. Ziffer 2.1 des Finanz- und
Investitionsplans.

Die an die Gesellschafter zu leistenden
Ausschüttungen betragen in 2009 plan-

gemäß T€ 17, in 2010 T€ 208 und in 2011
T€ 278.

Die Darlehenstilgung erfolgt plangemäß.

Bezüglich der getroffenen Annahmen
wird auf die Abschnitte „Prognoserech-
nung“ verwiesen.

Cash-Flow-Prognose
2009, 2010, 2011

Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)
Finanzlage 2009, 2010 und 2011 (Prognose)

Einzahlungen
Eigenkapital 4.791 0 0
Umsatzerlöse 0 335 670
Zinseinnahmen 0 0 3
Darlehensaufnahme 994 4.006 0
Summe Einzahlungen 5.785 4.341 673

Auszahlungen
Investition 4.629 3.707 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.140 287 314
Ausschüttungen 17 208 278
Darlehenstilgung 0 38 79
Summe Auszahlungen 5.785 4.240 671

Überschuss 0 101 2

Liquiditätsreserve am Jahresende 0 101 103

31.12.09 31.12.10 31.12.11
T€ T€ T€

Planzahlen 2009, 2010 und 2011 (Prognose)
Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (Emittent)

Investition 4.629 3.707 0
Umsätze 0 335 670
Produktion 0 0 0
Ergebnis – 1.140 – 30 203

2009 2010 2011
T€ T€ T€

Erläuterung zur voraussichtlichen Finanzlage

EDV-bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich

EDV-bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich
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1. ILG Fonds GmbH (ILG)
Die ILG Fonds GmbH, Landsberger Str. 439,
81241 München, wurde am 12.10.1972
unter der Nr. HRB 44991 in das Handels-
register beim Amtsgericht München ein-
getragen. Bis 13.10.2008 firmierte sie als
ILG Planungsgesellschaft für Industrie-
und Leasingfinanzierungen mbH.

Rechtsform: Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
Stammkapital: € 1.000.000 (voll ein-
bezahlt)
Geschäftsführer: Uwe Hauch, München
Wesentlicher Gesellschafter: Dr. Günter
Lauerbach, Feldafing

Die Fonds KG hat mit der ILG folgende Ver-
träge abgeschlossen:

a) einen Vertrag über die Erbringung von
Konzeptionsleistungen

b) einen Vertrag über die Vermittlung von
Finanzierungen

c) einen Darlehensvertrag zur Zwischen-
finanzierung des Grundstückskauf-
preises nebst Grunderwerbsteuer

d) einen Darlehensvertrag zur Sicher-
stellung der Grundstückankaufs- und
Herstellungskosten

e) einen Höchstkostengarantievertrag
f) einen Platzierungsgarantievertrag
g) einen objektbezogenen Geschäftsbe-

sorgungsvertrag
h) einen fondsgezogenen Geschäftsbe-

sorgungsvertrag
i) einen Vertrag über die Herstellung

eines Emissionsprospektes

Der Inhalt der vorstehend erwähnten Ver-
träge ist in diesem Abschnitt nachfolgend
unter Ziffer 9 a)– i) dargestellt.

2. ILF Vermögensanlagen
Vertriebs GmbH (ILF)

Die ILF Vermögensanlagen Vertriebs
GmbH, Landsberger Str. 439, 81241
München, wurde am 05.11.1980 unter
der Nr. HRB 63938 in das Handelsregis-
ter beim Amtsgericht München einge-
tragen.

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung
Stammkapital: € 25.564,59 (voll einbe-
zahlt)
Geschäftsführer: Uwe Hauch, München

Wesentliche Gesellschafter:
Dr. Günter Lauerbach, Feldafing
Uwe Hauch, München

Die ILF hält 12,09 % am Stammkapital der
ILG. Die Fonds KG hat mit der ILF einen Ver-
trag über die Vermittlung von Kommandi-
tisten abgeschlossen. Der Inhalt ist unter
Ziffer 9 j) wiedergegeben.

3. Wirtschaftsprüfer
Die Fonds KG hat mit der Civis Treuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Friedberg, folgende Verträge geschlossen:

a) Einen Vertrag über die Mittelfreigabe-
kontrolle in der Investitionsphase
(vgl. Abschnitt „Mittelfreigabeverein-
barung“). Hierfür ist eine Vergütung
von € 5.000 zzgl. MwSt. vereinbart.

b) Einen Vertrag über die Prüfung der Jah-
resabschlüsse. Die Vergütung beträgt
jeweils € 2.500 zzgl. MwSt. in den
Jahren 2009 und 2010 und erhöht sich
anschließend jährlich um 2 %.

4. Finanzierende Bank
Die im Prospekt beschriebenen Kredit-
mittel werden von der Bank für Sozialwirt-
schaft, München, zur Verfügung gestellt.
Die Bank weist darauf hin, dass sie weder
den Prospekt noch die Fondskonzeption
rechtlich und wirtschaftlich geprüft hat.

5. Mieter
Mit dem im Prospekt genannten Mieter
besteht der dort näher beschriebene
Mietvertrag.

6. Gutachter
a)
Firma: Unternehmens- und IT Beratung
Consolutions GmbH & Co. KG
Sitz: Am Vogeltenn 21, 83123 Amerang
Rechtsform: GmbH & Co. KG
Handelsregister: Traunstein, HRA 7975
Gründung: 30.12.2002
Höhe des Grundkapitals: € 55.000

Die Consolutions GmbH & Co. KG erstellte
zum Pflegeheim Traunstein, Haslacher
Straße 39, eine Standort- und Wett-
bewerbsanalyse sowie Wirtschaftlich-

keitsbeurteilung vom April 2009. Die Ver-
gütung beträgt € 3.423 zzgl. MwSt.

b)
Firma: Büro f. Geologie u. Umwelttechnik
Dipl. Geol. R. Bertlein
Sitz: Kirchenweg 41, 84375 Kirchdorf
Rechtsform: natürliche Person

Das Büro erstellte ein Gutachten zur
Gründungs- und Altlastensituation des
Grundstücks Haslacher Straße 39, Traun-
stein. Der Fonds KG wurden hierfür
€ 2.055 zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt.

c)
Über den Emissionsprospekt wird ein
Gutachten erstellt. Die Vergütung be-
trägt € 35.020 zzgl. MwSt. Die Haftung
für Fahrlässigkeit ist, außer bei Schäden
aus der Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit, auf € 4,0 Mio. be-
schränkt.

7. Planung und Bauausführung
Im Rahmen der Bauausführung sind
zum Datum der Prospektaufstellung
(12.08.2009) folgende Gewerkeverträge
vergeben (1) bzw. stehen kurz vor Ab-
schluss (2):

Architekten:
Diessner & Dillinger, München (1);
12.08.2009
TGA-Planung:
Ingenieurteam Rosenheim, Rosenheim
(1); 12.08.2009
Statik:
Ingenieurbüro Schermer GmbH, Burg-
hausen (1); 12.08.2009
Abbruch und Baugrubensaushub:
Georg Lampersberger GmbH, Chieming
(1); 06.08.2009
Rohbau:
Richard Sem Bau-GmbH, Tann (2)
Innenputz / WDVS/Außenanstrich:
S.A.H. Bau- und Verputz GmbH, Weidhau-
sen (2)
Trockenbau/Innentüren/Holz /
Schließanlage:
Baierl & Demmelhuber Innenausbau
GmbH, Töging/Inn (2)
Elektro:
K+B Kappenberger & Braun, Cham (2)
Heizung /Lüftung /Sanitär:
Heizung und Baddesign Nolte GmbH,
Duderstadt (2)
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Malerarbeiten innen:
Lettl Werner, Traunreut (2)
Metallfassade:
Unterholzer Metallbau GmbH, Töging /
Inn (2)
Baucontrolling:
Ingenieurbüro EDR GmbH, München (1);
23.07.2009

Weitere Werkverträge werden noch ver-
geben. Aus Datenschutz- und Vertraulich-
keitsgründen sind die jeweiligen Vergü-
tungen nicht angegeben.

8. Vertriebspartner
Die Fonds KG hat die ILF beauftragt,
Beitrittserklärungen von Kapitalanlegern
zu vermitteln. Die ILF ist berechtigt, Un-
tervertriebspartner zu beauftragen. Der
Fonds KG bleibt es unbenommen, neben
der ILF weitere Vertriebspartner direkt
mit der Vermittlung von Kapitalanlegern
zu beauftragen. Die Summe der noch zu
vermittelnden Kapitaleinlagen ist auf
€ 4.325.000 zuzüglich eines Agios von 5 %
begrenzt.

Die Vermittlungspartner erhalten für
Ihre Tätigkeit eine individuelle Vergü-
tung, im Einzelfall jedoch maximal 12,5 %
des vermittelten Eigenkapitals. Der Ge-
samtbetrag der Vergütungen für die Ver-
mittlung von Gesellschaftskapital ergibt
sich aus dem Finanz- und Investitionsplan.

Die Vergütungen sind jeweils nach An-
nahme der Beitrittserklärung durch die
Fonds KG und Einzahlung des Zeichnungs-
betrages fällig.

9. Leistungsverträge
a) Vertrag über die Erbringung von Kon-

zeptionsleistungen mit der ILG
Die ILG soll die gesellschaftsrechtlichen
Strukturen vorschlagen, um eine Reali-
sierung des Projektes Pflegeheim Traun-
stein als geschlossenerer Immobilien-
fonds zu ermöglichen. Sie soll das zur
Fondsrealisierung bestmögliche Verhält-
nis zwischen der langfristigen Fremd-
finanzierung und der Höhe des einzu-
werbenden Kommanditkapitals ermitteln
und zwar einerseits unter Berücksich-
tigung der Verhältnisse am Kapitalmarkt
und andererseits unter Berücksichtigung
einer vorgesehenen Mindestausschüt-

tung von 5,75 % p.a. bezogen auf das Ge-
sellschaftskapital ohne Agio.

Die Fonds KG verpflichtet sich, der ILG in
diesem Zusammenhang sämtliche Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, die
sich aus von ihr abgeschlossenen Verträ-
gen ergeben.

Die Vergütung in Höhe von € 30.000 zzgl.
MwSt. für die beschriebenen Dienstleis-
tungen ist nach Vollplatzierung des Kom-
manditkapitals der Fonds KG, spätestens
am 31.12.2009 zur Zahlung fällig.

b) Vertrag über die Vermittlung
von Finanzierungen mit der ILG

Nach diesem Vertrag vermittelt die ILG
der Fonds KG eine Finanzierung in Höhe
von rd. € 8.200.000 zur Finanzierung der
Grundstücksankaufs- und Herstellungs-
kosten für das Pflegeheim Traunstein,
Haslacher Str.39. Die Vergütung für diese
Leistung beträgt € 145.000 (ohne Umsatz-
steuer) und ist fällig bei Vollplatzierung
des Gesellschaftskapitals, spätestens zum
31.12.2009.

c) Darlehensvertrag zur Zwischenfinan-
zierung des Grundstückskaufpreises
nebst Grunderwerbsteuer mit der ILG

Mit diesem Vertag gewährte die ILG der
Fonds KG ein Darlehen über € 1.320.000
zur Zwischenfinanzierung des Grund-
stückskaufpreises nebst Grunderwerb-
steuer bis zum Vorliegen der Auszahlungs-
voraussetzungen der Bankdarlehen. Das
Darlehen war mit 3,0 % p.a. verzinst.

d) Darlehensvertrag zur Sicherstellung
der Grundstückankaufs- und Herstel-
lungskosten

Zur Sicherstellung der Grundstücksankaufs-
und Herstellungskosten inkl. Erwerbs-
nebenkosten und Organisationskosten-
zuschuss für das Pflegeheim Traunstein,
Haslacher Str. 39, stellt die ILG der Fonds KG
ein Darlehen in Höhe von bis zu € 673.560
zur Verfügung. Das Darlehen ist mit 3,0 %
p.a. zu verzinsen. Es ist zurückzuzahlen,
sobald der kurzfristige Bauzwischenkredit
der Fonds KG in Höhe von € 2.400.000
vollständig zurückgeführt wurde.

e) Höchstkostengarantievertrag
mit der ILG

Nach diesem Vertrag garantiert die ILG der
Fonds KG für die schlüsselfertige Errichtung

des Pflegeheims in Traunstein, Haslacher
Straße 39, Höchstkosten in Höhe von €
6.509.220 inkl. MwSt. Nicht im garantierten
Gesamtaufwand enthalten sind dabei
Grundstückskaufpreis nebst Erwerbsne-
benkosten, Organisationskostenzuschuss,
anfallende Zwischenfinanzierungszinsen
sowie Kosten des externen Baucontrollings.
Für die Übernahme der Höchstkosten-
garantie erhält die ILG die Differenz aus dem
garantierten Betrag und den tatsächlich
anfallenden Kosten (inkl. MwSt.).

f) Platzierungsgarantievertrag
mit der ILG

Nach diesem Vertrag garantiert die ILG der
Fonds KG die Vollplatzierung des Gesell-
schaftskapitals der Fonds KG zum
31.12.2009. Weiterhin wird von der ILG
garantiert, dass unabhängig von der
Platzierungsgarantie der Fonds KG aus-
reichende Mittel zur Verfügung stehen,
um den Zwischenfinanzierungskredit
über € 2.400.000 zum 30.11.2009 zurück-
zuführen.

Die Vergütung dieser Leistung in Höhe von
€ 240.000 (ohne Umsatzsteuer) ist fällig
bei Vollplatzierung. Die Vollplatzierung ist
erreicht, wenn das Gesellschaftskapital
der Fonds KG bis zum 31.12.2009 voll-
ständig gezeichnet wurde.

g) Objektbezoger Geschäftsbesorgungs-
vertrag mit der ILG

Die Fonds KG hat mit der ILG einen wei-
teren Geschäftsbesorgungsvertrag abge-
schlossen. Nach diesem Vertrag ist die ILG
zu folgenden Leistungen verpflichtet:
– Die Verfolgung von Gewährleistungs-

ansprüchen.
– Die ordnungsgemäße Verwaltung der

Immobilie ggf. unter Einbeziehung einer
zu installierenden Vorortverwaltung.

– Die Veranlassung, Prüfung und/oder
Überwachung notwendiger oder nütz-
licher Reparaturen und Instandset-
zungen.

– Die Beschaffung hinreichenden Ver-
sicherungsschutzes.

– Die Verwaltung des Mietvertrags unter
besonderer Wahrung des Vermieter-
interesses des Auftraggebers.

– Die Aufbewahrung sämtlicher Unter-
lagen des Auftraggebers in den Räu-
men der ILG innerhalb der gesetzlichen
Fristen sowie die Einsichtgewährung in
diese Unterlagen.
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– Die Buchhaltung einschließlich der Er-
stellung der Jahresabschlüsse.

– Die Veranlassung laufender Steuer-
beratung.

– Die Erstellung und Abgabe von Steu-
ererklärungen.

– Das Berichtswesen, insbesondere die
Erstellung der jährlichen Geschäfts-
berichte.

– Die Korrespondenz mit den Gesell-
schaftern und/oder deren Beauftragten

– Die Aufbewahrung sämtlicher Unter-
lagen des Auftraggebers in den Räu-
men der ILG innerhalb der gesetzlichen
Fristen sowie die Einsichtgewährung in
diese Unterlage.n

Die jährliche Vergütung beträgt im Jahr
2009 pauschal € 3.350, im Jahr 2010
pauschal € 6.700 und 1,0 % der Jahres-
nettomieteinnahmen ab dem Jahr 2011,
jeweils zzgl. MwSt.

Die laufende Vergütung ist jeweils zuzüg-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer in vier
gleichen Raten zu Beginn eines Quartals
fällig. Der Vertrag beginnt am 01.07.2009
und hat eine feste unkündbare Laufzeit
bis zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025
kann der Vertrag von beiden Seiten mit
einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende
gekündigt werden.

Im Falle der Auflösung der Fonds KG vor
Ablauf der Vertragslaufzeit ist die Ver-
gütung für die Restlaufzeit in Höhe des
Barwerts (ermittelt mit der Rendite für
festverzinsliche Bundesanleihen mit einer
Restlaufzeit von 2 Jahren) abzüglich vom
Auftragnehmer nachweislich ersparter
Aufwendungen in einem Betrag zur Zah-
lung fällig.

i) Vertrag über die Herstellung eines
Emissionsprospekts mit der ILG

Nach diesem Vertrag ist die ILG gegenüber
der Fonds KG verpflichtet,
– einen vollständigen Emissionsprospekt

Als Vergütung erhält die ILG im Jahr 2009
pauschal € 10.000, im Jahr 2010 pauschal
€ 20.000 und 3,0 % der jährlichen Netto-
mieteinnahmen ab dem Jahr 2011, wel-
che der Auftraggeber aus der Vermietung
des Pflegeheims Traunstein, Haslacher
Straße 39, erzielt .
Die Vergütung zuzüglich gesetzlicher
MwSt. ist im Voraus in vier gleichen Raten
zu Beginn eines Quartals fällig.

Der Vertrag beginnt am 30.06.2009 und
hat eine feste unkündbare Laufzeit bis
zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025 kann
der Vertrag von beiden Seiten nur jeweils
mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahres-
ende gekündigt werden.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags ist
die Vergütung für die Restlaufzeit in Höhe
des Barwerts (ermittelt mit der Rendite
für festverzinsliche Bundesanleihen mit
einer Restlaufzeit von 2 Jahren) abzüglich
vom Auftragnehmer nachweislich er-
sparter Aufwendungen in einem Betrag
zur Zahlung fällig.

Im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung der Immobilie(n) des Auf-
traggebers erhält der Auftragnehmer für
die Betreuung und Abwicklung des
Verkaufs, einschl. eventuell erforderlicher
rechtlicher und /oder steuerlicher Bera-
tung durch Dritte, eine Abwicklungs-
gebühr in Höhe von 1 % des Verkaufs-
preises zzgl. ges. Umsatzsteuer.

h) Fondsbezogener Geschäfts-
besorgungsvertrag mit der ILG

Die Fonds KG hat mit der ILG einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag über die fonds-
bezogene kaufmännische Verwaltung
abgeschlossen. Nach diesem Vertrag ist
die ILG zu folgenden Leistungen ver-
pflichtet:
– Die allgemeine Verwaltung aller kauf-

männischen Belange des Auftragge-
bers.

einschließlich eines Kurzexposés zu fer-
tigen. Hierfür sind unter anderem auch
alle objekt- und umfeldspezifischen
Daten, wie auch steuerliche Eckdaten
zu erfassen bzw. zu berücksichtigen.

– alle Aufwendungen für die Herstellung
des Prospektes zu übernehmen. Es ob-
liegt der ILG, die Druckauflage des Pro-
spektes zu bestimmen. Allerdings muss
gewährleistet sein, dass dem Vertrieb
ausreichend Prospektmaterial zur Plat-
zierung des Gesellschaftskapitals zur
Verfügung steht.

Die Vergütung von € 35.000 zzgl. MwSt. ist
bei Vollplatzierung des Gesellschafts-
kapitals der Fonds KG, spätestens am
31.12.2009 zur Zahlung fällig.

j) Vertrag über die Vermittlung
von Kommanditisten mit der ILF

Mit diesem Vertrag wurde die ILF von der
Fonds KG beauftragt, Beitrittserklärungen
von Kapitalanlegern, die der Fonds KG als
Kommanditisten beitreten, zu vermitteln.
Der Fonds KG bleibt es unbenommen,
weitere Vertriebspartner neben der ILF mit
der Vermittlung von Kapitalanlegern zu
beauftragen.

Die ILF erhält von der Fonds KG eine Ver-
gütung in Höhe von € 540.625 abzüglich
aller Provisionen, die aus Verträgen der
Fonds KG entstehen, die diese mit wei-
teren Vertriebspartnern schließt.
Die ILF hat mit der ILG einen Vertrag über
allgemeine Verwaltungsaufgaben abge-
schlossen. Die Vergütung beträgt jährlich
€ 6.135,50 zzgl. MwSt.

Soweit die Vergütungen für die einzelnen
Leistungen aus den vorbeschriebenen Ver-
trägen nicht explizit genannt sind, er-
geben sich diese aus dem Finanz- und
Investitionsplan und/oder aus der Ergeb-
nisprojektion.



1. Allgemeine Angaben
Firma:
Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH
& Co. KG

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft

Sitz und Anschrift:
Landsberger Straße 439, 81241 München
Telefon: 089 / 88 96 98 - 0
Telefax: 089 / 88 96 98 - 11

Datum der Gründung:
02.04.2009

Registergericht und -nummer:
München HRA 93754

Gegenstand des Unternehmens:
Der Erwerb, die Errichtung, die Vermie-
tung und Verwaltung von Grundstücken,
Erbbaurechten und Gebäuden, insbeson-
dere des Pflegeheims Haslacher Straße 39,
Traunstein, sowie gegebenenfalls die Er-
richtung von Erweiterungsbauten auf
eigenem Grundbesitz.
Die Gesellschaft kann sich auf verwand-
ten Gebieten betätigen und alle Geschäfte
betreiben, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens in Zusammenhang ste-
hen. Sie kann sich insbesondere auch an
weiteren Gesellschaften mit dem gleichen
oder einem ähnlichen Gegenstand beteili-
gen.
Dies sind die wichtigsten Tätigkeitsberei-
che des Emittenten.

Komplementär:
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH, Landsberger Straße 439, 81241
München (weitere Angaben siehe unten)

Grundsätzlich haftet der Komplementär
einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist der
Komplementär eine Kapitalgesellschaft
und haftet damit nur beschränkt auf sein
Gesellschaftsvermögen.

Geschäftsführender Kommanditist:
Uwe Hauch
geschäftsansässig Landsberger Straße 439,
81241 München

Herr Uwe Hauch ist als geschäftsführender
Kommanditist und als Geschäftsführer des
Komplementärs Mitglied der Geschäfts-
führung des Emittenten.

Aufsichtsgremien/Beirat:
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
besteht kein Beirat oder Aufsichts-
gremium. Ein Beirat kann gem. § 7 des
Gesellschaftsvertrages gebildet werden.

Gesellschaftskapital:
Gezeichnetes Kapital zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung € 250.000 und noch
komplett einzuzahlen. Es handelt sich
hierbei um den Gesamtbetrag der von
den Gründungsgesellschaftern gezeich-
neten Kommanditeinlagen. Nach Voll-
platzierung: € 4.575.000.

Art der Anteile am Gesellschaftskapital:
Kommanditkapital

Erwerberpreis:
mindestens € 10.000 oder ein höherer
durch € 5.000 teilbarer Betrag, jeweils
zzgl. 5 % Agio.

Anzahl der Anteile:
Der Gesamtbetrag der angebotenen Ver-
mögensanlage beträgt € 4.325.000.

Bei einer Mindestzeichnungssumme von
€ 10.000 können daher maximal 432
Kommanditanteile gezeichnet werden.
Die tatsächliche Anzahl der gezeichneten
Anteile steht erst nach Vollzeichnung des
Kommanditkapitals fest.

Rechtsordnung:
Der Emittent unterliegt dem deutschen
Recht.

2. Gründungsgesellschafter
des Emittenten

Komplementär:
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH
Landsberger Straße 439, 81241 München
ohne Einlage
Sitz: München
(weitere Angaben siehe unten)

Kommanditisten:
ILG Fonds GmbH
Landsberger Straße 439, 81241 München,
mit einer einzuzahlenden Einlage in Höhe
von € 224.000
Sitz: München

TAM Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH
Landsberger Straße 439, 81241 München,
mit einer einzuzahlenden Einlage in Höhe
von € 1.000
Sitz: München

Geschäftsführender Kommanditist:
Herr Uwe Hauch
geschäftsansässig Landsberger Straße
439, 81241 München
mit einer einzuzahlenden Einlage in Höhe
von € 25.000

Herr Hauch ist weiterhin Geschäftsführer
des Anbieters ILG Fonds GmbH und an
dieser mit 18,4 % beteiligt. Herr Hauch ist
weiterhin Geschäftsführer der ILF Ver-
mögensanlagen Vertriebs GmbH und an
dieser mit 49 % beteiligt. Die ILF hält 12,09%
des Stammkapitals der ILG. Des weiteren ist
Herr Hauch Geschäftsführer der TAL Grund-
stücksverwaltungsgesellschaft mbH.

3. Komplementär des
Emittenten

Firma:
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH
Landsberger Straße 439, 81241 München
Telefon: 089 / 88 96 98 - 0
Telefax: 089 / 88 96 98 - 11

Registergericht und -nummer:
München HRB 68032

Ersteintragung:
08.03.1982

Gegenstand des Unternehmens:
ist der Erwerb von Grundstücken, die Er-
richtung von Baulichkeiten und die Ver-
waltung von eigenen Grundstücken und
eigenen Baulichkeiten. Die Gesellschaft ist
darüber hinaus berechtigt, alle Hand-
lungen vorzunehmen, die ihren Zwecken
dienlich sein können, insbesondere sich an
anderen Gesellschaften zu beteiligen.

Stammkapital:
€ 25.564,59 (voll einbezahlt)

Geschäftsführer:
Uwe Hauch

Gesellschafter:
ILG Fonds GmbH (100 % der Anteile)

Angaben zum Emittenten
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1. Stellen, die Zeichnungen
entgegennehmen

Die vollständig ausgefüllte Beitrittserklä-
rung mit Widerrufsbelehrung ist zu unter-
zeichnen (bei Ehepaaren muss das Formu-
lar von beiden Partnern unterschrieben
werden). Damit wird gegenüber der
Fondsgesellschaft der Wille zum Beitritt
als Kommanditist in die Beteiligungsfonds
35 Traunstein GmbH & Co. KG erklärt.

Die Beitrittserklärung ist an die

Beteiligungsfonds 35 Traunstein
GmbH & Co. KG
c/o ILG Fonds GmbH
Landsberger Straße 439
81241 München

zu senden.

Der Geschäftsführer der Beteiligungs-
fonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG
nimmt das Beitrittsangebot an, indem
er die Beitrittserklärung gegenzeichnet.
Ein Exemplar hiervon erhält der Beitre-
tende mit einem Annahmeschreiben mit
weiteren Abwicklungshinweisen zurück.

Dem Annahmeschreiben ist ein Voll-
machtsformular beigefügt, das für die Ein-
tragung der Beteiligung in das Handels-
register notwendig ist. Das Formular ist
vor einem Notar zu unterschreiben und
die Unterschrift von diesem beglaubigen
zu lassen. Anschließend ist die Vollmacht
an die zuvor genannte Anschrift der Ge-
sellschaft zu übermitteln.

Die Notarkosten für die Unterschrifts-
beglaubigung hat der Beitretende selbst
zu tragen.

2. Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist beginnt 1 Werktag
nach der Veröffentlichung des Verkaufs-
prospektes und endet mit Vollplatzierung,
spätestens am 31.12.2009.

3. Einzahlungskonto
Nach dem rechtswirksamen Beitritt zur
Fondsgesellschaft ist die gezeichnete
Kommanditeinlage zuzüglich des Agios

sofort zur Zahlung fällig. Sie ist auf das An-
derkonto der Civis Treuhand GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Parkstr. 2,
86316 Friedberg bei der

HypoVereinsbank AG, München
Konto Nr. 657 322 342
BLZ 700 202 70

zu überweisen. Ein entsprechender Über-
weisungsträger ist dem Zeichnungsschein
beigefügt.

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Kapi-
taleinlage ist der Kommanditist verpflich-
tet, Verzugszinsen in Höhe von 5 % jährlich
über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß
§ 247 BGB für die Zeit des Verzuges zu ent-
richten. Die Geltendmachung eines wei-
teren Schadens durch die Fonds KG bzw.
der Nachweis eines niedrigeren Schadens
durch den Kommanditisten bleiben un-
benommen.

Gerät ein Kommanditist mit einer fälligen
Zahlung seiner Kapitaleinlage nach
schriftlicher Mahnung mehr als 4 Wochen
in Verzug, so kann der geschäftsführende
Gesellschafter darüber hinaus namens
der übrigen Gesellschafter das Beteili-
gungsverhältnis kündigen.
In diesem Fall werden bereits geleistete
Zahlungen nach Abzug der der Gesell-
schaft nachweislich entstandenen Kos-
ten dem Kommanditisten innerhalb von
4 Wochen nach Kündigung zurück-
erstattet.
Weitere Ansprüche stehen dem Komman-
ditisten nicht zu. Insbesondere nimmt er
nicht am Ergebnis der Gesellschaft teil.

Anstelle der Kündigung der Beteiligung
kann die Fonds KG die Kapitaleinlage auf
den Betrag der bereits geleisteten Zahlung
beschränken.

An den laufenden Ausschüttungen parti-
zipiert der Kommanditist ab dem Monats-
ersten, der auf die Einzahlung der Kom-
manditeinlage folgt.

Die Ausschüttungen erfolgen monatlich
(zum 15. des jeweiligen Monats) auf die

Kontoverbindung, die der Fondsgesell-
schaft vom Kommanditisten mitgeteilt
wird. Diese Mitteilung wird mittels eines
Formulars, das dem Annahmeschreiben
beigefügt ist, abgefragt.

4. Zahlstelle
Zahlstelle ist die Beteiligungsfonds 35
Traunstein GmbH & Co. KG, Landsberger
Straße 439, 81241 München.

Die monatlichen Ausschüttungen werden
über die Kontoverbindung der Fonds KG
bei der

Bank für Sozialwirtschaft AG, München
Konto Nr. 88 55 200
BLZ 700 205 00

abgewickelt.

5. Prospektausgabestelle
Die ILG Fonds GmbH und die Beteiligungs-
fonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG (auch
Zahlstelle), beide Landsberger Straße 439,
81241 München, halten den Verkaufspro-
spekt zur kostenlosen Ausgabe bereit.

6. Weitere Kosten
Mögliche weitere Kosten wie Telefon,
Internet, Porti, Beratungskosten, Notar-
gebühren (Beglaubigung – gem. geltender
Vergütungsverordnung), Kosten der Teil-
nahme an Gesellschafterversammlungen,
eventuelle Vorfälligkeitsentschädigung
für eine möglicherweise aufgenommene
persönliche Anteilsfinanzierung sowie
ggfs. Verzugszinsen bei verspäteter Ein-
zahlung (5 % p.a. über dem jeweiligen
Basiszinssatz) sind vom Kommanditisten
selbst zu tragen.

Die Höhe dieser weiteren Kosten ist ab-
hängig von individuellen Gegebenheiten
des Anlegers (z. B. Höhe der Telefonkosten)
bzw. der Höhe der Beteiligungssumme
(z. B. Verzugszinsen).

Darüber hinaus entstehen keine weiteren
Kosten für den Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung der Vermögens-
anlage.

Abwicklungshinweise



Nach der Vermögensanlagen-Verkaufs-
Prospekt-Verordnung (VermVerkProspV)
sind für die dort aufgeführten Angaben,
welche auf das vorliegende Beteiligungs-
angebot Beteiligungsfonds 35 Traunstein
GmbH & Co. KG nicht zutreffen, Negativ-
testate zu erstellen. Sämtliche in diesem
Abschnitt genannten Paragraphen bezie-
hen sich – soweit nicht anderweitig be-
zeichnet – auf die VermVerkProspV.

§ 4 Satz 1 Nr. 2
Die ILG Fonds GmbH übernimmt keine
Steuerzahlungen für die Fondsgesell-
schaft. Weder die ILG Fonds GmbH noch
die Fondsgesellschaft übernehmen Steu-
erzahlungen für die Anleger.

§ 4 Satz 1 Nr. 3
Die freie Handelbarkeit der Vermögensan-
lage ist insofern eingeschränkt, als da-
durch keine Kapitalanteile entstehen dür-
fen, die kleiner als € 5.000 sind. Es gibt kei-
nen geregelten Markt.

§ 4 Satz 1 Nr. 7
Die Zeichnungsfrist endet mit Vollplatzie-
rung, spätestens jedoch zum 31.12.2009.
Vollplatzierung liegt vor, wenn das Beteili-
gungskapital von insgesamt € 4.575.000
wirksam gezeichnet ist. Es bestehen keine
Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu
schließen. Zeichnungen, Anteile oder Be-
teiligungen können im Falle eines Zah-
lungsverzuges auf den Betrag der bereits
geleisteten Zahlung gekürzt werden.
Darüber hinaus bestehen keine Möglich-
keiten Zeichnungen, Anteile oder Betei-
ligungen zu kürzen.

§ 4 Satz 1 Nr. 8
Das Angebot wird nur in der Bundes-
republik Deutschland erfolgen. Ein Vertrieb
in anderen Staaten ist nicht geplant. Es
kann allerdings nicht ausgeschlossen wer-
den, dass auch Personen mit Wohnsitz in
anderen Staaten Beteiligungen erwerben.

§ 4 Satz 2 Variante 2
Ein Treuhandvermögen im Sinne des § 8f
Abs. 1 Satz 1 des Verkaufprospektsgeset-
zes liegt nicht vor.

§ 5 Nr. 6
Der Emittent ist kein Konzernunternehmen.

§ 6 Satz 1 Nr. 2
Wertpapiere oder Vermögensanlagen im
Sinne des § 8f Abs. 1 des Verkaufspro-
spektgesetzes wurden in Bezug auf den
Emittenten nicht ausgegeben.

§ 6 Satz 2 und 3
Der Emittent ist keine Aktiengesellschaft
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien.

§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3
Der Gründungsgesellschafterin TAL Grund-
stücksverwaltungsgesellschaft mbH steht
einejährlicheHaftungsvergütungvon€1.000
zu. Die geschäftsführenden Gesellschafter
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH und Uwe Hauch erhalten für ihre Ge-
schäftsführungstätigkeit nachgewiesene
und angemessene Aufwendungen ersetzt.
Allen Gründungsgesellschaftern steht
eine Beteiligung am Ergebnis und Ver-
mögen der Gesellschaft entsprechend
ihres Kapitalanteils (ILG Fonds GmbH
4,90 %, Herr Uwe Hauch 0,55 %; TAM
Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH 0,02 %) unter der Maßgabe zu, dass
ihr Ausschüttungsanteil um 1,5 %-Punkte
über dem der Neukommanditisten liegt.
Der TAL Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH steht aufgrund ihrer Kom-
plementärfunktion eine jährliche Haf-
tungsvergütung von € 1.000 zu. Die ILG
Fonds GmbH erhält ferner Vergütungen
aus bestehenden Leistungsverträgen, die
im Kapitel „Vertragsbeziehungen“ Absatz
9 dargestellt sind. Darüber hinaus stehen
den Gründungsgesellschaftern innerhalb
und außerhalb des Gesellschaftsvertrages
keine Gewinnbeteiligungen, Entnahme-
rechte und auch keine sonstigen Gesamt-
bezüge zu, inbesondere Gehälter, Gewinn-
beteiligungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Versicherungsentgelte, Provisionen
und Nebenleistungen jeder Art.

§ 7 Absatz 2
Der Gründungsgesellschafter Uwe Hauch
ist unmittelbar an der ILF Vermögens-
anlagen Vertriebs GmbH, die mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage be-
auftragt ist, beteiligt. Der Gründungsgesell-
schafter Uwe Hauch ist unmittelbar an der
ILG Fonds GmbH, die dem Emittenten
Fremdkapital zur Verfügung stellt, beteiligt.

Darüber hinaus sind die Gründungsgesell-
schafter nicht an Unternehmen, die mit
dem Vertrieb der emittierten Vermögens-
anlage beauftragt sind, an Unternehmen,
die dem Emittenten Fremdkapital zur Ver-
fügung stellen und an Unternehmen, die
im Zusammenhang mit der Herstellung
des Anlageobjektes nicht nur geringfügige
Lieferungen oder Leistungen erbringen,
unmittelbar oder mittelbar beteiligt.

§ 8 Absatz 1 Nr. 2
Der Emittent ist von folgenden Verträgen,
die im Prospekt unter den Abschnitten
„Rechtliche Grundlagen“ und „Vertragsbezie-
hungen“ genauer dargestellt sind, abhängig:
a) Mietvertrag der Fonds KG mit dem

Mieter des Pflegheims Traunstein,
Haslacher Straße 39

Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung des Mietvertrags und damit
Zahlung des Mietzinses, der in die Pro-
gnoserechnung der Fonds KG einfließt.

b) Höchstkostengarantievertrag der Fonds
KG mit der ILG Fonds GmbH
Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung des Vertrages und damit
Zahlung bei Kostenüberschreitung, da
die garantierten Kosten in die Prog-
noserechnung der Fonds KG einfließen.

c) Darlehensverträge der Fonds KG mit
der Bank für Sozialwirtschaft AG und
der ILG Fonds GmbH
Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung der bestehenden Finanzie-
rungsverträge zur Kapitalisierung der
Fonds KG und zur Sicherstellung der
Finanzierung von Grundstückserwerb
nebst Erwerbsnebenkosten, Objekter-
richtung, Organisationskostenzuschuss
und Zwischenfinanzierungszinsen.

d) Platzierungsgarantievertrag der Fonds
KG mit der ILG Fonds GmbH
Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung des Vertrages, der sicher-
stellt, dass die Fonds KG in der Lage ist,
den Bauzwischenkredit vertrags-
gemäß bis zum 30.11.2009 zurück-
zuführen sowie, dass ausreichend
Mittel zur Finanzierung der Baumaß-
nahme zur Verfügung stehen.

e) Geschäftsbesorgungsverträge der Fonds
KG mit der ILG Fonds GmbH
Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung des objektbezogenen Vertra-
ges, der die professionelle Betreuung
des Pflegeheims Traunstein, Haslacher
Straße 39, insbesondere bei notwen-
digen Anschlussvermietungen, und so-
mit die Erreichung der prognostizier-
ten Ergebnisse sicherstellt. Ferner be-
steht eine Abhängigkeit von der Erfül-
lung des fondsbezogenen Vertrages,
der die ordnungsgemäße Betreuung
der Gesellschafter vorsieht.

f) Vertriebsverträge der Fonds KG mit der
ILF Vermögensanlagen Vertriebs GmbH
und weiteren Vertriebspartnern
Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung der Verträge, die vorsehen,
dass die ILF und weitereVertriebspartner
der Fonds KG Beitrittserklärungen von
Kapitalanlegern vermitteln, um die Fonds
KG in die Lage zu versetzen, den Bau-
zwischenkredit vertragsgemäß bis zum
30.11.2009 zurückzuführen und so den
Platzierungsgarantievertrag mit der ILG
nicht in Anspruch nehmen zu müssen.

g) Werkverträge
Der Emittent hat diverse Werkverträge
zur Errichtung des Pflegeheims abge-
schlossen und wird weitere abschliessen.

Weitere Mindestangaben nach der VermVerkProspV
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Es besteht eine Abhängigkeit von der
Erfüllung dieserVerträge, damit das Pfle-
geheim vertragsgerecht errichtet wird.

Der Emittent ist nicht abhängig von wei-
teren Verträgen, Patenten, Lizenzen oder
neuen Herstellungsverfahren, die von we-
sentlicher Bedeutung für die Geschäftstä-
tigkeit oder Ertragslage des Emittenten sind.

§ 8 Absatz 1 Nr. 3
Es sind keine Gerichts- oder Schiedsver-
fahren anhängig, die einen wesentlichen
Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des
Emittenten haben können.

§ 8 Absatz 1 Nr. 4
Außer mit dem Grundstückserwerb, der
Errichtung des Pflegeheims darauf und
dem vereinbarten Organisationskosten-
zuschuss in Zusammenhang stehende
Investitionen bestehen keine weiteren
laufenden Investitionen.

§ 8 Absatz 2
Die Tätigkeit des Emittenten ist nicht
durch außergewöhnliche Ereignisse be-
einflusst worden.

§ 9 Absatz 1
Die Nettoeinnahmen der Fonds KG aus
der Emission werden für die Bezahlung
des Grundstückskaufpreises nebst Erwerbs-
nebenkosten, die Aufwendungen für die
Herstellung des Pflegeheims, Ausschüt-
tungen bis 30.06.2010 und die Bildung
einer Liquiditätsreserve genutzt. Zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist der
Erwerb des Grundstücks vollzogen und es
wurden wesentliche Gewerkeverträge
vergeben bzw. stehen kurz vor Abschluss.
Die Fertigstellung ist bis zum 30.06.2010
vorgesehen. Die Nettoeinnahmen aus der
Emission werden für keine sonstigen Zwe-
cke genutzt. Die Nettoeinnahmen aus der
Emission reichen ohne die Aufnahme von
Fremdkapital und Kapital der Gründungs-
gesellschafter nicht aus, die Anlageziele
zu erreichen.

§ 9 Absatz 2 Nr. 2
Die ILG Fonds GmbH ist mit einer Kapital-
einlage von € 224.000, Herr Uwe Hauch
mit einer Kapitaleinlage von € 25.000
und die TAM Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft mit einer Kapitaleinlage von
€ 1.000 an der Fonds KG beteiligt. Der Pro-
spektverantwortlichen, den Gründungs-
gesellschaftern, den Mitgliedern der
Geschäftsführung des Emittenten und
dem Mittelfreigabekontrolleur stand oder
steht das Eigentum am Anlageobjekt oder
wesentlicher Teile desselben nicht zu und
es steht diesen Personen auch aus ande-

ren Gründen eine dingliche Berechtigung
am Anlageobjekt nicht zu.

§ 9 Absatz 2 Nr. 3
Es bestehen keine dinglichen Belastungen
der Fonds KG. Bezüglich dinglicher Belastun-
gen des Grundstücks der Fonds KG wird
auf den Abschnitt „Rechtliche Grundlagen“,
S. 66 Absatz 2 „Grundbesitz“, verwiesen.

§ 9 Absatz 2 Nr. 4
Es gibt keine rechtlichen oder tatsäch-
lichen Beschränkungen der Verwendungs-
möglichkeiten des Anlageobjektes, ins-
besondere im Hinblick auf das Anlageziel.

§ 9 Absatz 2 Nr. 5
Die behördlichen Genehmigungen zur
Erreichung der Anlageziele liegen vor.

§ 9 Absatz 2 Nr. 6
Neben den im Abschnitt „Vertrags-
beziehungen“ Absatz 7 genannten Ver-
trägen hat die Fonds KG einen Vertrag zum
Erwerb des Grundstücks am 09.04.2009
abgeschlossen. Sie wird darüber hinaus
weitere Verträge zur Herstellung des Pfle-
geheims abschließen. Darüber hinaus hat
der Emittent keine weiteren Verträge ge-
schlossen bzw. wird keine abschließen.

§ 9 Absatz 2 Nr. 7
Die Consolutions GmbH & Co. KG erstellte
im April 2009 eine Standort- und Wett-
bewerbsanalyse sowie eine Wirtschaft-
lichkeitsbeurteilung. Der Sachverständige
sieht die Angebots-/Nachfragesituation
am Projektstandort als derzeit nicht aus-
gelichen an und bestätigt daher die
Notwendigkeit zur Entwicklung eines
Pflegeheims mit 119 Betten.
Das Büro für Geologie und Umwelttechnik
Dipl. Geol. R. Bertlein erstellte am
06.08.2009 ein Gutachten zur Altlasten-
situation in dem es bescheinigt, dass das
erworbene Grundstück nach den durch-
geführten Bodenaustauschmaßnahmen
als altlastenfrei betrachtet werden kann.
Ein Gutachten des selben Büros vom
11.08.2009 zur Gründungssituation kam
zum Ergebnis, dass eine Festigung des Bau-
grunds erforderlich ist, die umgesetzt wurde.
Darüber hinaus bestehen keine weiteren
Bewertungsgutachten zum Anlageobjekt.

§ 9 Absatz 2 Nr. 8
Der Prospektverantwortliche ist neben
der Herstellung des Emissionsprospektes
vertraglich zu folgenden Leistungen ver-
pflichtet, die im Prospekt unter dem Ab-
schnitten „Vertragsbeziehungen“ genauer
dargestellt sind:
a) Garantie der Vollplatzierung des

Gesellschaftskapitals der Fonds KG

b) Höchstkostengarantie gegenüber der
Fonds KG für das Pflegeheim

c) Finanzierungsvermittlung
d) Erbringung von Konzeptionsleistungen
e) Bereitstellung eines Darlehens zur Zwi-

schenfinanzierung des Grundstück-
kaufpreises nebst Grunderwerbsteuer

f) Bereitstellung eines Darlehens an die
Fonds KG zur Sicherstellung der Grund-
stücksankaufs- und Herstellungskos-
ten des Pflegeheims

g) Geschäftsbesorgung der Fonds KG (ob-
jekt- und fondsbezogen)

Darüber hinaus werden durch die Pro-
spektverantwortliche, die Gründungs-
gesellschafter, die Mitglieder der Ge-
schäftsführung des Emittenten und den
Mittelfreigabekontrolleur (Treuhänder)
keine nicht nur geringfügigen Leistungen
und Lieferungen erbracht.

§ 12 Absatz 1 Nr. 1
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
besteht kein Beirat und keine weiteren
Aufsichtsgremien. Ein Beirat kann nach
Abschluss der Platzierung gewählt werden.

§ 12 Absatz 1 Nr. 2
Den Mitgliedern der Geschäftsführung
wurden für das letzte abgeschlossene
Geschäftsjahr keine Gesamtbezüge, ins-
besondere Gehälter, Gewinnbeteiligun-
gen, Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsentgelte, Provisionen und Ne-
benleistungen jeder Art gewährt.

§ 12 Absatz 2 Nr. 1
Der geschäftsführende Kommanditist
Uwe Hauch ist geschäftsführender Gesell-
schafter der ILF Vermögensanlagen Ver-
triebs GmbH, die mit dem Vertrieb der an-
gebotenen Vermögensanlage betraut ist.

§ 12 Absatz 2 Nr. 2
Der geschäftsführende Kommanditist
Uwe Hauch ist geschäftsführender Gesell-
schafter der ILG Fonds GmbH, die dem
Emittenten Fremdkapital gibt.

§ 12 Absatz 2 Nr. 3
Mitglieder der Geschäftsführung sind
nicht für Unternehmen tätig, die im
Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjektes nicht nur geringfügige
Lieferungen oder Leistungen erbringen.

§ 12 Absatz 3
Der Mittelfreigabekontrolleur (Civis Treu-
hand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft) ist als Treuhänder anzusehen.
Bezüglich der Aufgaben und Rechtsgrund-
lagen der Tätigkeit sowie der wesentlichen
Rechte und Pflichten wird auf den Ab-
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schnitt „Rechtliche Grundlagen“, II. ver-
wiesen. Der Mittelverwendungskontrol-
leur ist darüber hinaus anfänglich mit der
Prüfung der Jahresabschlüsse des Emit-
tenten und des Anlageobjektes beauf-
tragt. Es gibt keine Umstände oder
Beziehungen, die Interessenkonflikte
des Mittelfreigabekontrolleurs begründen
können. Weitere Treuhänder gibt es nicht.

§ 12 Absatz 4
Es gibt keine solchen Personen, die nicht in
den Kreis der nach dieser Verordnung an-
gabepflichtigen Personen fallen, die die
Herausgabe oder den Inhalt des Prospekts
oder die Abgabe oder den Inhalt des
Angebots der Vermögensanlage aber
wesentlich beeinflusst haben.

§ 14
Es gibt keine juristische Person oder
Gesellschaft, welche für das Angebot der
Vermögensanlage, für deren Verzinsung
oder Rückzahlung die Gewährleistung
übernommen hat.

Abweichungen in den Gesellschaftsver-
trägen der Fonds KG und deren Komple-
mentärin von gesetzlichen Regelungen,
die den persönlich haftenden Gesell-
schafter betreffen (§ 5 Nr. 3)

1. Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH
& Co. KG

Haftung
Die Haftung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin TAL Grundstücksverwal-
tungsgesellschaft mbH ist unbeschränkt.
Da es sich bei der persönlich haftenden
Gesellschafterin um eine Kapitalgesell-
schaft in der Rechtsform einer GmbH
handelt, haftet diese insoweit nur be-
schränkt mit ihrem Vermögen.

Geschäftsführungsbefugnis
Nach der gesetzlichen Regelung steht
grundsätzlich dem persönlich haftenden
Gesellschafter die Geschäftsführung zu
(§§ 161, 114 HGB). Nach dem Gesell-
schaftsvertrag (§ 6 Abs. 1) ist neben dem
persönlich haftenden Gesellschafter ein
geschäftsführender Kommanditist ge-
schäftsführungsbefugt.

Aufnahme in die Gesellschaft
Nach der gesetzlichen Regelung bedarf die
Aufnahme eines Kommanditisten in die Ge-
sellschaft als Grundlagengeschäft der Zu-
stimmung aller Gesellschafter (§§ 161, 105
HGB). Nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 3)
ist für die Aufnahme eines Kommanditis-
ten allein die Zustimmung eines geschäfts-
führenden Gesellschafters notwendig.

Gewinn- und Verlustbeteiligung
Nach der gesetzlichen Regelung erfolgt
die Gewinn- und Verlustbeteiligung nach
Köpfen, wobei im Falle eines ausrei-
chenden Gewinns jedem Gesellschafter
vorab ein Anteil in Höhe von 4 % seines
Kapitalanteils zusteht (§§ 161, 121 HGB).
Nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 11) er-
folgt die Gewinn- und Verlustbeteiligung
grundsätzlich entsprechend dem Verhält-
nis der gezeichneten Einlagen zueinander
unter Berücksichtigung des um 1,5 %-
Punkte höheren Ausschüttungsanteils der
Gründungsgesellschafter. Da die persön-
lich haftende Gesellschafterin keine Ein-
lage gezeichnet hat, nimmt sie mit Aus-
nahme der Vergütung nach dem Gesell-
schaftsvertrag (§ 6) für die Übernahme der
persönlichen Haftung in Höhe von jährlich
€ 1.000 am Gewinn und Verlust nicht teil.

Entnahmen
Nach der gesetzlichen Regelung hat die
persönlich haftende Gesellschafterin ein
Entnahmerecht in Höhe von 4 % ihres
Kapitalanteils und kann weitere Gewinne
nur entnehmen, wenn dies nicht zum
Schaden der Gesellschaft ist (§§ 161, 122
HGB). Da die persönlich haftende Gesell-
schafterin keinen Kapitalanteil an der
Gesellschaft hat, entfällt für sie mit Aus-
nahme der Haftungsvergütung das Ent-
nahmerecht.

Gesellschafterbeschlüsse / Stimmrecht
Nach der gesetzlichen Regelung bedürfen
die von der Gesellschaft zu fassenden
Beschlüsse der Zustimmung aller Gesell-
schafter. Hat nach dem Gesellschaftsver-
trag die Mehrheit der Stimmen zu ent-
scheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel
nach der Zahl der Gesellschafter zu be-
rechnen (§§ 161, 119 HGB). Nach dem
Gesellschaftsvertrag (§ 9) werden Gesell-
schafterbeschlüsse grundsätzlich mit ein-
facher Mehrheit gefasst, wobei sich das
Stimmrecht der Gesellschafter nach dem
Kapitalanteil bemisst. Für bestimmte
Gesellschafterbeschlüsse ist jedoch eine
Mehrheit von 75 % vorgesehen. Da die
persönlich haftende Gesellschafterin
keinen Kapitalanteil an der Gesellschaft
hat, entfällt für sie das Stimmrecht.

Übertragung der Beteiligung
Nach der gesetzlichen Regelung bedarf
die Übertragung der Kommanditbeteili-
gung als Grundlagengeschäft der Zustim-
mung aller Gesellschafter (§§ 161, 105 HGB).
Nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 12) ist
eine Zustimmung nicht erforderlich.

Kündigung der Beteiligung
Nach der gesetzlichen Regelung kann die

persönlich haftende Gesellschafterin ihre
Beteiligung kündigen (§ 132 HGB).
Nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 14) ist
eine Kündigung ausgeschlossen.

Wettbewerbsverbot
Nach der gesetzlichen Regelung besteht
für Gesellschafter ein Wettbewerbsverbot
(§§ 161, 112 HGB). Das Wettbewerbsver-
bot ist für die geschäftsführenden Gesell-
schafter nach dem Gesellschaftsvertrag
(§ 6) ausgeschlossen.
Einzelheiten zu den oben genannten Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrages
werden unter dem Abschnitt „Rechtliche
Grundlagen“ beschrieben.

2. TAL Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH (Komplementärin)

Übertragung von Geschäftsanteilen
Nach der gesetzlichen Regelung sind
die Geschäftsanteile veräußerlich (§ 14
GmbHG). Nach dem Gesellschaftsvertrag
ist hierfür die schriftliche Genehmigung
der Gesellschaft erforderlich, es sei denn
der Erwerber ist bereits Gesellschafter.

Geschäftsführung und Vertretung
Nach der gesetzlichen Regelung müssen
Erklärungen und Zeichnungen durch
sämtliche Geschäftsführer erfolgen, wenn
darüber im Gesellschaftsvertrag nichts
bestimmt ist (§ 35 Abs. 2 GmbHG). Nach
dem Gesellschaftsvertrag wird die Gesell-
schaft, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, bei Erklärungen und Zeich-
nungen durch zwei Geschäftsführer ge-
meinsam oder durch einen Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten und kann die Gesellschafterver-
sammlung jedem Geschäftsführer Einzel-
vertretungsbefugnis erteilen.
Nach der gesetzlichen Regelung kann ein
Geschäftsführer, der alle Geschäftsanteile
an der Gesellschaft hält, nicht im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten ein
Rechtsgeschäft vornehmen, soweit ihm
dies nicht gestattet ist (§ 35 Abs. 4
GmbHG, § 181 BGB). Nach dem Gesell-
schaftsvertrag ist dies dem/den Ge-
schäftsführer/n gestattet.

Prospektgliederung
Der Prospekt weicht in seiner Gliede-
rung von den Vorgaben einer Reihenfol-
ge durch die VermVerkProspV ab, da der
Anbieter der Auffassung ist, dass mit
der vorgenommenen Gliederung die
wesentlichen Beteiligungsmerkmale
klarer dargestellt werden können.
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Verbraucherinformation für den Fernabsatz

A. Allgemeine Informationen
zu den Anbietern und
anderen gegenüber den
Anlegern auftretenden
Personen

1. Initiator des Beteiligungsangebotes,
„Anbieter“, Prospektherausgeber

ILG Fonds GmbH
Landsberger Straße 439, 81241 München
Telefon: 089/88 96 98 - 0
Telefax: 089/88 96 98 - 11
Handelsregister:
AG München HRB München 44991
Gesetzlicher Vertreter: Uwe Hauch
Tätigkeit: Planung und Konzeption von ge-
schlossenen Immobilienfonds im In- und
Ausland

2. Fondsgesellschaft, Emittent
Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH &
Co. KG
Landsberger Straße 439, 81241 München
Handelsregister: AG München HRA 93754
Persönlich haftende Gesellschafterin:
TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH, Handelsregister: AG München
HRB 68032

Tätigkeit: Erwerb, die Errichtung, die Ver-
mietung und Verwaltung von Grundstü-
cken, Erbbaurechten und Gebäuden, ins-
besondere des Pflegeheims Haslacher Stra-
ße 39, Traunstein, sowie gegebenenfalls die
Errichtung von Erweiterungsbauten auf ei-
genem Grundbesitz.

3. Eigenkapital Vertriebspartner
ILF Vermögensanlagen Vertriebs GmbH
Landsberger Str. 439, 81241 München
Telefon: 089/88 96 98 - 0
Telefax: 089/88 96 98 - 11
Handelsregister: AG München HRB 63938
Gesetzlicher Vertreter: Uwe Hauch
Tätigkeit: Vermittlung von Vermögensan-
lagen

4. Mittelverwendungskontrolle
Civis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Parkstr. 2, 86316 Friedberg
Handelsregister: AG Augsburg HRB 13791
Gesetzlicher Vertreter: Georg Diepolder
Tätigkeit: Die für Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften gemäß § 2 in Verbindung mit
§ 43 Abs. 4 WPO zulässigen Tätigkeiten
Aufsichtsbehörden: Wirtschaftsprüferkam-
mer, Berlin

5. Aufsichtsbehörden
keine für A.1–A.3

B. Informationen zu den
Vertragsverhältnissen

Dieser Verkaufsprospekt enthält detaillier-
te Beschreibungen der Vertragsverhält-
nisse. Im Einzelfall wird nachfolgend dar-
auf verwiesen.

1. Wesentliche Leistungsmerkmale
Grundstückserwerb, Errichtung, Vermie-
tung und Verwaltung des Pflegeheims
Haslacher Straße 39, Traunstein.

Der Anleger ist nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags
am wirtschaftlichen und steuerlichen
Ergebnis und am Vermögen der Fonds KG
beteiligt und kann dementsprechende
Stimmrechte in der Gesellschafterver-
sammlung ausüben.

2. Preise
Die Beteiligung des Anlegers lautet min-
destens über € 10.000 oder einen höheren
durch € 5.000 teilbaren Betrag. Hinzu
kommt ein Agio in Höhe von 5 %.

3. Weitere vom Anleger zu zahlende
Steuern und Kosten

Liefer- und Versandkosten werden nicht in
Rechnung gestellt. Als weitere Kosten
werden jedoch Gebühren und Ausla-
gen für die notarielle Beglaubigung der
Handelsregistervollmacht anfallen. Die-
se belaufen sich z. B. bei einer Beteili-
gung von € 10.000 auf ca. € 15, von
€ 50.000 auf ca. € 35 und bei € 100.000
auf ca. € 55, max. jedoch € 130, jeweils
zzgl. MwSt.

Kosten für die Teilnahme an Gesellschaf-
terversammlungen sowie ggf. bei der
Übertragung der Beteiligung entstehende
Kosten sind ebenfalls vom Anleger zu
tragen.

Dies gilt auch für mögliche weitere Kosten
wie Beratungskosten und eine eventuelle
Vorfälligkeitsentschädigung für eine mög-
licherweise aufgenommene persönliche
Anteilsfinanzierung. Darüber hinaus ent-
stehen keine weiteren Kosten für den Er-
werb, die Verwaltung und die Veräu-
ßerung der Vermögensanlage.

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Be-
teiligung für den Anleger wird auf die Aus-
führungen im Verkaufsprospekt, insbe-
sondere im Abschnitt „Steuerliche Grund-
lagen“ verwiesen.

Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag,
Kirchensteuer und ggf. weitere Steuern
fallen direkt beim Anleger an.

4. Zusätzliche
Telekommunikationskosten

Keine. Eigene Kosten für Telefon, Internet,
Porti etc. hat der Anleger selbst zu tragen.

5. Zahlung und Erfüllung
der Verträge

Der Beteiligungsbetrag (siehe Beitrittser-
klärung) ist zuzüglich 5 % Agio sofort nach
Zugang der Mitteilung über die Annahme
durch die Gesellschaft zur Zahlung auf das
in Abschnitt „Abwicklungshinweise“ ge-
nannte Anderkonto fällig. Bei nicht frist-
gerechter Zahlung des Beteiligungsbetra-
ges ist der geschäftsführende Kommandi-
tist nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trages berechtigt, ab Fälligkeit Verzugs-
zinsen bzw. den Ersatz eines weiter-
gehenden Schadens zu verlangen und /
oder das Beteiligungsverhältnis zu kün-
digen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus
der Beitrittserklärung sowie dem Gesell-
schaftsvertrag der Fonds KG (s. Abschnitt
„Gesellschaftsvertrag“).

6. Leistungsvorbehalte
Nach Annahme der Beitrittserklärung
keine, soweit die notariell beglaubigte
Handelsregistervollmacht vorgelegt wird.

C. Informationen über
die Besonderheiten des
Fernabsatzvertrages

1. Informationen zum Zustande-
kommen der Verträge im Fern-
absatz

Der Anleger gibt durch Unterzeichnung
und Einreichung der ausgefüllten Bei-
trittserklärung an die ILG Fonds GmbH als
Bevollmächtigte der Beteiligungsfonds 35
Traunstein GmbH & Co. KG (Fonds KG) ein
Angebot auf Beitritt zur Fonds KG ab. Der
Beitritt wird wirksam, wenn die Betei-
ligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co.
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KG dieses Angebot durch Gegenzeich-
nung der Beitrittserklärung annimmt. Ei-
nes Zugangs der Annahme beim Anleger
bedarf es nicht. Dem Anleger werden die
Annahme des Angebots und der Beitritt
schriftlich bestätigt.

2. Widerrufsrechte
Gesetzliche Widerrufsrechte bestehen.
Für Einzelheiten wird auf die Widerrufs-
belehrung in der Beitrittserklärung ver-
wiesen.

3. Mindestlaufzeit der Verträge
Die Fonds KG ist auf unbestimmte Dauer
geschlossen. Eine ordentliche Kündigung
durch den Anleger ist frühestens zum
31.12.2024 zulässig.

4. Risiken bei
Finanzdienstleistungen

Bei der Fondsbeteiligung handelt es sich
um eine unternehmerische Beteiligung,
deren Risiken im Abschnitt „Die Risiken“
beschrieben sind.

5. Vertragliche
Kündigungsregelungen

Jeder Anleger ist berechtigt, unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 12
Monaten auf das Ende jeden Geschäfts-
jahres, frühestens jedoch zum 31.12.2024

35

§ 676h BGB kann der Anleger unbe-
schadet seines Rechts, das Gericht an-
zurufen, die bei der Deutschen Bundes-
bank eingerichtete Schlichtungsstelle an-
rufen.

Die Voraussetzungen für den Zugang zu
der Schlichtungsstelle regelt die Schlich-
tungsstellenverfahrensverordnung. Ein
Merkblatt sowie die Schlichtungsverfah-
rensverordnung sind bei der Schlichtungs-
stelle erhältlich. Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank
- Schlichtungsstelle -
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main

7. Vertragssprache
Deutsch

8. Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten Infor-
mationen

Bis zur Mitteilung von Änderungen. Preis-
anpassungen sind nicht vorgesehen.

D. Hinweis zum Bestehen
einer Einlagensicherung

Keine

aus der Fonds KG auszuscheiden. Die Kün-
digung muss schriftlich erfolgen. Das
Recht zur Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt.

Bei Ausscheiden aus der Fonds KG be-
stimmt sich das Abfindungsguthaben des
Anlegers nach § 16 des Gesellschaftsver-
trags der Fonds KG. (vgl. Abschnitt „Gesell-
schaftsvertrag“)

6. Rechtsordnung, Gerichtstand,
Schlichtungsstelle

Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für
den Beitritt sowie die Rechtsbeziehungen
des Anlegers unter dem Gesellschaftsver-
trag der Fonds KG findet deutsches Recht
Anwendung.

Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne
des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des
Gerichtsstandes die gesetzlichen Vor-
gaben. Ansonsten ist als Gerichtsstand für
den Gesellschaftsvertrag München ver-
einbart.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) betreffend Fernabsatzver-
träge über Finanzdienstleistungen ein-
schließlich damit zusammenhängender
Streitigkeiten aus der Anwendung des
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§ 1 Firma, Sitz und Dauer
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Beteiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co.
KG
2. Sitz der Gesellschaft ist München.
3. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf be-
stimmte Zeit beschränkt.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft
1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb,
die Errichtung, die Vermietung und Verwaltung
von Grundstücken, Erbbaurechten und Gebäu-
den, insbesondere des Pflegeheims Hasla-
cherstr 39, Traunstein, sowie gegebenenfalls
die Errichtung von Erweiterungsbauten auf ei-
genem Grundbesitz.

2. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten
Gebieten betätigen und alle Geschäfte betrei-
ben, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft
im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch
an anderen Gesellschaften mit dem gleichen
oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen.

§ 3 Gesellschafter
1. Persönlich haftender und geschäftsführen-
der Gesellschafter ist:

TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH,
München, ohne Kapitaleinlage

2. Gründungskommanditist und gem. § 6 Ziffer
1 weiterer geschäftsführender Gesellschafter
ist:

Herr Uwe Hauch, München mit einer Kapital-
einlage von € 25.000

3. Weitere Gründungskommanditisten sind:

ILG Fonds GmbH, München, mit einer Kapital-
einlage von € 224.000
TAM Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH, München, mit einer Kapitaleinlage von
€ 1.000

4. Die Gründungskommanditisten leisten kein
Agio auf ihre Kapitaleinlage.

5. Die geschäftsführenden Gesellschafter sind
jeweils einzeln berechtigt, weitere Kommandi-
tisten aufzunehmen. Sie sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. Sie sind
von allen Gesellschaftern unwiderruflich be-
vollmächtigt, unter Abschluss entsprechender
Beitrittsverträge (Annahme von Zeichnungser-
klärungen) im Namen aller Gesellschafter na-
türliche und juristische Personen als Komman-
ditisten in die Gesellschaft aufzunehmen. Alle
Kommanditisten haben jeweils eine Handelsre-
gistervollmacht auf den persönlich haftenden
Gesellschafter oder den Prokuristen in notariell
beglaubigter Form abzugeben, in denen diese
bevollmächtigt werden, dem Handelsregister
gegenüber auch namens aller Gesellschafter
Erklärungen abzugeben, die im Hinblick auf den
Beitritt, auf die Abtretung von Gesellschaftsan-
teilen und für das Ausscheiden von Gesellschaf-
tern erforderlich sind.

§ 4 Kapital, Haftung
1. Die Kapitaleinlagen der noch aufzunehmen-
den Kommanditisten lauten über € 10.000 oder

a) Kapitalkonto I
Hierauf sind die Kapitaleinlagen zu verbuchen.
Es ist unveränderlich und maßgebend für das
Stimmrecht, für die Ergebnisverteilung, die Ver-
teilung der Ausschüttungen sowie den An-
spruch auf das Auseinandersetzungsguthaben.

b) Kapitalkonto II
Hierauf wird das Agio auf die Kapitaleinlagen
verbucht. Es bildet eine Kapitalrücklage.

c) Kapitalkonto III
Hierauf werden die Ausschüttungen und son-
stigen Entnahmen verbucht. Von Banken auf
Zinserträge einbehaltene Kapitalertragsteuer
mit Solidaritätszuschlag können als Ausschüt-
tungen behandelt werden.

d) Kapitalkonto IV
Hierauf werden sämtliche steuerlichen Ergeb-
nisse (Gewinne und Verluste) verbucht.

Die Salden auf allen Kapitalkonten sind unver-
zinslich.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung
1. Die Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft obliegt dem persönlich haftenden Ge-
sellschafter. Daneben ist der Gründungskom-
manditist nach § 3 Abs. 2, Herr Uwe Hauch, be-
rechtigt aber nicht verpflichtet, die Geschäfte
der Gesellschaft zu führen. Ihm wird Einzel-
Prokura erteilt. Jeder geschäftsführende Gesell-
schafter ist verpflichtet, die Geschäfte der Ge-
sellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns zu führen. Jeder geschäftsführende
Gesellschafter handelt und vertritt jeweils ein-
zeln. Sie sind vom Wettbewerbsverbot der
§§ 161 Absatz 2 und 112 HGB sowie von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit, soweit es
sich um Rechtsgeschäfte handelt, die zur Errei-
chung des Gesellschaftszweckes erforderlich
sind. Sie sind berechtigt, Dritte mit der Ge-
schäftsbesorgung zu beauftragen und entspre-
chende Vollmachten zu erteilen. Werden Dritte
mit der Geschäftsbesorgung beauftragt, dürfen
dadurch für die Gesellschaft keine über die im
Emissionsprospekt beschriebenen Verwaltungs-
kosten hinausgehenden Kosten entstehen.

2. Im Falle des Todes des geschäftsführenden
Gesellschafters nach § 3 Abs. 2, Herr Uwe
Hauch, oder seiner dauerhaften Verhinderung
an der Ausübung der Geschäftsführung wird
die Gesellschafterversammlung binnen ange-
messener Frist eine andere natürliche Person
benennen, die anstelle des weggefallenen ge-
schäftsführenden Gesellschafters, tritt. Bis zu
diesem Zeitpunkt obliegt die Geschäftsführung
und Vertretung dem weiteren Gründungskom-
manditisten nach § 3 Abs. 3.

3. Die geschäftsführenden Gesellschafter erhal-
ten keine Vergütung für die Geschäftsführung.
Im übrigen werden ihnen nachgewiesene und
angemessene Aufwendungen ersetzt

4. Der persönlich haftende Gesellschafter erhält
ab 2009 für die Übernahme der Haftung eine
jährliche Vergütung in Höhe von € 1.000.

5. Handlungen, die über den gewöhnlichen Be-
trieb des Handelsgewerbes nach § 164 HGB

Gesellschaftsvertrag

einen durch € 5.000 teilbaren höheren Betrag.
Die Summe dieser Kapitaleinlagen ist auf
€ 4.325.000 begrenzt. Auf diese Kapitaleinlagen
ist ein Agio von 5 % zu entrichten. Das Gesamt-
kapital der Gesellschaft beträgt unter Ein-
schluss der Gesellschafter nach § 3 Absätze 1, 2
und 3 € 4.575.000.

Der geschäftsführende Gesellschafter ist berech-
tigt, eine Überzeichnung durch neu beitretende
Kommanditisten von bis zu 3 % zuzulassen.

2. Die im Handelsregister einzutragende Haft-
summe jedes Kommanditisten beträgt 10 % der
jeweiligen Kapitaleinlage. Die Haftung der
Kommanditisten ist auf die Haftsumme be-
schränkt. Eine darüber hinausgehende Haftung
ist ausgeschlossen. Eine Nachschusspflicht
über die geleistete Kapitaleinlage hinaus be-
steht nicht.

3. Die Kapitaleinlagen zuzüglich 5 % Agio sind
auf das Konto gemäß den Bedingungen der Bei-
trittserklärung einzuzahlen. Bei nicht rechtzeiti-
ger Zahlung der Kapitaleinlage ist der Kom-
manditist verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe
von 5 % jährlich über dem jeweiligen Basiszins-
satz gemäß § 247 BGB für die Zeit des Verzuges
zu entrichten. Die Geltendmachung eines wei-
teren Schadens durch die Gesellschaft bzw. der
Nachweis eines niedrigeren Schadens durch ei-
nen Gesellschafter bleiben unbenommen.

4. Einzahlungen werden zunächst auf evtl. an-
gefallene Verzugszinsen, dann auf das Agio und
zuletzt auf die Kapitaleinlage angerechnet.

5. Gerät ein Kommanditist mit einer fälligen
Zahlung seiner Kapitaleinlage nach schriftlicher
Mahnung mehr als 4 Wochen in Verzug, so
kann der geschäftsführende Gesellschafter un-
geachtet der unter Ziffer 3 genannten Regelung
namens der übrigen Gesellschafter, die ihn hier-
zu ausdrücklich bevollmächtigen, das Beteili-
gungsverhältnis kündigen. In diesem Fall wer-
den bereits geleistete Zahlungen nach Abzug
der der Gesellschaft nachweislich entstande-
nen Kosten dem Kommanditisten innerhalb
von 4 Wochen nach Ausübung der Kündigung
zurückerstattet. Weitere Ansprüche stehen
dem Kommanditisten nicht zu. Insbesondere
nimmt der Kommanditist nicht am Ergebnis
der Gesellschaft teil.

6. Anstelle der Kündigung der Beteiligung kann
die Gesellschaft die Kapitaleinlage auf den Be-
trag der bereits geleisteten Zahlung beschrän-
ken.

7. Die Gesellschaft wird ein Register führen in
dem die für die Beteiligung wesentlichen per-
sönlichen Daten der Gesellschafter erfasst wer-
den. Diese Daten werden elektronisch gespei-
chert und automatisch verarbeitet. Jeder Ge-
sellschafter ist verpflichtet, alle notwendigen
Daten zur Verfügung zu stellen und Änderun-
gen der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen
und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter
Unterlagen zu belegen.

§ 5 Gesellschafterkonten
Für jeden Gesellschafter werden folgende Kapi-
talkonten geführt:
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35

hinausgehen, kann der geschäftsführende Ge-
sellschafter nur mit Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung vornehmen.

Solche Handlungen sind insbesondere:

a) der Erwerb, die Veräußerung und die Ver-
pfändung oder sonstige Belastung von Gesell-
schaftsbeteiligungen

b) die Eingehung von Verbindlichkeiten aller
Art, die insgesamt € 100.000 p.a. übersteigen

c) die Übernahme von Gewährleistungen aller
Art (einschließlich Garantien, Bürgschaften,
Haftungserklärungen)

d) der Abschluss von Anstellungsverträgen.

6. Handlungen, die im Zusammenhang mit
einer Maßnahme gemäß dem Finanz- und
Investitionsplan nach § 8 durchgeführt werden,
bedürfen nicht der Zustimmung gemäß § 6 Abs.
5 soweit sie zur Durchführung der Investition
erforderlich oder zweckmäßig sind und sofern
der Gesamtaufwand nach § 8 um nicht mehr
als 10 % nach oben oder unten verändert wird
und sich die wirtschaftlichen und steuerlichen
Eckdaten laut Emissionsprospekt der Gesell-
schaft nicht oder nur unwesentlich ändern. Zu
solchen Maßnahmen gehört auch die Auf-
nahme kurzfristiger Darlehen zur Finanzierung
des Erwerbs des Pflegeheims Haslacherstr 39,
Traunstein, die aus den Kapitaleinlagen der
noch aufzunehmenden Kommanditisten gem.
§ 4 Ziffer 1 bzw. durch Valutierung eines lang-
fristigen Darlehens zurückgeführt werden, so-
wie die in diesem Zusammenhang notwendige
Bestellung von Grundpfandrechten.

7. Der Zustimmung gem. § 6 Abs. 5 bedarf es
auch nicht zum Abschluss neuer Miet-/Pacht-
verträge und zur Neukonditionierung von Dar-
lehen gem. § 8 bei Ablauf der Zinsbindungsfrist
oder zu einem geeigneten Zeitpunkt unter Aus-
nutzung einer günstigen Zinssituation.

8. Die Zustimmung ist im übrigen ausdrücklich
für sämtliche Verträge der Gesellschaft erteilt,
die im Emissionsprospekt beschrieben sind.

9. Jeder Kommanditist hat zusätzlich zu den
Kontrollrechten des § 166 Abs. 1 HGB die Kon-
trollrechte des § 118 HGB.

§ 7 Beirat
1. Zur Beratung und Unterstützung der ge-
schäftsführenden Gesellschafter kann ein Bei-
rat bestellt werden, der aus 3 Mitgliedern be-
steht und der durch die Gesellschafter gewählt
wird. Mitglieder des Beirats können nur Gesell-
schafter oder durch Gesellschafter vorgeschla-
gene Dritte sein.

2. Die Amtszeit des Beirates beträgt 3 Jahre.
Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Die Amtszeit des Beirates endet nach Abschluss
der Gesellschafterversammlung für das 3. Ge-
schäftsjahr nach Bestellung des Beirats. Die
Wiederwahl eines Beiratsmitgliedes ist zuläs-
sig.

4. Die Gesellschaft kann den Beirat oder einzel-
ne Mitglieder jederzeit abberufen. Dabei sind
gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von Bei-
ratsmitgliedern für den Rest der Amtsperiode
nachzuwählen.

Scheidet ein Beiratsmitglied vor Nachwahl ei-
nes anderen Beiratsmitgliedes aus, ist der Beirat
auch ohne das ausscheidende Mitglied ord-
nungsgemäß besetzt.

Die Amtszeit des nachgewählten Beiratsmit-
gliedes endet mit der regulären Amtszeit des
Beirates.

3. Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung
geben. Er ist berechtigt, von der Geschäfts-
führung Berichte über einzelne Geschäfts-
führungsangelegenheiten zu verlangen; er

ist jedoch nicht berechtigt, den geschäfts-
führenden Gesellschaftern Weisungen zu ertei-
len.

Soweit in der Geschäftsordnung nicht oder
nicht anders geregelt, sind die Bestimmungen
dieses Vertrages auf den Beirat entsprechend
anzuwenden. Der Beirat kann aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden bestimmen, der die Rechte
des Beirates nach außen vertritt.

§ 8 Finanz- und Investitionsplan bis 30.06.2010 (Prognose)

A. Mittelverwendung € €

1. Aufwand für den Erwerb des Grundstücks
und die Herstellung des Anlageobjektes
einschl. Nebenkosten

Grundstück 1.275.130
Baukosten inkl. Zwischenfinanzierung 6.575.200
Organisationskostenzuschuss 390.520
Grunderwerbsteuer 44.750
Notar 18.830
Grundbuch 19.130 8.323.560

2. Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen
Konzeption 35.700
Plazierungsgarantie 240.000
Finanzierungsvermittlung 145.000
Verwaltung 31.770
Beschaffung Gesellschaftskapital 540.630
Prospektherstellung 41.650
Anderkontenführung 5.950 1.040.700

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage
Baucontrolling 65.450
Gutachten 50.000
Rechtsberatung 5.950
Eintragung Handelsregister 7.000
Unvorhergesehenes, Sonstiges 59.120
Bankbearbeitungsgebühr 54.000 241.520

3. Sonstiges
Ausschüttungen Initialphase 2009 16.480
Ausschüttungen Initialphase 2010 68.630 85.470

4. Liquiditätsreserve 100.000 100.000

Gesamtinvestitionsaufwand 9.791.250

B. Mittelherkunft

1. Eigenkapital
Gesellschaftskapital 4.325.000
Abwicklungsgebühr 216.250
Gründungsgesellschafter 250.000 4.791.250

2. Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital 5.000.000 5.000.000

Gesamtkapital 9.791.250
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Gesellschaftsvertrag

§ 9 Gesellschafterbeschlüsse und
-versammlungen

1. Gesellschafterbeschlüsse sind in den nach die-
sem Vertrag und durch Gesetz bestimmten Fäl-
len zu fassen, sowie auf schriftliches (per Post,
per Fax, per E-Mail) Verlangen von Gesellschaf-
tern, denen zusammen Kapitalanteile von mehr
als 10 % des Gesellschaftskapitals gehören.

2. Gesellschafterbeschlüsse werden außerhalb
von Gesellschafterversammlungen schriftlich
gefasst, soweit nicht der geschäftsführende
Gesellschafter oder Gesellschafter, denen zu-
sammen Kapitalanteile von mehr als 10 % des
Gesellschaftskapitals gehören, die Einberufung
einer Gesellschafterversammlung beantragen.

3. Die Gesellschafterversammlung wird durch
den geschäftsführenden Gesellschafter mit ei-
ner Frist von mindestens 4 Wochen einberufen.

In von einem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter als dringend beurteilten Fall können Gesell-
schafterversammlungen mit einer Frist von
mindestens 2 Wochen einberufen werden. Auf
die verkürzte Frist ist in der Einberufung aus-
drücklich hinzuweisen. Die Frist für die Einberu-
fung beginnt mit der Aufgabe zur Post, der
Versendung per Fax oder per E-Mail. In der Ein-
berufung ist die Tagesordnung anzugeben.

4. Schriftliche Beschlussfassungen und Einbe-
rufungen von Gesellschafterversammlungen
gelten als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn
die Vorschläge bzw. das Einberufungsschreiben
den Gesellschaftern an ihre zuletzt der Gesell-
schaft mitgeteilte Adresse (Postanschrift, Fax-
Nummer, E-Mail-Adresse) abgesandt wurden.
Die Beweislast, dass eine Adressenänderung
oder ein Gesellschafterwechsel der Gesell-
schaft ordnungsgemäß bekannt gemacht wur-
de, trägt der Gesellschafter.

5. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Zu Beschlüssen
über die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
über die Umwandlung der Gesellschaft im Sinne
des Umwandlungsgesetzes und über die Auflö-
sung der Gesellschaft ist jedoch eine Mehrheit
von dreiviertel der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich. Bei der schriftlichen Beschlussfassung
sind sämtliche innerhalb von 4 Wochen bzw. im
Fall einer nach Abs. 3 verkürzten Frist innerhalb
von 2 Wochen nach Aufgabe der entsprechen-
den Vorschläge zur Post oder der Versendung per
Fax oder E-Mail der Gesellschaft zugegangen
Stimmen zu berücksichtigen; später zugegange-
ne Stimmen sind von der Abstimmung ausge-
schlossen. Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt.

6. Bei der Beschlussfassung gewähren je € 1 ei-
nes Kapitalanteils eine Stimme.

7. Über sämtliche Gesellschafterbeschlüsse ist
ein Protokoll zu fertigen, das von dem ge-
schäftsführenden Gesellschafter zu unterzeich-
nen und an alle Gesellschafter zu versenden ist.
Beschlüsse der Gesellschafter können nur 4
Wochen nach Übersendung des Protokolls an-
gefochten werden; im Einzelfall kann durch Ge-
sellschafterbeschluss in den nach Abs. 3. mit
verkürzter Einberufungsfrist einberufenen Ge-
sellschafterversammlungen die Anfechtungs-
frist auf 2 Wochen verkürzt werden.

§ 10 Geschäftsjahr, Jahresabschluss
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Ka-
lenderjahr. Das Geschäftsjahr 2009 ist ein
Rumpfgeschäftsjahr.

2. Auf das Ende eines jeden Geschäftsjahres hat
der geschäftsführende Gesellschafter für das
abgelaufene Geschäftsjahr einen Jahresab-
schluss und eine Einnahmen-Überschussrech-
nung unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen, der Vorschriften dieses Vertrages, so-
wie der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung und Bilanzierung und der für die Er-
tragsbesteuerung der Gesellschaft maßgeben-
den Bestimmungen und Bewertungsregeln zu
erstellen. Steuerliche Sonderabschreibungen
und Bewertungsrechte können in Anspruch ge-
nommen werden, zulässige Rückstellungen
und Rücklagen gebildet werden. Die Feststel-
lung des Jahresabschlusses erfolgt durch den
geschäftsführenden Gesellschafter.

3. Der Jahresabschluss und die Einnahmen-
Überschussrechnung sind von einem Wirt-
schaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu prüfen und mit einem Testat zu
versehen.

4. Jeder Kommanditist hat das Recht, die Rich-
tigkeit des Jahresabschlusses und der Einnah-
men-Überschussrechnung sowie des Auszugs
über sein Kapitalkonto durch Sachverständige
auf eigene Kosten nachprüfen zu lassen.

§ 11 Ergebnisverteilung, Ausschüttung
1. Jeder Gesellschafter partizipiert am steuer-
lichen und am handelsrechtlichen Ergebnis der
Gesellschaft im Verhältnis des von ihm gezeich-
neten Kapitalanteils zum Gesamtkapital der
Gesellschaft.

2. Ziel sowohl der handelsrechtlichen als auch
der steuerlichen Ergebnisverteilung im Jahr
2009, 2010 und gegebenenfalls in den Folgejah-
ren ist es, für alle Gesellschafter unabhängig vom
Beitrittszeitpunkt kumulativ eine ergebnismäßi-
ge Gleichstellung im Verhältnis ihrer Kapitalan-
teile zu dem jeweils zum Ende des Geschäftsjah-
res gezeichneten Gesamtkapital herzustellen.

Die handelsrechtlichen und steuerlichen Ergeb-
nisse werden deshalb so lange abweichend
vom Verhältnis der Kapitalanteile zu dem je-
weils zum Ende des Geschäftsjahres gezeichne-
ten Gesamtkapital auf die Gesellschafter ver-
teilt, bis sie ergebnismäßig gleichgestellt sind.
Lässt sich dieses beabsichtigte Ergebnis aus
Gründen der Beteiligungszeitpunkte der Gesell-
schafter nicht erreichen, ist die Gesellschaft le-
diglich verpflichtet, eine größtmögliche Annä-
herung sicherzustellen. Weitergehende An-
sprüche des Gesellschafters bestehen nicht. So-
bald die angestrebte Gleichstellung unter den
Gesellschaftern erreicht ist, werden die Ergeb-
nisse gleichmäßig im Verhältnis der Kapitalein-
lagen auf die Gesellschafter verteilt. Allen Ge-
sellschaftern werden Verlustanteile auch dann
zugewiesen, wenn sie die Höhe ihrer Kapital-
einlagen übersteigen.

3. Das steuerliche Ergebnis wird durch die ein-
heitliche und gesonderte Feststellung der Ein-
künfte gemäß §§ 179, 180 Abgabenordnung für
alle Gesellschafter ermittelt. Etwaige Sonder-
betriebsausgaben oder Sonderwerbungskosten
des einzelnen Gesellschafters sind von diesem

der Gesellschaft zwecks Aufnahme in die Jah-
ressteuererklärung bis zum 15. März des Folge-
jahres nachzuweisen. Ein späterer Nachweis
kann vorbehaltlich einer im Einzelfall noch be-
stehenden verfahrensrechtlichen Möglichkeit
nur gegen Erstattung der entstehenden Auf-
wendungen berücksichtigt werden.

4. Einnahmen der Gesellschaft werden, soweit sie
nicht zur Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher
oder sonstiger Verpflichtungen und zum Aufbau
und Erhalt einer angemessenen Liqui-
ditätsreserve benötigt werden, an die Gesell-
schafter im Verhältnis ihrer zum Ende eines jeden
Geschäftsjahres gezeichneten Kapitalanteile
zum gezeichneten Gesamtkapital ausgeschüttet.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gesell-
schafter gemäß § 3, Ziffer 1-3 (Gründungs-
gesellschafter) ab Beginn der Bewirtschaf-
tungsphase einen um 1,5 %-Punkte höheren
Ausschüttungssatz erhalten als die Neukom-
manditisten gemäß Ziffer § 3, Ziffer 5, weil die
Gründungsgesellschafter nicht von den Ver-
gütungen gemäß Ziffer 2.1 des Finanz- und In-
vestitionsplans betroffen sind.

Die Ausschüttungen an die Gesellschafter er-
folgen auch dann, wenn deren Kapitalkonten
durch vorangegangene Verluste oder Entnah-
men unter den Stand der Kapitaleinlagen (Kapi-
talkonto I) abgesunken sind.

5. Im Beitrittsjahr erhalten die Gesellschafter
nur eine anteilige Jahresausschüttung, und
zwar unter Berücksichtigung des Zeitpunkts, zu
dem die Kapitaleinlage erbracht wurde. Zur
Ermittlung der Ausschüttung wird jeweils der
erste Kalendertag des auf den Zeitpunkt der
Einzahlung folgenden Monats zugrundegelegt.

Ausschüttungen haben bis zum 31. Januar des
Folgejahres zu erfolgen. Sie werden monatlich
im Voraus in Teilbeträgen zu jeweils 1/12 der
voraussichtlichen Jahresausschüttung mittels
Überweisung bis zum 15. des jeweiligen Mo-
nats vorgenommen.

§ 12 Verfügung über Kapitalanteile
1. Jeder Gesellschafter kann über seinen Kapi-
talanteil ohne Zustimmung der Mitgesellschaf-
ter frei verfügen. Er ist insbesondere zur Abtre-
tung seines Kapitalanteils an Dritte berechtigt.
Dabei ist auszuschließen, dass Kapitalanteile
entstehen, die kleiner als € 5.000 sind.

2. Bis zum 31.12.2016 können die Gesellschaf-
ter gemäß § 3 Ziffer 2-3 ihren Kapitalanteil nicht
abtreten.

3. Die Erwerber der Kapitalanteile erhalten die
Rechtsstellung von Kommanditisten.

4. Die Abtretung und die Verfügung wird im
Verhältnis zu der Gesellschaft und den Mit-
gesellschaftern nur wirksam, wenn sie vom
Abtretenden und Abtretungsempfänger der
Gesellschaft schriftlich unter Vorlage einer dem
§ 3 Abs. 5 entsprechenden notariell beglaubig-
ten Vollmacht angezeigt wird. Die Gesellschaft
kann die notarielle Beglaubigung der Abtre-
tungsanzeige verlangen.

5. Der Abtretende haftet auch nach seinem
Ausscheiden neben dem Erwerber für seine
ausstehende Einlage gemäß § 4.
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§ 13 Tod eines Gesellschafters
1. Bei Tod eines Gesellschafters geht sein ge-
samter Kapitalanteil auf die Personen über,

a) die Erben sind oder

b) denen aufgrund Verfügung von Todes wegen
oder Rechtsgeschäft unter Lebenden ein mit
dem Tod fälliger Anspruch auf Übertragung des
Gesellschaftsanteils oder Teilkapitalanteils des
verstorbenen Gesellschafters zusteht, und die
den Übergang des Kapitalanteils schriftlich
gegenüber der Gesellschaft verlangen.

2. Der Übergang erfolgt auf die Erben im
Verhältnis ihrer Erbanteile und auf die übrigen
Personen nach Maßgabe des zugrundeliegen-
den Anspruchs.

3. Ist ein Kapitalanteil mit Nacherbschaft be-
lastet, so gelten Abs. 1 und 2 bei Eintritt der
Nacherbfolge sinngemäß.

4. Die Ausübung der Gesellschaftsrechte durch
Testamentvollstrecker ist zulässig.

§ 14 Kündigung eines Gesellschafters
1. Jeder Gesellschafter kann das Gesellschafts-
verhältnis unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 12 Monaten auf das Ende eines jeden
Geschäftsjahres, frühestens jedoch zum
31.12.2024 kündigen.

2. Die Kündigung hat schriftlich gegenüber der
Gesellschaft zu erfolgen.

3. Mit Ablauf des Geschäftsjahres, auf dessen
Ende die Kündigung erfolgt ist, scheidet der
kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft
aus.

4. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem
Grund sowie das Recht nach § 133 HGB bleibt
unberührt.

5. Der persönlich haftende Gesellschafter ist
nicht berechtigt zu kündigen oder die Ge-
schäftsführung niederzulegen.

§ 15 Ausscheiden ohne Kündigung
Ein Kommanditist scheidet außerdem aus der
Gesellschaft aus:

a) mit der Rechtskraft eines Beschlusses, durch
den über sein Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder durch den die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

b) mit der Zustellung des Beschlusses, durch
den dasjenige, was einem Kommanditisten bei
der Auseinandersetzung zusteht, für einen
Gläubiger gepfändet wird, es sei denn, dass der
Gesellschafter den Pfändungsbeschluss binnen
2 Monaten beseitigt. Die Frist beginnt mit der
Zustellung des Pfändungsbeschlusses, frühes-
tens jedoch mit der Rechtskraft des Schuld-
titels, auf dem die Pfändung beruht.

Dies gilt nicht für die Gesellschafter gemäß § 3
Ziffer 2 und 3 bis zum 31.12.2016.

§ 16 Rechtsfolgen des Ausscheidens
1. Scheidet ein Kommanditist aus der Gesell-
schaft aus, so wird die Gesellschaft nicht aufge-
löst, sondern von den verbleibenden Gesell-
schaftern und gegebenenfalls mit den Perso-

nen, auf die der Kapitalanteil übergegangen ist,
fortgesetzt.

Neu in die Gesellschaft eintretende Personen
erhalten die Rechtsstellung von Kommanditi-
sten. Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so
geht auf diesen das Gesellschaftsvermögen
einschließlich Schulden mit dem Recht zur Fort-
führung der Firma unter Ausschluss der Liqui-
dation im Wege der Anwachsung über.

2. Der ausscheidende Kommanditist oder,
wenn dieser weggefallen ist, seine Erben,
erhalten für ihren Kapitalanteil eine Ab-
findung in Höhe des diesem Kapitalanteil
entsprechenden Anteils am Vermögen der Ge-
sellschaft nach Maßgabe der auf den Zeitpunkt
des Ausscheidens und, wenn das Ausscheiden
nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres er-
folgt, zum Ende des vorangegangenen Ge-
schäftsjahres aufzustellenden Auseinanderset-
zungsbilanz.

Die Feststellung des Vermögens erfolgt auf der
Grundlage des Verkehrswertes. Der Verkehrs-
wert der Beteiligung ist von einem deutschen
Wirtschaftsprüfer zu ermitteln. Das Ausein-
andersetzungsguthaben einschließlich etwai-
ger stiller Reserven berechnet sich nach dem
Wert der Gesellschafterbeteiligung zum Zeit-
punkt des Ausscheidens bzw. zum Ende des vor-
angegangenen Geschäftsjahres. Die Kosten für
die Ermittlung des Verkehrswertes der Beteili-
gung sind von dem Gesellschafter zu tragen,
der entweder kündigt oder einen Auseinander-
setzungsgrund nach § 15 a) oder b) erfüllt.

3. Die Abfindung ist vom Zeitpunkt des Aus-
scheidens an mit 2,5 % p.a. zu verzinsen und in
6 gleichen Jahresraten zu tilgen. Die erste Til-
gungsrate ist 6 Monate nach dem Ausscheiden
fällig. Die Zinsen sind mit den Tilgungsraten zu
entrichten. Die Gesellschaft ist jederzeit be-
rechtigt, das Abfindungsguthaben ganz oder in
größeren Raten auszuzahlen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Tilgungs- und
Zinsraten dann über einen längeren Zeitraum
als 6 Jahre zu erbringen, wenn dies durch die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft veranlasst
ist und vor allem dann, wenn die Liquidität der
Gesellschaft gefährdet ist.

Daneben ist die Gesellschaft auch berechtigt,
zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft
die Auszahlung des Auseinandersetzungsgut-
habens bis zur Veräußerung der Beteiligung
auszusetzen, sofern der ausgeschiedene Gesell-
schafter anstelle einer Verzinsung eine Aus-
schüttung in der prozentualen Höhe erhält, wie
sie die anderen Gesellschaftern der Gesell-
schaftergruppe in den entsprechenden Jahren
erhalten. Für die Berechnung der Ausschüttung
wird der ursprüngliche Kapitalanteil des aus-
geschiedenen Gesellschafters um den Anteil
gekürzt, der dem Teil des Auseinandersetzungs-
guthabens entspricht, der ihm schon zugeflos-
sen ist.

Die Gesellschaft ist im übrigen berechtigt, den
nach § 16 Abs. 2 festgestellten Wert des Anteils
am Vermögen entsprechend zu verringern,
wenn während der Auszahlungsphase nach
§ 16 Abs. 3 eine Veräußerung der Beteiligungen
der Gesellschaft erfolgt und der Veräußerungs-
erlös (Verkehrswert) niedriger ist.

Sicherheiten für das Abfindungsguthaben wer-
den nicht geleistet. Der ausscheidende Gesell-
schafter kann Befreiung von den Gesellschafts-
schulden und Sicherheitsleistungen wegen
nicht fälliger oder fälliger Schulden nicht ver-
langen.

§ 17 Liquidation
1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft er-
folgt die Liquidation durch den geschäfts-
führenden Gesellschafter, sofern sie nicht
durch Gesellschafterbeschluss anderen Perso-
nen übertragen wird.

2. Ein sich bei der Liquidation ergebender
Gewinn oder Verlust wird im Verhältnis der
Kapitalanteile auf die Gesellschafter verteilt.

§ 18 Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages unwirksam sein oder unwirksam wer-
den, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen
Vertragsinhalts nicht berührt. Die weggefallene
Bestimmung soll durch diejenige gesetzlich zu-
gelassene Regelung ersetzt werden, die dem
Zweck der weggefallenen Bestimmung am
nächsten kommt.

2. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchfüh-
rung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige
Lücke ergeben sollte.

3. Die Gestaltung dieses Vertrages beruht auf
der derzeitigen Auslegung gültiger gesell-
schafts- und steuerrechtlicher Vorschriften. Für
die Änderung dieser Vorschriften oder Verwal-
tungsübung haften weder die Gesellschafter
noch die Gesellschaft. Die von den Gesellschaf-
tern etwa angestrebten Steuervorteile bilden
nicht die Geschäftsgrundlage dieses Vertrages.

4. Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deut-
sches Recht.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämt-
liche Streitigkeiten aus diesem Vertrag und
über das Zustandekommen dieses Vertrages ist
der Sitz der Gesellschaft, soweit dies zulässig
vereinbart werden kann. Sofern ein Kommandi-
tist Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist,
gelten hinsichtlich des Gerichtsstandes die ge-
setzlichen Vorschriften.

München, den 04.08.2009

TAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
(Komplementärin),
vertreten durch den Geschäftsführer Uwe
Hauch

Uwe Hauch
(Geschäftsführender Kommanditist)

ILG Fonds GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Uwe
Hauch

TAM Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH (Kommanditist),
vertreten durch den Geschäftsführer Uwe
Hauch
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3. Sollten die oben aufgeführten Nach-
weise kumulativ nicht bis spätestens
31.12.2009 geführt sein, sind alle einge-
zahlten Beträge einschließlich Agio und
aufgelaufener Zinsen (auf Basis des
tatsächlich erzielten Zinsertrages) an die
Zeichner zurückzuzahlen.

4. Die Vergütung für die Anderkonto-
führung beträgt pauschal € 5.000 zzgl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5. Zwischen den Vertragsparteien be-
steht Übereinkunft, dass die Haftung aller
bisher der Fonds KG beigetretenen Kom-
manditisten sowie der künftig der Fonds
KG beitretenden Kommanditisten auf
10 % ihrer jeweiligen Beteiligung begrenzt
ist und zwar unabhängig davon, ob die
Gesellschafter bereits im Handelsregister
eingetragen sind.

6. Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen unberührt. Die Parteien verpflich-
ten sich, die unwirksame Bestimmung
durch andere wirksame Vereinbarungen zu
ersetzen, die dem wirtschaftlich gewollten
Zweck am nächsten kommen.

Mündliche Nebenabreden zu diesem Ver-
trag wurden nicht getroffen. Änderungen
und Ergänzungen dieses Vertrages benö-
tigen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
München.

München, den 07.07.2009
Friedberg, den 07.07.2009

ppa. Uwe Hauch für
Beteiligungsfonds 35 Traunstein
GmbH & Co. KG

Georg Diepolder, Wirtschaftsprüfer, für
Civis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vereinbarung über
Mittelverwendungskontrolle

zwischen der

Civis Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Parkstraße 2
86316 Friedberg
– nachfolgend Auftragnehmer genannt –

und der

Beteiligungsfonds 35 Traunstein
GmbH & Co. KG
Landsberger Str. 439
81241 München
- nachfolgend Fonds KG genannt -

Es wird folgendes vereinbart:

1. Die Zeichnungserklärung der Neugesell-
schafter (Neukommanditisten) für die Be-
teiligungsfonds 35 Traunstein GmbH & Co.
KG sieht vor, dass alle Einzahlungen auf ein
noch zu benennendes Anderkonto der Civis
Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Friedberg, Nr. XXXXXXXXX bei
der HypoVereinsbank AG, München, BLZ
700 202 70 erfolgen.

Anmerkung:
In der Zwischenzeit liegt die Konto-
nummer vor. Sie lautet: 657 322 342

2. Freigaben von diesem Konto dürfen
vom Auftragnehmer nur gegen folgende
Nachweise erfolgen:

a) Vorlage der Urkunde Nr. 265/2009 vom
09.04.2009 nebst Nachtragsurkunde Nr.
490/2009 vom 30.06.2009 des Notars
Anton Riegel, Traunstein, über den Kauf
des Grundstücks in Traunstein, Flurstück
Nr. 776/13 des Grundbuchs des Amts-
gerichts Traunstein für Traunstein mit
einer Gesamtfläche von 3.993 m2.

b) Gesellschaftsvertrag der Beteiligungs-
fonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG, aus
dem sich ergibt, dass an dieser Gesell-
schaft Gründungsgesellschafter mit ei-
nem Kapitalanteil von mehr als 5 % betei-
ligt sind.

c) Vorlage von folgenden Darlehensver-
trägen:

aa) Forward-Darlehensvertrag zwischen
der Bank für Sozialwirtschaft AG, Berlin
und Köln, und der Beteiligungsfonds 35
Traunstein GmbH & Co. KG über
€ 5.000.000.

bb) Zwischenfinanzierungskreditvertrag
zwischen der Bank für Sozialwirtschaft
AG, Berlin und Köln, und der Beteiligungs-
fonds 35 Traunstein GmbH & Co. KG über
€ 5.000.000.

cc) Darlehensvertrag zwischen der Bank
für Sozialwirtschaft AG, Berlin und Köln
und der Beteiligungsfonds 35 Traunstein
GmbH & Co. KG über € 2.400.000 (Bau-
zwischenkredit).

dd) Darlehensvertrag zwischen der ILG
Fonds GmbH, München, und der Fonds KG
über € 673.560.

d) Vorlage des Mietvertrages mit Arbeiter-
Samariter-Bund Landesverband Baden
Württemberg e.V., Stuttgart vom 20.04. /
21.04.2009

e) Baugenehmigung bezüglich der Er-
richtung eines Pflegeheims mit 118 Bet-
ten auf dem Grundstück Haslacher Straße
39 in 83278 Traunstein vom 10.06.2009

f) Garantievertrag, mit dem sich die ILG
Fonds GmbH, München, verpflichtet, die
Vollplatzierung des Gesellschaftskapitals
der Fonds KG bis zum 31.12.2009 sicher-
zustellen.

g) Vertrag über Höchstkostengarantie,
mit dem sich die ILG Fonds GmbH,
München, gegenüber der Fonds KG ver-
pflichtet, die Herstellung des Pflegeheims
mit 118 Betten in Traunstein für maximal
€ 6.509.220 inkl. 19 % Umsatzsteuer
(ohne Grundstückskosten, Erwerbsneben-
kosten und Organisationskostenzuschuss)
sicherzustellen.

Mittelfreigabevereinbarung
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Abgeltungsteuer
Ab 01.01.2009 gibt es in Deutschland eine
Abgeltungsteuer für Kapitalvermögen (§ 20
EStG). Der Abgeltungsteuer unterliegen Zinsen,
Dividenden, Erträge aus Investmentfonds und
aus Zertifikaten sowie entsprechende Ver-
äußerungsgewinne hieraus. Der Abgeltung-
steuersatz beträgt 25 % zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Abschreibung
Nach handels- und /oder steuerrechtlichen
Vorschriften ermittelter Wertverlust eines Ver-
mögensgegenstandes, der als Aufwendung zu
einer Minderung des Jahresergebnisses führt
(steuerlich: Absetzungen für Abnutzung – „AfA“ –,
die den Gewinn bzw. den Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten und mithin
das zu versteuernde Einkommen mindern).

Agio
Aufgeld; Abwicklungsgebühr.
Geldbetrag, der von einem Kapitalanleger zu-
sätzlich zu der vereinbarten Kapitaleinlage an
die Gesellschaft zu zahlen ist.

Altlasten
Siehe unter Kontamination bzw. Dekontamina-
tion.

Anderkonto
Bankkonto eines Wirtschaftsprüfers, auf dem
die Zeichnungsbeträge der Anleger eingezahlt
werden. Hierüber darf der Wirtschaftsprüfer
gemäß einer dazugehörigen Vereinbarung erst
dann verfügen, wenn hieran geknüpfte Bedin-
gungen eingetreten sind bzw. nachzuweisende
Unterlagen vorliegen.

Ankaufsfinanzierung
Mittelbedarf zur Abdeckung von Kaufpreis und
Erwerbsnebenkosten, wie z. B. Grunderwerb-
steuer, Notar- und Grundbuchkosten, Makler-
gebühr.

Anteilsfinanzierung
Vollständige oder teilweise Finanzierung einer
Gesellschaftereinlage durch Fremdkapital, z. B.
durch Aufnahme eines Darlehens durch den
Gesellschafter.

Ausschüttung
Geldbetrag, den eine Gesellschaft ihren Gesell-
schaftern auszahlt. Die Ausschüttungen einer
Kommanditgesellschaft stellen handelsrecht-
lich und steuerlich so genannte Entnahmen dar
und können höher oder niedriger als der zu ver-
steuernde Gewinnanteil sein.

Beirat
Fakultatives (gesetzlich nicht vorgeschriebenes)
Organ einer Gesellschaft, häufig mit Beratungs-
und Überwachungsaufgaben.

Betriebsstättenfinanzamt
Für die einheitliche und gesonderte Feststel-
lung der Grundlagen für die Besteuerung der
Gesellschafter einer Gesellschaft zuständiges
Finanzamt. Das Betriebsstättenfinanzamt mel-
det das auf Gesellschaftsebene festgestellte
anteilige Ergebnis an die jeweiligen Wohnsitz-
finanzämter der Anleger, die dieses Ergebnis zu
berücksichtigen haben.

Bonitätsindex
Der Bonitätsindex ist Bestandteil der jeweils
eingeholten Wirtschaftsauskunft.
In den Bonitätsindex werden sowohl harte
(quantitative) als auch weiche (qualitative) Risi-
kofaktoren einbezogen und unter Berücksichti-
gung statistisch ermittelter Gewichte zu einem
Gesamtwert verdichtet. Der Bonitätsindex
reicht von 100 – einer sehr guten Bonität – bis
zu 600 bei Vorliegen harter Negativmerkmale
und einer entsprechenden Ablehnung der Ge-
schäftsbeziehung. Daher kann er etwa wie eine
„Schulnote“ zwischen 1 (100) und 6 (600) inter-
pretiert werden.

Dekontamination
Beseitigung von Altlasten (wie z. B. Öle, Schwer-
metalle, Chemikalien etc.), die sich auf dem
Grundstück befinden.

Demographischer Wandel
Mit dem Begriff „demographischer Wandel“
wird die Veränderung der Zusammensetzung
der Altersstruktur einer Gesellschaft bezeich-
net. Die demographische Entwicklung wird
dabei durch die Geburtenrate, die Lebenserwar-
tung und den Wanderungssaldo beeinflusst.

Denkmalschutz
Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen. Ziel ist
es, dafür zu sorgen, dass Denkmale dauerhaft
erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, be-
einträchtigt oder zerstört und dass Kulturgüter
und Naturerbe dauerhaft gesichert werden.

Dienstbarkeit
Belastung eines Grundstücks in der Weise, dass
ein anderer das Grundstück in einzelnen Bezie-
hungen benutzen darf, dass auf dem Grundstück
gewisse Handlungen nicht vorgenommen wer-
den dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts
ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum
des belasteten Grundstücks ergibt (geregelt in
§§ 1018 bis 1029 und 1090 bis 1093 BGB).

Effektivzins
Gesamtkosten eines Kredits als Vomhundert-
satz des Kredits. Einzelheiten zur Berechnung
des Effektivzinses sind in § 6 der Preisangaben-
verordnung geregelt.

Einkünfteerzielungsabsicht
Absicht, langfristig einen Gewinn bzw. einen
Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten zu erzielen.

Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung
Eine der sieben Einkunftsarten des Einkommen-
steuerrechts. Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung werden als Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten ermittelt.

Einnahmen-/Überschuss-Rechnung
Steuerlich vorgesehene Gegenüberstellung der
Einnahmen und Werbungskosten (siehe auch
unter Werbungskosten) in einer Abrechnungs-
periode (§ 4 Abs. 3 EStG)

Euribor
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ist der
Zinssatz für Termingelder in Euro im Inter-
bankengeschäft.

Täglich melden bis zu 43 Kreditinstitute, darun-
ter 10 deutsche Banken, Angebotssätze (Brief-
sätze) für Ein- bis Zwölfmonatsgelder um 11:00
Uhr Brüsseler Zeit an einen Informationsanbie-
ter, der Durchschnittssätze ermittelt und auf
Reuters veröffentlicht.

Finanz- und Investitionsplan
Übersicht über die Herkunft und Verwendung
der für eine Investition benötigten Mittel.

Freigemeinnütziger Träger
Freigemeinnützige Träger sind Träger der freien
Wohlfahrtspflege (einschließlich der Religions-
gemeinschaften des öffentlichen Rechts). Dies
sind: Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasver-
band, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches
Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Ju-
den in Deutschland sowie die Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts. Zu den sons-
tigen gemeinnützigen Trägern gehören die ge-
meinnützigen Träger, die keinem der sechs Spit-
zenverbände angeschlossen sind.

Geschäftsführung und Vertretung
einer Gesellschaft
Recht und Pflicht zur Führung der Geschäfte
einer Gesellschaft. Die Vertretung einer Kom-
manditgesellschaft steht nach dem Gesetz
dem oder den persönlich haftenden Gesell-
schafter(n) zu.

Geschäftsführungsbefugter
Kommanditist
Kommanditist, der zur Führung der Geschäfte
einer Kommanditgesellschaft berechtigt ist (die
Einkünfte einer Kommanditgesellschaft, bei der
keine natürliche Person persönlich haftender
Gesellschafter ist, gelten – soweit sie nicht
schon aufgrund ihrer Tätigkeit gewerbliche
Einkünfte erzielt – steuerlich als gewerbliche
Einkünfte, wenn nicht mindestens ein Kom-
manditist zur Geschäftsführung befugt ist).

Geschlossener Immobilienfonds
Kapitalsammelstelle für Einzahlungen von Ka-
pitalanlegern für eine Investition in regelmäßig
feststehender Höhe. Ein geschlossener Immo-
bilienfonds wird regelmäßig in der Rechtsform
einer Personengesellschaft (z. B. Kommanditge-
sellschaft) geführt. Ist das erforderliche Gesell-
schaftskapital gezeichnet und eingezahlt, wird
der Fonds geschlossen; der Kreis der Kapitalan-
leger ist damit begrenzt.

Gründungskommanditist
Kommanditist, der bei der Gründung einer
Kommanditgesellschaft mitgewirkt hat.

Hafteinlage
(auch: Haftsumme) Der Betrag, mit dem ein
Kommanditist im Handelsregister eingetragen
ist und auf den die Haftung dieses Kommandi-
tisten gegenüber Gläubigern der Kommandit-
gesellschaft begrenzt ist.

Heimgesetz
Das Heimgesetz, Abkürzung HeimG, normiert
die stationäre, nicht nur vorübergehende Pflege
älterer Menschen sowie pflegebedürftiger oder
behinderter Volljähriger. Die Unterbringung
umfasst neben der Überlassung der Unterkunft
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die Verpflegung und Betreuung. In den Gültig-
keitsbereich des HeimG fallen somit z. B. Pflege-
heime.

Interner Zinsfuß
Methode zur Berechnung einer Rendite, die die
Höhe von Zahlungsein- und -ausgängen sowie
deren zeitlichen Bezug berücksichtigt. Bei
dieser Methode werden die Zahlungsein- und
-ausgänge rechnerisch in Zins- und Tilgungsan-
teile aufgeteilt.
Die Zinsanteile ergeben sich aus dem jeweils
gebundenen Kapital und einem über die Lauf-
zeit des Betrachtungszeitraums konstanten
Zinsfuß. Die verbleibenden Tilgungsanteile füh-
ren jeweils zu einer Änderung des gebundenen
Kapitals, das zum Ende des Betrachtungszeit-
raums zu Null wird. Der so ermittelte Zinsfuß
(„interner Zinsfuß“) ist ein Maß für die Verzin-
sung des jeweils noch gebundenen Kapitals.
Der interne Zinsfuß trifft keine Aussage über
die Verzinsung des ursprünglich eingesetzten
Kapitals.

Jahresabschluss
Die Aufstellung des Vermögens und der Schul-
den auf einen Stichtag (Bilanz) und Gegenüber-
stellung der Aufwendungen und Erträge eines
Geschäftsjahres (Gewinn- und Verlustrech-
nung) bilden zusammen mit dem Anhang den
Jahresabschluss.

Kapitalanteil
Anteil eines Gesellschafters am Kapital einer Ge-
sellschaft; siehe auch Kommanditbeteiligung.

Kapitalkonto
Konto innerhalb der Buchführung eines Unter-
nehmens, auf dem bestimmte Anteile am
Eigenkapital gebucht werden z. B. Kommandit-
kapital, Entnahmen, Ergebnisse.

Kommanditbeteiligung
Anteil eines Kommanditisten an einer Kom-
manditgesellschaft. Die Höhe der Kommandit-
beteiligung ergibt sich regelmäßig aus der
übernommenen Pflichteinlage; dieser Betrag
ist für den Anteil des Kommanditisten am Er-
gebnis (Gewinn oder Verlust) und am Vermö-
gen der Kommanditgesellschaft sowie für die
Verwaltungsrechte des Kommanditisten (wie
z. B. das Stimmrecht) von Bedeutung.

Kommanditgesellschaft (KG)
Personenhandelsgesellschaft, bei der die Haf-
tung eines oder mehrerer Gesellschafter gegen-
über den Gläubigern der Gesellschaft auf den
im Handelsregister eingetragenen Betrag be-
schränkt ist (Kommanditisten), während die
Haftung des oder der anderen Gesellschafter(s)
nicht beschränkt ist (persönlich haftende Ge-
sellschafter). Vorschriften über die Kommandit-
gesellschaft enthalten §§ 161 bis 177a HGB.

Kommanditist
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft,
dessen Haftung gegenüber den Gläubigern der
Gesellschaft auf den im Handelsregister einge-
tragenen Betrag beschränkt ist.

Kommanditkapital
Gesellschaftskapital einer Kommanditgesell-
schaft.

Komplementär
Persönlich haftender Gesellschafter einer Kom-
manditgesellschaft.

Kontamination
Verunreinigungen (wie z. B. Öle, Schwermetalle,
Chemikalien etc.), die sich auf dem Grundstück
befinden.

Liebhaberei
Fehlen von Einkünfteerzielungsabsicht (siehe
auch dort).

Liquidation
Beendigung der laufenden Geschäfte, Einzie-
hung der Forderungen, Umsetzung des übrigen
Vermögens in Geld und Befriedigung der Gläu-
biger einer aufgelösten Gesellschaft (geregelt
in §§ 145 bis 158 HGB).

Nebenkosten
Betriebskosten (wie z. B. Grundsteuer und Versi-
cherungsprämien), die durch das Eigentum am
Grundstück oder durch den bestimmungsmä-
ßigen Gebrauch des Grundstücks laufend ent-
stehen. Eine Aufstellung der Nebenkosten, de-
ren Zahlung durch den Mieter in Mietverträgen
häufig vereinbart wird, ergibt sich aus § 2 der
Betriebskostenverordnung.

Objektgesellschaft
Gesellschaft, deren Gegenstand der Erwerb
und/oder das Halten eines bestimmten Vermö-
gensgegenstandes („Objekt“) ist.

Persönlich haftender Gesellschafter
Siehe Komplementär.

Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftigkeit im Sinne des Sozialgesetz-
buches XI bezeichnet einen Zustand im dem
Personen, wegen einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung für
die gewöhnliche und regelmäßige wiederkeh-
rende Verrichtung des Ablaufs des täglichen Le-
bens auf Dauer von mindestens sechs Monaten
in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe
bedürfen.

Pflegestufe
Menschen, die im Sinne des Sozialgesetzbu-
ches XI Sinne pflegebedürftig sind, werden
nach dem Pflegeversicherungsgesetz verschie-
denen Pflegestufen (Pflegestufe 1, Pflegestufe
2, Pflegestufe 3, Pflegestufe 3 mit Härtefall) in
Abhängigkeit ihrer Pflegebedürftigkeit zuge-
teilt. Je nach Pflegestufe bestehen für Pflegebe-
dürftige unterschiedliche Leistungsansprüche.

Pflichteinlage
Einlage (z. B. Geldbetrag), die ein Gesellschafter
(z. B. ein Kommanditist) auf Grund des Gesell-
schaftsvertrages an die Gesellschaft (z. B. an ei-
ne Kommanditgesellschaft), an der er beteiligt
ist, zu leisten hat.

Platzierungsgarantie
Vertrag, wonach sich ein Garantiegeber ver-
pflichtet, nach Ablauf einer bestimmten Frist
nicht anderweitig übernommene Beteiligun-
gen, ggf. bis zu einer bestimmten Höhe (selbst
oder durch Dritte), zu übernehmen und einzu-
zahlen.

Sondervermietungsvermögen
Zum Betriebsvermögen gehören im Steuerrecht
Wirtschaftsgüter, die sich im Eigentum eines
Unternehmens befinden und die nach ihrer Art
und nach ihrer Funktion in einem betrieblichen
Zusammenhang stehen. Die Festlegung des Be-
triebsvermögens dient der Ermittlung des zu
versteuernden Gewinns.

Sonderbetriebsvermögen kann nur bei mit-
unternehmerischen Personengesellschaften
vorkommen. Zum Sonderbetriebsvermögen ge-
hört ein Wirtschaftsgut, das ein Mitunterneh-
mer der Gesellschaft für deren Betrieb über-
lässt (SBV I), § 15 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 2. HS EStG. Es
gehört zivilrechtlich allein dem Gesellschafter
und fällt nicht in das Gesamthandsvermögen
der Personengesellschaft. Ertragssteuerlich
wird das Sonderbetriebsvermögen als Betriebs-
vermögen und nicht als Privatvermögen behan-
delt.

Im Falle von „Vermietungsvermögen“ z. B. bei
geschlossenen Immobilienfonds, in deren Ei-
gentum lediglich Immobilien stehen, spricht
man dann auch von „Sondervermietungsver-
mögen“.

Swap
Unter einem Swap (engl. (Aus-)Tausch) versteht
man in der Wirtschaft eine Vereinbarung zwi-
schen zwei Vertragspartnern, in der Zukunft
Zahlungsströme (Cash Flows) auszutauschen.
Die Vereinbarung definiert dabei, wie die
Zahlungen berechnet werden und wann sie
fließen.

Umsatzsteueroption
Recht eines Unternehmers, einen Umsatz, der
nach dem Umsatzsteuergesetz steuerfrei ist,
als umsatzsteuerpflichtig zu behandeln. Die
Umsatzsteueroption ist bei der Vermietung von
Grundstücken und Gebäuden nur (Ausnahme:
Gebäude, die vor gesetzlich bestimmten Stich-
tagen fertiggestellt worden sind) zulässig,
wenn der Mieter (oder sonstige Nutzer des
Grundstücks bzw. Gebäudes) ein Unternehmen
ist und der Umsatz für dessen Unternehmen
ausgeführt wird und dieser das Grundstück
ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu
verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen.

Untervermietung
Vermietung eines Gegenstands durch den Mie-
ter an einen Dritten (sogenannter Untermie-
ter). Die Untervermietung lässt die dem Ver-
mieter und dem Mieter aus dem (Haupt-)Miet-
vertrag obliegenden Pflichten, z. B. zur Zahlung
der (Haupt-)Mieten, unberührt. Bei Vermietung
von anderen Sachen als Wohnraum ist eine
Untervermietung grundsätzlich nur mit Zu-
stimmung des Vermieters zulässig; eine solche
Zustimmung kann der Vermieter, ggf. unter
bestimmten Auflagen und Bedingungen, auch
bereits im Mietvertrag erteilen.

Verlängerungsoption
Recht einer Vertragspartei (z. B. eines Mieters),
die Laufzeit eines Dauerschuldverhältnisses
(z. B. eines Mietvertrages) durch einseitige Er-
klärung ein- oder mehrmals um bestimmte
Zeiträume zu verlängern.
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Vermögensverwaltende Gesellschaft
Eine Gesellschaft, die lediglich steuerliche
Überschusseinkünfte (insbesondere Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung sowie Ein-
künfte aus Kapitalvermögen), also nicht andere
Einkünfte (z. B. Einkünfte aus Gewerbebetrieb),
erzielt.

VOB
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (abgekürzt „VOB“) ist ein in der
Bundesrepublik Deutschland gültiges, dreitei-
liges Klauselwerk, das Regelungen für die Ver-
gabe von Bauaufträgen durch öffentliche Auf-
traggeber und für den Inhalt von Bauverträgen
enthält.
Den neuen Namen führt die Vergabe-
und Vertragsordnung für Bauleistungen erst
seit der Ausgabe 2002. Vor der Umbenen-
nung hieß sie „Verdingungsordnung für Bau-
leistungen“. Die Abkürzung „VOB“ blieb un-
verändert

Vorfälligkeitsentschädigung
Als Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) wird das
Entgelt für die außerplanmäßige Rückführung
eines Darlehens während der Zinsfestschrei-
bungszeit bezeichnet.
Die VFE fällt nur in dem Fall an, in dem der Kun-
de das Darlehen kündigt.

Vorsteuerabzug
Abzug der einem Unternehmer von einem
anderen Unternehmer in Rechnung gestellten
Mehrwertsteuer von der von dem abzugsbe-
rechtigten Unternehmer an das Finanzamt ab-
zuführenden Mehrwertsteuer (geregelt in § 15
UStG).

Werbungskosten
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und
Erhaltung der Einnahmen (einschließlich Ab-
setzungen für Abnutzung). Werbungskosten
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsen sind.

Wertsicherungsklausel
Vertragliche Bestimmung, wonach sich ein be-
stimmter Betrag (z. B. eine Miete) in Abhängig-
keit von der Entwicklung einer bestimmten
Größe (z. B. eines Lebenshaltungskostenindex)
verändert. Geldschulden dürfen nach dem
Preisklauselgesetz grundsätzlich nicht un-
mittelbar und selbständig durch den Wert von
anderen Gütern oder Leistungen bestimmt
werden, die mit den vereinbarten Gütern oder
Leistungen nicht vergleichbar sind. Ausnahmen
finden sich in dem Preisklauselgesetz für
beispielsweise wiederkehrende Zahlungen aus
Mietverträgen über Gebäude oder Räume,
wenn u. a. die Entwicklung der Miete durch die

Änderung eines amtlichen Lebenshaltungs-
index bestimmt wird und der Vermieter für
mindestens zehn Jahre auf das Recht zur or-
dentlichen Kündigung verzichtet. Für Wohn-
raummieten gilt § 557b BGB.

Wohnsitzfinanzamt
Für die Besteuerung z. B. eines Gesellschafters
zuständiges Finanzamt.

Zinsfestschreibung
Zeitraum, in dem der für ein Darlehen zu ent-
richtende Zins in bestimmter Höhe vertraglich
festgeschrieben ist.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit zur Finanzierung bis zur
Ablösung durch einen langfristigen Kredit
oder durch Eigenkapital.

Modell Pflegeheim
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Bild- und Kartennachweis

Bild (Modell Pflegeheim) S. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 30, Uwe Hoffmann, MAKE 3D

35, 37, 45, 87

Luftbild Traunstein S. 1, 8, 10, 11, 26/27, 28, 30, Andreas Krukemeyer, Boffzen

34, 45

Bild (Pflegedarstellung) S. 1 Dean Mitchel, istockphoto

Bild (Pflegedarstellung) S. 5, 22 Jeshern, Chang, istockphoto

Bild (Pflegedarstellung) S. 10, 25 irisblende.de

Luftbild Fonds-Objekt RING-CENTER S. 7 Jürg Püntener Aerial Surveys, Bodenheim

Bild Fonds-Objekt Giesler-Galerie S. 7 Mario Modelhauer, Modelhauer & Cie.

Immobiliengesellschaft mbH, Brühl

Plan S. 9, 19, 28, 29, 37 Verwaltungs-Verlag GmbH für staatliche u. kom-

munale Veröffentlichungen u. Co. Betriebs OHG

Bild (Pflegedarstellung) S. 24 Dr. Heinz Like, istockphoto

Panoramabild Traunstein S. 32 Stadt Traunstein

Grundriss- und Lagepläne S. 30, 31, 34, 35 Diessner + Dillinger, München

Logo S. 36 Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband

Baden-Württemberg e.V., Stuttgart

Bilder Pflegeheime S. 37 Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband

Baden-Württemberg e.V., Stuttgart

Bild (Pflegedarstellung) S. 40 Anne de Has, istockphoto

Luftbilder div. Fonds-Objekte S. 51 Andreas Krukemeyer, Boffzen

Luftbild Fonds-Objekt Plauen S. 51 Stuttgarter Luftbild Elsässer GmbH, Stuttgart

Sonstige Bilder ILG Fonds GmbH, München
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